
 

 

2. Sitzung der 6. Kammerversammlung der Psychotherapeuten-
kammer Nordrhein-Westfalen 
 
Datum: 23. November 2024 
 
Ort: Linder Congress Hotel, 
 Lütticher Straße 130, 40547 Düsseldorf 
 
 

Protokoll   

TOP 1 Begrüßung 

Der Präsident, Herr Andreas Pichler, eröffnet die Versammlung um 
10:10 Uhr. Er begrüßt die Kammerversammlungsmitglieder sowie die PiA-
Vertretung NRW als geladene Gäste und informiert über deren Rederecht 
sowie die Zuhörer. 

Er erteilt außerdem einige organisatorische Hinweise zum Ablauf der 
Sitzung.  

In einer Trauerrede verabschiedet er Herrn Johannes Broil und bittet 
anschließend um eine Schweigeminute, in der die Kammerversammlung 
ihres verstorbenen Mitglieds gedenkt. 

TOP 2 Feststellung der Beschlussfähigkeit 

Zur Sitzung wurde fristgerecht und ordnungsgemäß eingeladen. 

Feststellung: Von den 121 Kammerversammlungsmitgliedern sind 
gegenwärtig 105 Mitglieder der Kammerversammlung 
anwesend. Die Kammerversammlung ist beschlussfähig. 

TOP 3  Bestimmung der Schriftführerin oder des Schriftführers 

Herr Oliver Staniszewski (Fraktion Bündnis KJP) schlägt Frau Gubert 
Olcaytu für den Vormittag bis 14 Uhr und Frau Jutta Grossekemper ab 14 
Uhr für den Nachmittag jeweils als Schriftführerinnen vor. Frau Olcaytu (für 
den Vormittag) und Frau Grossekemper (für den Nachmittag) werden 
einstimmig als Schriftführerinnen gewählt. Beide erklären, die Wahl jeweils 
anzunehmen.  

Frau Olcaytu übernimmt für den Vormittag als Schriftführerin. 

TOP 4 Genehmigung des Protokolls der Kammerversammlung vom 
24.08.2024 

Herr Pichler ruft TOP 4 auf und fragt nach Änderungsanträgen zum 
Protokoll der 1. Sitzung der 6. Kammerversammlung am 24.08.2024. 

Da keine Anträge vorliegen, ist das Protokoll der 1. Sitzung der 6. 
Kammerversammlung vom 24.08.2024 genehmigt. 
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TOP 5  Festlegung der endgültigen Tagesordnung 

Herr Pichler eröffnet TOP 5. Es liegt folgende vorläufige Tagesordnung vor: 

 

V O R L Ä U F I G E  T A G E S O R D N U N G 

 

TOP 1 Begrüßung 

TOP 2 Feststellung der Beschlussfähigkeit 

TOP 3 Wahl der Schriftführerin oder des Schriftführers 

TOP 4 Genehmigung des Protokolls der Kammerversammlung am 
24.08.2024  

TOP 5  Festlegung der endgültigen Tagesordnung 

TOP 6  Bericht des Vorstands mit Aussprache  

TOP 7  Regional begrenzte Erprobung des QS-Verfahrens für die ambulante 
Psychotherapie in Nordrhein-Westfalen 

TOP 8 Beratung und Beschlussfassung über weitere einzurichtende 
Ausschüsse und Aufgaben sowie Wahl ihrer Mitglieder und 
stellvertretenden Mitglieder  

TOP 9 Feststellung Jahresabschluss 2023 und Beschlussfassung zum 
Jahresergebnis 2023 

TOP 10 Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2023 

TOP 11 Beschlussfassung zum Haushaltsplan 2025 

TOP 12 Beschlussfassung zur Novellierung der Weiterbildungsordnung für 
Psychologische Psychotherapeutinnen und Psychologische Psycho-
therapeuten sowie Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen 
und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten der 
Psychotherapeutenkammer Nordrhein-Westfalen (WBO PP/KJP) 

TOP 13 Vorstellung eines Konzepts zur Strukturierung und Gewährleistung 
einer kontinuierlichen Bearbeitung aller Aspekte der Fort- und 
Weiterbildung in Bereichen und Gebieten im Ausschuss Fort- und 
Weiterbildung, ggf. mit Beschlussfassung 

TOP 14 Wahl einer 27. Delegierten oder eines 27. Delegierten zum 
Deutschen Psychotherapeutentag (Fraktion: PsychotherapeutInnen 
OWL) 

TOP 15  Berichte der Ausschüsse 

TOP 16 Berichte der Kommissionen 
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TOP 17 Beschlussfassung zu Resolutionen 

TOP 18  Verschiedenes 

Es liegen keine Anträge vor. Die Tagesordnung wird, wie vorgelegt, 
einstimmig angenommen. 

Der TOP 5 wird geschlossen. 

TOP 6 Bericht des Vorstandes und Aussprache 

Herr Schäfer übernimmt die Sitzungsleitung. Er weist darauf hin, dass 
zusätzlich zum schriftlichen Bericht des Vorstands, zunächst ein mündlicher 
Bericht erfolgen wird.  

Er erteilt sodann Herrn Pichler das Wort, der mittels einer Präsentation 
einen Überblick über die bisherige Arbeit des Vorstandes gibt. Herr Pichler 
geht zunächst auf die aktuelle politische Lage in Deutschland und 
international sowie deren Auswirkungen für den Berufsstand ein. Er erteilt 
sodann Frau Bettina Meisel das Wort, die über die Verleihung des Diotima 
Ehrenpreises 2024 und zur Lage der Finanzierung der Weiterbildung für 
Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten berichtet. Nachdem Frau 
Meisel ihren Bericht beendet hat, übernimmt Herr Pichler wieder das Wort 
und berichtet über die Aufgaben- und Zuständigkeitsverteilung der 
jeweiligen Vorstandsmitglieder in den bisherigen und noch einzurichtenden 
Ausschüssen sowie über die vom Vorstand bisher eingerichteten 
Kommissionen. Nachdem Herr Pichler seinen Bericht beendet hat, erhält 
Herr Oliver Kunz das Wort. 

Herr Kunz berichtet mittels einer Präsentation über die Beteiligung der 
Psychotherapeutenkammer Nordrhein-Westfalen an der Fortschreibung 
des Landespsychiatrieplans NRW. Hierbei erläutert er zunächst die 
rechtlichen Grundlagen, die jeweiligen Arbeitsgruppen, an denen die 
Kammer beteiligt ist sowie die bisherige Arbeit der Kammer in diesem 
Bereich. Nachdem Herr Kunz seinen Bericht beendet hat, erhält Frau 
Elisabeth Dallüge das Wort. 

Frau Dallüge berichtet, ebenfalls mittels einer Präsentation, zur bisherigen 
tariflichen Eingruppierung von Psychologischen Psychotherapeutinnen und 
-Psychotherapeuten sowie Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen 
und -psychotherapeuten in Anstellung. In diesem Rahmen geht sie darauf 
ein, dass auch die neue Berufsgruppe der Psychotherapeutinnen und 
Psychotherapeuten mit und ohne Weiterbildung zukünftig in der tariflichen 
Eingruppierungen Berücksichtigung finden müssen und erläutert die 
bisherigen Forderungen des Berufsstandes zur tariflichen Eingruppierung 
sowie die in diesem Zusammenhang bereits erfolgte Vorstandsarbeit. 

Nachdem Frau Dallüge ihren Vortrag beendet hat, erfolgt zunächst die 
Aussprache zum mündlichen Bericht des Vorstands. Es liegen zahlreiche 
Wortmeldungen vor. Nachdem keine Wortbeträge mehr erfolgen, wird die 
Aussprache zum mündlichen Bericht beendet. 

Herr Schäfer eröffnet sodann die Aussprache zum schriftlichen Bericht des 
Vorstands. Auch hierzu liegen einige Wortmeldungen vor. Nachdem keine 
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Wortbeiträge mehr erfolgen, wird die Aussprache beendet und TOP 6 wird 
geschlossen. 

TOP 7 Regional begrenzte Erprobung des QS-Verfahrens für die ambulante 
Psychotherapie in Nordrhein-Westfalen 

Frau Dallüge übernimmt die Sitzungsleitung und eröffnet TOP 7. Sie erteilt 
zunächst Herrn Martin Zange das Wort, der als Sprecher der Kommission 
QS-Erprobungsverfahren NRW berichtet. 

Herr Zange erläutert zunächst die bisherige Arbeit der Kommission, die 
Hintergründe zum QS-Verfahren und den Stand der bisherigen Umsetzung 
desselbigen, die in der Kommission beraten werden. In diesem 
Zusammenhang verweist er auf die zu TOP 17 vorliegende Resolution zu 
diesem Thema. Nachdem Herr Zange seinen Vortrag beendet hat, erhält 
Herr Kunz das Wort. 

Herr Kunz erläutert mittels einer Präsentation die bisherige Kammer- und 
Vorstandsarbeit zur Erprobung des QS-Verfahrens in NRW auf Landes- und 
Bundesebene, die einzelnen Kritikpunkte, insbesondere hinsichtlich der 
Evaluation des QS-Verfahrens, sowie die abschließende Position des 
Vorstands zu diesem Thema. 

Nachdem Herr Kunz seinen Vortrag beendet hat, eröffnet Frau Dallüge die 
Aussprache. Es liegen zahlreiche Wortmeldungen vor. Nachdem keine 
Wortbeiträge mehr erfolgen, wird die Aussprache beendet und TOP 7 wird 
geschlossen. 

TOP 8 Beratung und Beschlussfassung über weitere einzurichtende 
Ausschüsse und Aufgaben sowie Wahl ihrer Mitglieder und 
stellvertretenden Mitglieder 

Herr Pichler übernimmt die Sitzungsleitung.  

Es liegt ein Antrag Nr. 1 vor. 

Antrag Nr. 1: 
Antragssteller: Analytiker:innen/Psychodynamische Liste, 

 Bündnis KJP, 
 DGVT plus, 
 DPtV kooperiert!, 
 Psychotherapeut:innenNRW, 
 PsychotherapeutInnen OWL 

Die Kammerversammlung beschließt die Einrichtung folgender 
Ausschüsse: 

a. Satzung, Berufsordnung und Berufsethik 

b. Psychotherapie in der ambulanten Versorgung 

c. Psychotherapeutische Versorgung von Kindern und 
Jugendlichen 

d. Psychotherapie in Anstellung 

Begründung 
erfolgt mündlich 
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Es liegt ein Antrag Nr. 2 vor. 

Antrag Nr. 2: 
Antragssteller: Analytiker:innen/Psychodynamische Liste, 

 Bündnis KJP, 
 DGVT plus, 
 DPtV kooperiert!, 
 Psychotherapeut:innenNRW, 
 PsychotherapeutInnen OWL 

Die Kammerversammlung beschließt Arbeitsaufträge für 
folgende Ausschüsse der Kammerversammlung: 
 
a) Satzung, Berufsordnung und Berufsethik: 
Beratung der Kammerversammlung hinsichtlich des 
Anpassungsbedarfs von Satzung und/oder Berufsordnung. 
Die Beratungsgegenstände sollten durch die Justiziarin der 
Kammer mit vorbereitet sein, sie soll zu den Beratungen 
hinzugezogen werden. 
 
b) Psychotherapie in der ambulanten Versorgung: 
Der Ausschuss konkretisiert seinen Arbeitsauftrag in seiner 
ersten Arbeitssitzung und legt diesen der Kammerversammlung 
zur Beschlussfassung vor. 
 
c) Psychotherapeutische Versorgung von Kindern und 
Jugendlichen: 
Der Ausschuss konkretisiert seinen Arbeitsauftrag in seiner 
ersten Arbeitssitzung und legt diesen der Kammerversammlung 
zur Beschlussfassung vor. 
 
d) Psychotherapie in Anstellung: 
Der Ausschuss konkretisiert seinen Arbeitsauftrag in seiner 
ersten Arbeitssitzung und legt diesen der Kammerversammlung 
zur Beschlussfassung vor. 

Begründung 
erfolgt mündlich 

Es liegt ein Antrag Nr. 3 vor. 

Antrag Nr. 3: 
Antragssteller: Analytiker:innen/Psychodynamische Liste, 

 Bündnis KJP, 
 DGVT plus, 
 DPtV kooperiert!, 
 Psychotherapeut:innenNRW, 
 PsychotherapeutInnen OWL 

Die Kammerversammlung beschließt die Einrichtung des 
Ausschusses Antidiskriminierung und Diversität. 

Begründung 
Der diskriminierungsfreie Zugang zur Gesundheitsversorgung ist 
ein Menschenrecht. Studien u.a. im Auftrag der 
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Antidiskriminierungsstelle des Bundes zeigen auf, dass für viele 
Gruppen im Zugang und in der Inanspruchnahme der 
gesundheitlichen Versorgung Diskriminierungsrisiken bestehen. 
Diskriminierung und Ausgrenzung entgegenzutreten ist eine 
wichtige Aufgabe für die versorgungs- und berufspolitische 
Arbeit der PTK NRW.  

Dass wir uns dieser Verantwortung bewusst sind, hat die 11. 
Sitzung der 5. Kammerversammlung durch die Verabschiedung 
der Resolution „Hass, Hetze, Rassismus und Diskriminierung 
machen psychisch krank: Für Menschlichkeit, Toleranz und 
Vielfalt!“ verdeutlicht. Darin verpflichten wir uns „kritisch zu 
reflektieren, ob wir unserem oben benannten Selbstanspruch, 
Patientinnen und Patienten unabhängig von Geschlecht, Alter, 
sexueller Orientierung, sozialer Stellung, Nationalität, ethnischer 
Herkunft oder Religion zu behandeln, gerecht werden und wo 
nötig, unsere Profession stetig weiterzuentwickeln, um in einer 
zunehmend diversen Gesellschaft unseren Patientinnen und 
Patienten eine diskriminierungssensible Behandlung 
ermöglichen zu können. Dies verstehen wir als aktiven Beitrag in 
einer vielfältigen Gesellschaft demokratische Werte zu 
verwirklichen und zu schützen!“ Die Ziele des Ausschusses 
sollten jedoch auch darin bestehen, die Diversität unseres 
Berufsstandes und das damit verbundene Erfahrungswissen 
anzuerkennen, wertzuschätzen und weiter zu fördern. 

Es liegt ein weiterer Antrag Nr. 4 vor. 

Antrag Nr. 4: 
Antragssteller: Analytiker:innen/Psychodynamische Liste, 

 Bündnis KJP, 
 DGVT plus, 
 DPtV kooperiert!, 
 Psychotherapeut:innenNRW, 
 PsychotherapeutInnen OWL 

Die Kammerversammlung beschließt Arbeitsaufträge für 
folgenden Ausschuss der Kammerversammlung: 
 
Antidiskriminierung und Diversität 
Der Ausschuss konkretisiert seinen Arbeitsauftrag in seiner 
ersten Arbeitssitzung und legt diesen der Kammerversammlung 
zur Beschlussfassung vor. 

Begründung 
erfolgt mündlich 

Es liegt noch ein weiterer Antrag Nr. 5 vor. 

Antrag Nr. 5: 
Antragssteller: DGVT plus, 

 Psychotherapeut:innenNRW, 
 PsychotherapeutInnen OWL 
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Die Kammerversammlung möge die Einrichtung des 
Ausschusses „Digitalisierung“ beschließen. 
 
Der Ausschuss erhält dabei folgenden Arbeitsauftrag: 

Mit folgenden Inhalten soll sich der Ausschuss „Digitalisierung“ 
u.a. auseinandersetzen:  

- Sichere Kommunikation mit Patient*innen 
o verantwortungsvolles Ausloten der Risiken und 

Chancen für Onlinetherapien,  -beratung, DIGAs und 
KI Module 

o Bewertung von Programmen/Apps zur Unterstützung 
von Psychotherapie (Blended Therapy) 

- Informationsgestaltung für unsere Mitglieder 
o Begleitung aktueller Entwicklungen (Onlineangebote, 

DIGAs, ePA, etc.) 
o Aufklärung bzgl. Risiken und Möglichkeiten 
o KJP spezifische Aspekte im Hinblick auf die 

Digitalisierung  

- Elektronische Patientenakte 
o Psychotherapeutische Empfehlungen für die ePA 

formulieren 
o Umgang mit ePAs minderjähriger Patient*innen 
o Daten: Wie können Daten bundesweit verknüpft 

werden? 

- Telematikinfrastruktur 
o Kosten-Nutzen-Bewertungen aus 

psychotherapeutischer Sicht 
o Vereinfachung von Antragsverfahren durch digitale 

Übermittlung an Krankenkassen und sonstige 
Kostenträger (Einbindung von PT-Anträgen und -
Genehmigungen in die Telematik-Infrastruktur) 

o flächendeckende Einführung des eArztbriefs zum 
zeitnahen Austausch von Behandlungsinformationen, 
um Behandlungen zu optimieren 

o Gestaltung eines sektorübergreifenden 
Informationsaustausches für 
Psychotherapiepatient*innen 

- eLogbuch 
o für Leistungsnachweise während der Weiterbildung in 

Gebieten (Reform der Psychotherapeutenausbildung) 
analog zum Fortbildungskonto der Approbierten 

Die Erarbeitung IT-bezogener Inhalte wird explizit von den 
Aufgaben des Ausschusses ausgeklammert und kann nur bei 
bestehender Notwendigkeit durch Expert*innen erfolgen. 

Begründung 
Die Digitalisierung im Gesundheitswesen ist Bestandteil des 
gesellschaftlichen Wandels in unserer Welt. In Nordrhein-
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Westfalen haben sich die Berührungspunkte unserer 
psychotherapeutischen Arbeit in den letzten Jahren weiter 
ausgebreitet. Onlineangebote wie (Diagnostik-)Apps, 
„Onlinetherapien“, DIGAs, Videosprechstunden, der Einsatz KI 
gestützter Software, sowie der Konsum der Medien bei 
Patient*innen sind enorm gewachsen und teils schwer zu 
überblicken. Auch die Neueinführung der ePA, der HbA, KIM 
Dienst und die TI beeinflussen unseren Alltag und die Art der 
Interaktionen weiterhin. 

Es entstehen dadurch unweigerlich strukturelle Veränderungen, 
die den hohen Qualitätsanforderungen professioneller 
psychotherapeutischer Versorgung auch zukünftig standhalten 
müssen.  

Vor diesem Hintergrund ist es geboten von fachpolitischer Seite 
Einfluss auf die Digitalisierung im Gesundheitswesen zu 
nehmen, indem unser Wissen, unsere Kritik und unsere 
Positionen an einer Stelle gebündelt formuliert werden. 
Einerseits eine aktive Rolle in der Ausgestaltung der 
Gesundheitsdigitalisierung einzunehmen und andererseits 
Patient*innen aktiv aufklären zu können und Risiken zu 
erkennen, ist allen Psychotherapeut*innen – unabhängig von 
Richtlinienausbildung, Alter und Tätigkeitsfeld - ein 
gemeinsames Anliegen. Unser fachliches Wissen und unser 
Sachverstand über Psychotherapie ist unentbehrlich für eine 
nützliche und effektive Gestaltung des 
Digitalisierungsprozesses. Nur so können Risiken erkannt, 
diskutiert und Neuerungen in die für uns relevanten Bereiche 
übertragen werden. 

Im Hinblick darauf, dass die Digitalisierung als Themenfeld 
äußerst komplex ist, dient es klare Arbeitsaufträge zu 
generieren. Dabei sollen themenspezifische Aufgaben innerhalb 
des Ausschusses verteilt werden, die sich an den im 
Arbeitsauftrag genannten Punkten orientieren und die dann 
während der Ausschusssitzungen zusammengetragen werden. 
Dabei sehen wir es als Delegierte der Kammer für unumgänglich 
unsere Mitglieder zu informieren und Anliegen der 
Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten aufzunehmen. 

Übergeordnet wird es im Digitalisierungsprozess stärker als 
bisher darum gehen, die Wahrung ethischer Grundsätze (u. a. 
Wahrung des Selbstbestimmungsrechtes und Wohl der 
Patient*innen) in den Blickpunkt der Betrachtung zu rücken. 
Digitale Anwendungen sollen nur zur Anwendung kommen, 
wenn diese zuvor im psychotherapeutischen Versorgungsalltag 
auf Qualität, Nutzen und Patientensicherheit geprüft wurden.  

Die Weiterführung des Ausschusses ist daher aus unserer Sicht 
notwendig. 
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Schließlich liegt noch ein Antrag Nr. 6 vor. 

Antrag Nr. 6: 
Antragssteller: Dr. Paul Dohmen 

Die Kammerversammlung bittet den Vorstand bis zur nächsten 
Sitzung und vor Beschlussfassung zur Einrichtung des 
Ausschusses Antidiskriminierung und Diversität über die 
empirische Datenlage und den aktuellen Forschungsstand zu 
professionsspezifischen Diskriminierungstendenzen zu 
informieren. 

Begründung 
erfolgt mündlich 

Herr Pichler bittet um Begründung der vorliegenden Anträge. Frau Miriam 
Köhler begründet Antrag Nr. 1, Frau Sonja Geiping begründet Antrag Nr. 5 
und Herr Dr. Dohmen begründet Antrag Nr. 6 jeweils mündlich. 

Herr Pichler eröffnet sodann die Aussprache zu Antrag Nr. 1. Da keine 
Wortmeldungen vorliegen, wird die Aussprache beendet und es erfolgt die 
Abstimmung über Antrag Nr. 1. 

Abstimmungsergebnis: Der Antrag Nr. 1 wird einstimmig, ohne 
Gegenstimmen und ohne Enthaltungen, 
angenommen. 

Herr Pichler eröffnet die Aussprache zu Antrag Nr. 2. Da keine 
Wortmeldungen vorliegen, wird die Aussprache beendet und es erfolgt die 
Abstimmung über Antrag Nr. 2. 

Abstimmungsergebnis: Der Antrag Nr. 2 wird einstimmig, ohne 
Gegenstimmen und ohne Enthaltungen, 
angenommen. 

Herr Pichler unterbricht anschließend die Sitzung um 13:00 Uhr zur 
Mittagspause. Um 14:03 Uhr nimmt er die Sitzung wieder auf. Frau 
Grossekemper übernimmt als Schriftführerin. 

Herr Dr. Dohmen erklärt sodann, seinen Antrag Nr. 6 zurück zu ziehen, 
sodass eine Abstimmung über Antrag Nr. 6 nicht mehr erforderlich ist. 

Es wird die Aussprache zu Antrag Nr. 3 eröffnet. Da keine Wortmeldungen 
vorliegen, wird die Aussprache beendet und es kommt zur Abstimmung 
über den Antrag Nr. 3. 

Abstimmungsergebnis: Der Antrag Nr. 3 wird mit weit überwiegender 
Mehrheit, bei 2 Gegenstimmen und 2 
Enthaltungen, angenommen. 

Herr Pichler eröffnet die Aussprache zu Antrag Nr. 4. Es liegen keine 
Wortmeldungen vor, sodass die Aussprache beendet wird und die 
Abstimmung über Antrag Nr. 4 erfolgt. 

Abstimmungsergebnis: Der Antrag Nr. 4 wird einstimmig, ohne 
Gegenstimmen, bei 3 Enthaltungen, 
angenommen. 
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Herr Pichler eröffnet sodann die Aussprache zu Antrag Nr. 5. Es liegen 
zahlreiche Wortmeldungen vor. Nach einigen Wortmeldungen stellt Herr 
Martin Wierzyk einen GO-Antrag auf 

Schluss der Redeliste 

Frau Köhler erhebt formale Gegenrede. Es erfolgt die Abstimmung über den 
GO-Antrag. 

Abstimmungsergebnis: Der GO-Antrag auf wird mit überwiegender 
Mehrheit angenommen. 

Die Redeliste wird daher geschlossen, die Aussprache wird fortgesetzt. 
Nach weiteren Wortbeiträgen stellt Herr Dr. Dohmen einen Antrag nach § 
11 Abs. 4 der geltenden Geschäftsordnung auf 

geheime Abstimmung des Antrags Nr. 5 

Herr Pichler erläutert, dass nach § 11 Abs. 4 der geltenden 
Geschäftsordnung ¼ der Stimmen der anwesenden 
Kammerversammlungsmitglieder erforderlich ist, um den Antrag 
anzunehmen. Es wird die Aussprache über diesen Antrag eröffnet. Da keine 
Wortmeldungen vorliegen, wird der Antrag abgestimmt. 

Abstimmungsergebnis: Der Antrag wird mit 53 Ja-Stimmen, 40 Nein-
Stimmen und 9 Enthaltungen, angenommen. 

Die Abstimmung über den Antrag Nr. 5 erfolgt daher geheim. Die 
Schriftführerin Frau Grossekemper bestimmt Frau Johanna Althaus und 
Herrn David Grade als Wahlhelferin und Wahlhelfer. Die 
Kammerversammlung erhebt keine Einwände. 

Herr Pichler erläutert zunächst das Abstimmungsprocedere. Anschließend 
leitet er den Abstimmungsvorgang ein. Die Kammerversammlungs-
mitglieder geben ihre Stimme geheim ab. Der Abstimmungsvorgang wird 
geschlossen.  

Abstimmungsergebnis: Der Antrag wird mit 71 Ja-Stimmen, 30 Nein-
Stimmen und 5 Enthaltungen, angenommen. 

Herr Pichler weist darauf hin, dass die Wahl der Ausschussmitglieder und 
stellvertretenden Ausschussmitglieder en bloc erfolgen soll. Die 
Kammerversammlung erhebt hiergegen keine Einwände. 

Die Fraktionen schlagen für die Wahl als Ausschussmitglieder und 
stellvertretende Ausschussmitglieder für den Ausschuss Psychotherapie in 
der ambulanten Versorgung folgende Kandidatinnen und Kandidaten zur 
Wahl vor. 

Fraktion Mitglied Stellvertertung 

Analytiker:innen/ 
Psychodynamische Liste 

Michael Koenen Hildegard Mergel-Hölz 

Bündnis KJP Nicole Kaußen Gurbet Olcaytu 

DGVT plus Esther Burchardt  Valeria Di Leo 

DGVT plus Pia Dreissen Sarah Keimer 

DPtV kooperiert! Renate Kroll Martin Zange 

DPtV kooperiert! Tanja Jansen Eva-Maria Kraft 

DPtV kooperiert! Dr. Miriam Köhler Manush Bloutian-
Walloschek 
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Fraktion Mitglied Stellvertertung 

DPtV kooperiert! Eva Kristen Constanze Lippert 

PsychotherapeutInnenNRW Anke Judtka Axel Schroeder 

PsychotherapeutInnen OWL Christin Kniep Dr. Monika Trentowska 

 

Von Frau Lippert liegt das schriftliche Einverständnis vor, kandidieren zu 
wollen und im Falle ihrer Wahl, diese auch anzunehmen. 

Es erfolgt die Wahl der Kandidaten und Kandidatinnen als 
Ausschussmitglieder in offener Abstimmung en bloc.  

Abstimmungsergebnis: Die Kandidaten und Kandidatinnen sind 
einstimmig, ohne Gegenstimmen und ohne 
Enthaltungen, gewählt. 

Alle Gewählten nehmen die Wahl an. 

Es erfolgt sodann die Wahl der Stellvertreter und Stellvertreterinnen in 
offener Abstimmung ebenfalls en bloc. 

Abstimmungsergebnis: Die Kandidaten und Kandidatinnen sind 
einstimmig, ohne Gegenstimmen und ohne 
Enthaltungen, als Stellvertreter und 
Stellvertreterinnen gewählt. 

Alle Gewählten nehmen die Wahl an. 

Die Fraktionen schlagen für die Wahl als Ausschussmitglieder und 
stellvertretende Ausschussmitglieder für den Ausschuss Psychotherapie in 
Anstellung folgende Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl vor. 

Fraktion Mitglied Stellvertretung 

Analytiker:innen/ 
Psychodynamische Liste 

Susanne Grohmann Jörg Glaeser 

Bündnis KJP Markus Körner  David Grade 

DGVT plus Manuel Beisenkötter Christiane Cloosters 

DGVT plus Katharina Miege Dominique Kok 

DPtV kooperiert! Natalia Morgunova Sabine Unverhau 

DPtV kooperiert! Jennifer Pott Julia Schröder 

DPtV kooperiert! Elina Kisselenko Felix Wilbertz 

DPtV kooperiert! Leonie Boers Jamila Grunwald 

PsychotherapeutInnenNRW Peter Freytag Andigoni Mariolakou 

PsychotherapeutInnen OWL Svenja Papenbrock Karl-Heinz Jans 

 

Von Herrn Beisenkötter, Herrn Freytag, Frau Cloosters, Frau Grunwald und 
Frau Mariolakou liegt jeweils das schriftliche Einverständnis vor, 
kandidieren zu wollen und im Falle ihrer Wahl, diese auch anzunehmen. 

Es erfolgt die Wahl der Kandidaten und Kandidatinnen als 
Ausschussmitglieder in offener Abstimmung en bloc.  

Abstimmungsergebnis: Die Kandidaten und Kandidatinnen sind 
einstimmig, ohne Gegenstimmen und ohne 
Enthaltungen, gewählt. 

Alle Gewählten nehmen die Wahl an. 
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Es erfolgt sodann die Wahl der Stellvertreter und Stellvertreterinnen in 
offener Abstimmung ebenfalls en bloc. 

Abstimmungsergebnis: Die Kandidaten und Kandidatinnen sind 
einstimmig, ohne Gegenstimmen und ohne 
Enthaltungen, als Stellvertreter und 
Stellvertreterinnen gewählt. 

Alle Gewählten nehmen die Wahl an. 

Die Fraktionen schlagen für die Wahl als Ausschussmitglieder und 
stellvertretende Ausschussmitglieder für den Ausschuss 
Psychotherapeutische Versorgung von Kindern und Jugendlichen folgende 
Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl vor. 

Fraktion Mitglied Stellvertretung 

Analytiker:innen/ 
Psychodynamische Liste 

Hildegard Mergel-Hölz Markus Körner 

Bündnis KJP David Grade  Jutta Grossekemper 

DGVT plus Jennifer Schlitzer-Benter Wolfgang Schreck 

DGVT plus Birgit Wich-Knoten Nora Schneider 

DPtV kooperiert! Sabine Quick-Hellmeier Felix Wilbertz 

DPtV kooperiert! Manush 
Bloutian-Walloschek 

André Seeba 

DPtV kooperiert! Dr. Josepha Katzmann Sara Zaplana 

DPtV kooperiert! Theresa Ullmann Melanie Bunz 

PsychotherapeutInnenNRW Ralph Schliewenz Dr. Johanna 
Thünker 

PsychotherapeutInnen OWL Karl-Heinz Jans Ina Och 

 

Von Herrn Schliewenz, Frau Schneider, Frau Bunz und Frau Och liegt 
jeweils das schriftliche Einverständnis vor, kandidieren zu wollen und im 
Falle ihrer Wahl, diese auch anzunehmen. 

Es erfolgt die Wahl der Kandidaten und Kandidatinnen als 
Ausschussmitglieder in offener Abstimmung en bloc.  

Abstimmungsergebnis: Die Kandidaten und Kandidatinnen sind 
einstimmig, ohne Gegenstimmen und ohne 
Enthaltungen, gewählt. 

Alle Gewählten nehmen die Wahl an. 

Es erfolgt sodann die Wahl der Stellvertreter und Stellvertreterinnen in 
offener Abstimmung ebenfalls en bloc. 

Abstimmungsergebnis: Die Kandidaten und Kandidatinnen sind 
einstimmig, ohne Gegenstimmen und ohne 
Enthaltungen, als Stellvertreter und 
Stellvertreterinnen gewählt. 

Alle Gewählten nehmen die Wahl an. 

Die Fraktionen schlagen für die Wahl als Ausschussmitglieder und 
stellvertretende Ausschussmitglieder für den Ausschuss Satzung, 
Berufsordnung und Berufsethik folgende Kandidatinnen und Kandidaten zur 
Wahl vor. 
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Fraktion Mitglied Stellvertretung 

Analytiker:innen/ 
Psychodynamische Liste 

Christian Gergaut Ulrike Moths 

Bündnis KJP Rita Krause Johanna Althaus 

DGVT plus Andreas Renger Katharina Miege 

DGVT plus Peter Schott Wolfgang Schreck 

DPtV kooperiert! Monica Koczulla Horst Schormann 

DPtV kooperiert! Claudia Faust Sandra Schilles 

DPtV kooperiert! Regine Flore Julia Niehl 

DPtV kooperiert! Dr. Alexander Gerlach Dr. Tanja Andor 

PsychotherapeutInnenNRW Mira Welter Bettina Tietz-Roder 

PsychotherapeutInnen OWL Martin Wierzyk Knut Goltdammer 

 

Von Frau Krause, Frau Koczulla und Frau Dr. Andor liegt jeweils das 
schriftliche Einverständnis vor, kandidieren zu wollen und im Falle ihrer 
Wahl, diese auch anzunehmen. 

Es erfolgt die Wahl der Kandidaten und Kandidatinnen als 
Ausschussmitglieder in offener Abstimmung en bloc.  

Abstimmungsergebnis: Die Kandidaten und Kandidatinnen sind 
einstimmig, ohne Gegenstimmen und ohne 
Enthaltungen, gewählt. 

Alle Gewählten nehmen die Wahl an. 

Es erfolgt sodann die Wahl der Stellvertreter und Stellvertreterinnen in 
offener Abstimmung ebenfalls en bloc. 

Abstimmungsergebnis: Die Kandidaten und Kandidatinnen sind 
einstimmig, ohne Gegenstimmen und ohne 
Enthaltungen, als Stellvertreter und 
Stellvertreterinnen gewählt. 

Alle Gewählten nehmen die Wahl an. 

Die Fraktionen schlagen für die Wahl als Ausschussmitglieder und 
stellvertretende Ausschussmitglieder für den Ausschuss Digitalisierung 
folgende Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl vor. 

Fraktion Mitglied Stellvertretung 

Analytiker:innen/ 
Psychodynamische Liste 

Ingeborg Struck Jochen Kehr 

Bündnis KJP Bernadette Bajog  / 

DGVT plus Sonja Geiping Maximilian Schneider 

DGVT plus Eileen Murray Marijke Bisping 

DPtV kooperiert! Vanessa Kreutz Sabine Quick-Hellmeier 

DPtV kooperiert! Robin Zimmermann Klaudius Küppers 

DPtV kooperiert! Eva Kristen Leonie Boers 

DPtV kooperiert! Katharina Bosbach Elina Kisselenko 

PsychotherapeutInnenNRW Anna Kaiser Lena Reddemann 

PsychotherapeutInnen OWL Dr. Monika Trentowska Christin Kniep 

 

Von Frau Bajog, Herrn Zimmermann, Frau Bosbach, Frau Kaiser und Frau 
Reddemann liegt jeweils das schriftliche Einverständnis vor, kandidieren zu 
wollen und im Falle ihrer Wahl, diese auch anzunehmen. 
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Herr Aydin Polat wird ebenfalls als stellvertretendes Ausschussmitglied, von 
der Fraktion Bündnis KJP, vorgeschlagen. Eine Einverständniserklärung 
liegt indes nicht vor, sodass eine Wahl zu diesem Zeitpunkt nicht erfolgen 
kann. 

Es erfolgt die Wahl der Kandidaten und Kandidatinnen als 
Ausschussmitglieder in offener Abstimmung en bloc.  

Abstimmungsergebnis: Die Kandidaten und Kandidatinnen sind 
einstimmig, ohne Gegenstimmen und ohne 
Enthaltungen, gewählt. 

Alle Gewählten nehmen die Wahl an. 

Es erfolgt sodann die Wahl der Stellvertreter und Stellvertreterinnen in 
offener Abstimmung ebenfalls en bloc. 

Abstimmungsergebnis: Die Kandidaten und Kandidatinnen sind 
einstimmig, ohne Gegenstimmen und ohne 
Enthaltungen, als Stellvertreter und 
Stellvertreterinnen gewählt. 

Alle Gewählten nehmen die Wahl an. 

Die Fraktionen schlagen für die Wahl als Ausschussmitglieder und 
stellvertretende Ausschussmitglieder für den Ausschuss 
Antidiskriminierung und Diversität folgende Kandidatinnen und Kandidaten 
zur Wahl vor. 

Fraktion Mitglied Stellvertretung 

Analytiker:innen/ 
Psychodynamische Liste 

Marina Stengel Jörg Glaeser 

Bündnis KJP Gurbet Olcaytu Hüda Sag 

DGVT plus Marijke Bisping Annika Kleischmann 

DGVT plus Eileen Murray Andreas Renger 

DPtV kooperiert! Alexandra Wilkenhöner Natalia Morgunova 

DPtV kooperiert! Elina Kisselenko Dr. Josepha Katzmann  

DPtV kooperiert! Vanessa Kreutz Sara Zaplana 

DPtV kooperiert! Dr. Christina Schütteler Timo Slotta 

PsychotherapeutInnenNRW Mira Welter Lara Aror 

PsychotherapeutInnen OWL Knut Goltdammer Martin Wierzyk 

 

Von Herrn Slotta und Frau Aror liegt jeweils das schriftliche Einverständnis 
vor, kandidieren zu wollen und im Falle ihrer Wahl, diese auch 
anzunehmen. 

Es erfolgt die Wahl der Kandidaten und Kandidatinnen als 
Ausschussmitglieder in offener Abstimmung en bloc.  

Abstimmungsergebnis: Die Kandidaten und Kandidatinnen sind 
einstimmig, ohne Gegenstimmen und ohne 
Enthaltungen, gewählt. 

Alle Gewählten nehmen die Wahl an. 

Es erfolgt sodann die Wahl der Stellvertreter und Stellvertreterinnen in 
offener Abstimmung ebenfalls en bloc. 
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Abstimmungsergebnis: Die Kandidaten und Kandidatinnen sind 
einstimmig, ohne Gegenstimmen und ohne 
Enthaltungen, als Stellvertreter und 
Stellvertreterinnen gewählt. 

Alle Gewählten nehmen die Wahl an. 

Der TOP 8 wird geschlossen. 

TOP 9 Feststellung Jahresabschluss 2023 und Beschlussfassung zum 
Jahresergebnis 2023 

Frau Meisel übernimmt die Sitzungsleitung und erteilt Herrn Pichler das 
Wort, der den Jahresabschluss 2023 mittels einer Präsentation vorstellt. 

Es liegt ein Antrag Nr. 1 vor. 

Antrag Nr. 1: 
Antragsteller: Vorstand 

Antrag 

1. Der Jahresabschluss 2023 wird wie vorgelegt festgestellt. 
 
2. Der Fehlbetrag in Höhe von 94.512,66 Euro wird durch, nach 

geplanter Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen i.H. 
von 823.000,00 EUR sowie der Zuführung des Überschusses 
zu den zweckgebundenen Rücklagen i.H. von 115.000,00 
EUR und der allgem. Betriebsmittelrücklage in Höhe von 
613.487,34 TEUR, ausgeglichen. 

 
3. Zuführungen und Entnahmen aus den Rücklagen erfolgten in 

2023 wie folgt: 
 

Rücklagen 
Bestand in 

EUR 
01.01.2023 

Bestand in 

EUR 
31.12.2023 

allgem. 
Betriebsmittelrücklage 

2.061.902,22 2.675.389,56 

   

zweckgebundene Rücklagen    

Kammerwahl 160.000,00 200.000,00 

Umbau Kammer 570.000,00 0,00 

Umsetzung Reform 150.000,00 50.000,00 

eDokumentenmanagement-
system 

70.000,00 70.000,00 

Jubiläum  80.000,00 0,00 

berufspolitische VA 150.000,00 77.000,00 

Rücklage eLogbuch 0,00 75.000,00 

Gesamt zweckgebundene 
Rücklagen  

1.180.000,00 472.000,00 

   

Gesamt Rücklagen 3.241.902,22 3.147.389,56 
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Begründung: 
Erfolgt mündlich 

Herr Pichler begründet den Antrag mündlich. Frau Meisel erteilt dem 
Vorsitzenden des Finanzausschusses, Herrn Dr. Georg Kremer, das Wort. 
Herr Dr. Kremer berichtet zunächst über die bisherige Arbeit des 
Finanzausschusses und erklärt anschließend, dass der Finanzausschuss 
empfehle, den Jahresabschluss 2023 wie vorgelegt anzunehmen. Es wird 
sodann die Aussprache eröffnet. Es liegt eine Wortmeldung vor. Da keine 
weiteren Wortmeldungen vorliegen, wird die Aussprache beendet. Der 
Antrag Nr. 1 kommt zur Abstimmung. 

Abstimmungsergebnis: Der Antrag Nr. 1 wird einstimmig, ohne 
Gegenstimmen und ohne Enthaltungen, 
angenommen. 

TOP 9 wird geschlossen. 

TOP 10 Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2023 

Die Sitzungsleitung eröffnet TOP 10 und erteilt erneut Herrn Dr. Kremer das 
Wort. Herr Dr. Kremer beantragt: 

„Die Kammerversammlung möge die Entlastung des Vorstands für das 
Geschäftsjahr 2023 beschließen.“ 

Frau Meisel eröffnet die Aussprache. Da keine Wortmeldungen vorliegen, 
erfolgt die Abstimmung über den Antrag. 

Abstimmungsergebnis: Der Antrag wird einstimmig, ohne 
Gegenstimmen, bei 5 Enthaltungen, 
angenommen. 

Der TOP 10 wird geschlossen. 

TOP 11 Beschlussfassung zum Haushaltsplan 2025 

Frau Meisel eröffnet anschließend TOP 11 und erteilt Herrn Pichler das 
Wort. Herr Pichler stellt den Haushaltsplan 2025 vor. Die Erläuterungen und 
der Soll-Stellplan liegen der Kammerversammlung ebenfalls vor. 

Es liegt ein Antrag Nr. 1 vor. 
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Antrag Nr. 1: 
Antragsteller: Vorstand 

1. Der Haushaltsplan 2025 wird mit den Erläuterungen und Soll-
Stellenplan wie vorgelegt beschlossen.  

2. Zuführungen und Entnahmen aus den zweckgebundenen 
Rücklagen erfolgen in 2025 wie folgt: 

Zweckgeb. Rücklagen 
Bestand 

01.01.2024 
Bestand 

31.12.2024 
Bestand 

31.12.2025 

RL Wahlen 2029 200 TEUR  50 TEUR 125 TEUR 

RL eDokumenten-
managementsystem 

70 TEUR  70 TEUR 70 TEUR 

RL Umsetzung Reform 50 TEUR  50 TEUR 0 TEUR 

RL berufspolitische VA 77 TEUR  100 TEUR 0 TEUR 

RL Umlage eLogbuch 75 TEUR 250 TEUR 120 TEUR 

Gesamt 472 TEUR 520 TEUR 315 TEUR 

 

Begründung 
Erfolgt mündlich 

Herr Pichler begründet den Antrag Nr. 1 zudem mündlich. Die Aussprache wird 
eröffnet. Es liegen zahlreiche Wortmeldungen vor. Nachdem keine 
Wortbeiträge mehr erfolgen, beendet Frau Meisel die Aussprache und es 
erfolgt die Abstimmung über den Antrag Nr. 1. 

Abstimmungsergebnis: Der Antrag Nr. 1 wird mit weit überwiegender 
Mehrheit, bei 9 Gegenstimmen und 1 
Enthaltung, angenommen. 

Frau Meisel beendet TOP 11 und unterbricht die Sitzung um 16:22 Uhr. 

TOP 12 Beschlussfassung zur Novellierung der Weiterbildungsordnung für 
Psychologische Psychotherapeutinnen und Psychologische Psycho-
therapeuten sowie Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen 
und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten der 
Psychotherapeutenkammer Nordrhein-Westfalen (WBO PP/KJP) 

Die Sitzung wird um 16:43 Uhr fortgesetzt. Frau Julia Leithäuser übernimmt 
die Sitzungsleitung. 

Es liegt ein Antrag Nr. 1 vor. 

Antrag Nr. 1: 
Antragsteller: Vorstand 

Die Kammerversammlung möge die als Anlage 1 (Stand 
22.11.2024) beigefügte Weiterbildungsordnung für 
Psychologische Psychotherapeutinnen und Psychologische 
Psychotherapeuten sowie Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeutinnen und Kinder- und 
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Jugendlichenpsychotherapeuten der Psychotherapeuten-
kammer Nordrhein-Westfalen (WBO PP/KJP) beschließen.  

Herr Pichler begründet den Antrag Nr. 1 mündlich. Im Anschluss berichtet 
Frau Barbara Lubisch für den Ausschusses Fort- und Weiterbildung über 
die diesbezüglichen Beratungsergebnisse. 

Es liegt ein Antrag Nr. 2 vor. 

Antrag Nr. 2: 
Antragsteller:  Oliver Staniszewski, 

Rolf Mertens, 
Jutta Grossekemper,  
Nicole Kaussen,  
Gurbet Olcaytu,  
Susanne Bockenheimer,  
Hüda Sag, 
Andreas Renger,  
Psychotherapeut:innenNRW 

Es wird die Beibehaltung der Bereichsweiterbildung 
Gesprächspsychotherapie in der Weiterbildungsordnung NRW 
für Psychologische Psychotherapeut*innen und Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeut*innen beantragt, wie sie in der 
bisherigen Weiterbildungsordnung festgelegt ist. 
siehe Abschnitt B: Bereiche 
III. Gesprächspsychotherapie 

Begründung 
In der Weiterbildungsordnung für Psychologische 
Psychotherapeut*innen und Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeut*innen ist die 
Gesprächspsychotherapie seit vielen Jahren in mehreren 
Landeskammern verankert. 

Auch in die Weiterbildungsordnung für Psychotherapeut*innen 
wurde die Gesprächspsychotherapie bereits in einigen Kammern 
(Hessen, Berlin, Hamburg und Saarland) aufgenommen bzw. 
steht kurz vor der Aufnahme. Die Prüfung der GT durch den 
Wissenschaftlichen Beirat Psychotherapie steht aus, insofern 
besteht auch diesbzgl. zum jetzigen Zeitpunkt keinerlei 
Handlungsnotwendigkeit. 

Als Landeskammer setzen wir Zeichen in die Profession hinein. 
Von der Beibehaltung der Gesprächspsychotherapie als 
Möglichkeit der Weiterbildung profitieren PP und KJP in der 
Entwicklung ihrer eigenen psychotherapeutischen Kompetenz 
und sie ist zudem ein wichtiges Bekenntnis des Berufsstandes 
zur Verfahrensvielfalt. 

Die weitere Begründung erfolgt mündlich. 
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Herr Staniszewski begründet den Antrag zudem mündlich. Die Aussprache 
wird eröffnet, es liegen zahlreiche Wortmeldungen vor. Nach einigen 
Wortbeiträge stellt Herr Dr. Kremer einen GO-Antrag auf  

Begrenzung der Redezeit auf 2 Minuten 

Da keine Gegenrede erfolgt, ist der Antrag angenommen und die Redezeit 
wird auf zwei Minuten begrenzt. Die Aussprache wird fortgesetzt. Nachdem 
keine Wortbeiträge mehr vorliegen, weist Frau Leithäuser zunächst darauf 
hin, dass die Antragssteller des Antrag Nr. 2 ihren Antrag geändert haben. 
Sie beendet sodann die Aussprache und es erfolgt zunächst die 
Abstimmung über Antrag Nr. 1. 

Abstimmungsergebnis: Der Antrag Nr. 1 wird einstimmig, ohne 
Gegenstimmen und 1 Enthaltung, 
angenommen. 

Es liegt folgender geänderter Antrag Nr. 2 vor: 

Antrag Nr. 2 (neu): 
Antragsteller:  Oliver Staniszewski, 

Rolf Mertens, 
Jutta Grossekemper,  
Nicole Kaussen,  
Gurbet Olcaytu,  
Susanne Bockenheimer,  
Hüda Sag, 
Andreas Renger,  
Psychotherapeut:innenNRW 

Es wird beantragt die Integration der Bereichsweiterbildung 
Gesprächspsychotherapie in die Weiterbildungsordnung NRW 
für Psychologische Psychotherapeut*innen und Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeut*innen durch den Ausschuss Fort- 
und Weiterbildung zu prüfen und die Ergebnisse in der 
Kammerversammlung mitzuteilen, wie sie in der bisherigen 
Weiterbildungsordnung in Abschnitt B: Bereiche, III. 
Gesprächspsychotherapie bisher festgelegt sind. 

Begründung 
In der Weiterbildungsordnung für Psychologische 
Psychotherapeut*innen und Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeut*innen ist die 
Gesprächspsychotherapie seit vielen Jahren in mehreren 
Landeskammern verankert. 

Herr Staniszweski begründet den Antrag Nr. 2 (neu) zudem mündlich. Die 
Aussprache wird eröffnet. Es liegt eine Wortmeldung vor. Nach der 
Wortmeldung ändern die Antragssteller, auf Vorschlag der Sitzungsleitung, 
ihren Antrag wie folgt: 

Der Halbsatz „wie sie in der bisherigen Weiterbildungsordnung 
in Abschnitt B: Bereiche, III. Gesprächspsychotherapie bisher 
festgelegt sind.“ wird gestrichen. 
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Nach dem Wort „mitzuteilen“ wird das Komma durch einen Punkt 
ersetzt. 

Es erfolgt die Abstimmung über Antrag Nr. 2 (neu). 

Abstimmungsergebnis: Der Antrag Nr. 2 (neu) wird mit überwiegender 
Mehrheit, bei 2 Gegenstimmen und 11 
Enthaltungen, angenommen. 

Der TOP 12 wird geschlossen. 

TOP 13 Vorstellung eines Konzepts zur Strukturierung und Gewährleistung 
einer kontinuierlichen Bearbeitung aller Aspekte der Fort- und 
Weiterbildung in Bereichen und Gebieten im Ausschuss Fort- und 
Weiterbildung, ggf. mit Beschlussfassung 

Herr Kunz übernimmt die Sitzungsleitung und erläutert kurz, dass aufgrund 
des Beschlusses der Kammerversammlung in der Sitzung vom 24.08.2024, 
der Ausschuss Fort- und Weiterbildung beauftragt wurde, ein 
entsprechendes Arbeitskonzept zu den erteilten Arbeitsaufträgen zu 
erstellen und vorzustellen.  

Er erteilt sodann Frau Lubisch das Wort, die als Vorsitzende für den 
Ausschuss Fort- und Weiterbildung das erarbeitete Konzept mittels einer 
Präsentation vorstellt. Sie erläutert zunächst die Arbeitsweise des 
Ausschusses und stellt sodann die inhaltlichen Themen vor. 

Nachdem Frau Lubisch ihren Bericht beendet hat, wird die Aussprache 
eröffnet. Es liegt eine Wortmeldung vor. Nachdem keine weiteren 
Wortmeldungen erfolgen, wird die Aussprache beendet. 

Herr Kunz weist darauf hin, dass eine Beschlussfassung der 
Kammerversammlung nicht erforderlich ist, da sich durch das dargestellte 
Arbeitskonzept keine ursprünglich gefassten Beschlüsse ändern. 

Der TOP 13 wird beendet. 

TOP 14 Wahl einer 27. Delegierten oder eines 27. Delegierten zum Deutschen 
 Psychotherapeutentag (Fraktion: PsychotherapeutInnen OWL) 

Herr Kunz eröffnet TOP 14. Die Fraktion PsychotherapeutInnen OWL kann 
jemanden zur Wahl als Delegierte oder Delegierten zum DPT vorschlagen. 

Herr Dr. Kremer schlägt Herrn Martin Wierzyk vor. Herr Wierzyk erklärt, 
kandidieren zu wollen. Nach Eröffnung der Aussprache erfolgen keine 
Wortbeiträge. Herr Kunz leitet die Wahl ein. 

Abstimmungsergebnis: Herr Martin Wierzyk wird einstimmig, gewählt. 

Er nimmt die Wahl an. 

Herr Kunz beendet TOP 14. 
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TOP 15 Bericht der Ausschüsse 

Herr Pichler übernimmt erneut die Sitzungsleitung. Er weist darauf hin, dass 
die Berichte des Finanzausschusses unter TOP 9 und des Ausschusses 
Fort- und Weiterbildung unter TOP 13 bereits mündlich erfolgt sind. 

Der TOP 15 wird daher beendet. 

TOP 16 Berichte der Kommissionen 

Herr Pichler eröffnet TOP 16 und verweist auf die schriftlichen Berichte der 
Kommissionen Psychotherapie im institutionellen Bereich, Großschaden / 
Notfallpsychotherapie und Klimaschutz. 

Der mündliche Bericht der Kommission QS-Erprobungsverfahren NRW ist 
bereits unter TOP 7 erfolgt. Weitere mündliche Berichte der Kommissionen 
sowie eine Aussprache zu den vorliegenden schriftlichen Berichten sind 
nicht gewünscht. 

Der TOP 16 wird daher beendet. 

TOP 17 Beschlussfassung zu Resolutionen  

Herr Pichler eröffnet TOP 17.  

Es liegt ein Antrag Nr. 1 vor. 

Antrag Nr. 1: 
Antragsteller: Vorstand 

Wahltaktische Interessen überwinden: Maßnahmen für 
psychisch gesundes Aufwachsen und Kinderschutz 
prioritär behandeln und jetzt umsetzen! 

Das psychisch gesunde Aufwachsen von Kindern und 
Jugendlichen in Deutschland muss jetzt in die Hand genommen 
werden. Jegliche Verzögerung führt dazu, dass Kinder und 
Jugendliche, die heute auf konkrete Unterstützung angewiesen 
sind und für die Hilfsangebote fehlen, in ihrer psychischen 
Gesundheit gefährdet oder beeinträchtigt werden. Jede siebte 
Minderjährige und jeder siebte Minderjähriger hat depressive 
Symptome, jede dritte fühlt sich einsam. In den letzten zwei 
Jahrzehnten hat die psychische Gesundheit von 
Heranwachsenden stetig abgenommen. Besonders gefährdet 
sind Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen 
Familien. 

In der Kindheit wird der Grundstein für ein gesundes Leben im 
Erwachsenenalter gelegt. Wer als Kind oder 
Jugendliche/Jugendlicher psychisch erkrankt, ist auch als 
Erwachsener und Erwachsener psychisch stärker gefährdet als 
andere. Psychische Erkrankungen im Kindes- und Jugendalter 
erhöhen das Risiko einer beeinträchtigten schulischen, 
beruflichen und gesellschaftlichen Teilhabe mit Folgen bis weit 
ins Erwachsenenalter. Der beste Schutz für die psychische 
Gesundheit ist es, wenn Kinder gar nicht erst psychisch 
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erkranken. Verstärkte Gesundheitsförderung und Prävention, die 
bereits im Kindesalter ansetzen, sind daher ebenso zentral wie 
eine frühzeitige Diagnostik und Behandlung von psychischen 
Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen. 

Eine wichtige Schnittstelle zum Gesundheitswesen sind Kita und 
Schule als Lebenswelten der Kinder und Jugendlichen, aber 
auch die Jugendhilfe und psychosoziale Hilfs- und 
Unterstützungsangebote für Familien mit psychisch oder 
suchterkrankten Kindern und Eltern. Diese Angebote müssen 
dringend ausgebaut und stärker miteinander vernetzt werden. 
Das ist auch entscheidend, um Kindeswohlgefährdungen 
abzuwenden. Kinderschutz muss Priorität in unserer 
Gesellschaft haben und über alle Politikbereiche vorangetrieben 
werden.  

Körperlicher, psychischer und sexualisierter Gewalt gegen 
Kinder und Jugendliche muss – auch im digitalen Raum – besser 
vorgebeugt, Gefahren frühzeitig identifiziert und wirkungsvolle 
Abwehrmaßnahmen etabliert werden. Betroffene mit Gewalt-
erfahrungen müssen leichter und unmittelbar die Unterstützung 
erhalten, die sie benötigen, um ihre Rechte wahrzunehmen und 
traumatische Erfahrungen bewältigen zu können. 

Kinderschutz und das psychisch gesunde Aufwachsen dürfen 
kein Spielball von wahltaktischen Manövern werden. Hier muss 
gemeinsam an einem Strang gezogen werden, um mit vereinter 
politischer Kraft die gebotenen Verbesserungen zu schaffen. Mit 
dem Entwurf des Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetzes 
(GVSG), dem Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der 
Strukturen gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen 
(UBSKMG) sowie dem Referenten-entwurf für ein Gesetz zur 
Ausgestaltung der Inklusiven Kinder- und Jugendhilfe (IKJHG) 
wurden wichtige Initiativen zur Stärkung des psychisch 
gesunden Auf-wachsens angestoßen. Diese drohen nun zu 
versanden. Die junge Generation braucht aber ein Zeichen 
verlässlicher Kinder- und Jugendpolitik auch in Krisenzeiten! 

Die Mitglieder der 6. Kammerversammlung der 
Psychotherapeutenkammer Nordrhein-Westfalen fordert daher 
die Bundespolitik auf, umgehend bessere Rahmen-bedingungen 
für ein psychisch gesundes Aufwachsen von Kindern und 
Jugendlichen in Deutschland zu schaffen und den Kinderschutz 
zu stärken. Dazu zählen insbesondere: 

• Der Ausbau niedrigschwelliger Präventionsprogramme in 
den Lebenswelten der Kinder und Jugendlichen; 

• Die Etablierung psychotherapeutischer Gruppenangebote 
bei psychisch belasteten Kindern und Jugendlichen, damit 
eine psychische Erkrankung gar nicht erst entsteht; 

• Der Ausbau verhältnispräventiver Maßnahmen, um Kinder 
und Jugendliche wirksam insbesondere vor schädlichem 
oder abhängigem Konsum von Tabak, Alkohol und Drogen 
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sowie vor pathologischem Glücksspiel und pathologischer 
Mediennutzung zu schützen; 

• Der Ausbau und die Sicherung einer ausreichenden 
Finanzierung der Frühen Hilfen, um Familien von Anfang 
an und in schwierigen familiären und kritischen Situationen 
Unterstützung zu bieten; 

• Die Bekämpfung jedweder körperlichen, psychischen und 
sexualisierten Gewalt gegen Kinder und Jugendliche – 
auch im digitalen Raum – durch verstärkte Aufklärung, 
einen kontinuierlichen Ausbau und eine stringente 
Weiterentwicklung von verbindlichen 
Kinderschutzmaßnahmen sowie Kinderschutzkonzepten; 

• Die strukturelle Stärkung des Schutzes vor und der 
Bekämpfung von sexualisierter Gewalt und Ausbeutung 
von Kindern und Jugendlichen. Das UBSKMG sollte sofort 
beschlossen werden; 

• Der Ausbau von psychotherapeutischen 
Behandlungsangeboten, inklusive aufsuchender 
Psychotherapie in den Lebenswelten, um einen 
gleichberechtigten und zeitnahen Zugang zur 
psychotherapeutischen Versorgung für alle Kinder und 
Jugendlichen mit psychischen Erkrankungen zu 
gewährleisten; 

• Die Berücksichtigung spezifischer Bedürfnisse von Kindern 
und Jugendlichen sowie Anforderungen beim Aufbau und 
der Weiterentwicklung des digitalisierten 
Gesundheitswesens, insbesondere bei der elektronischen 
Patientenakte, einschließlich Informationsangebote zu 
digitaler Gesundheitskompetenz, die auch helfen, die 
besondere Sensibilität von Daten zu psychischen 
Erkrankungen zu berücksichtigen; 

• Die Ausgestaltung der inklusiven Kinder- und Jugendhilfe, 
die die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen mit 
seelischen Behinderungen berücksichtigt. Die Beratung 
des IKJHG muss von der nächsten Regierung zügig 
fortgeführt werden; 

• Die Bekämpfung von Kinderarmut und die Gewährleistung 
ausreichend bezahlbaren Wohnraums für Familien mit 
niedrigem Einkommen. 

Es liegt ein Änderungsantrag Nr. 1 zu Antrag Nr. 1 vor. 

Änderungsantrag Nr. 1 zu Antrag Nr. 1: 
Antragsteller: Bündnis KJP 

Wahltaktische Interessen überwinden: Maßnahmen für 
psychisch gesundes Aufwachsen und Kinderschutz 
prioritär behandeln und jetzt umsetzen! 

Das psychisch gesunde Aufwachsen von Kindern und 
Jugendlichen in Deutschland muss jetzt in die Hand genommen 
werden. Jegliche Verzögerung führt dazu, dass Kinder und 
Jugendliche, die heute auf konkrete Unterstützung angewiesen 
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sind und für die Hilfsangebote fehlen, in ihrer psychischen 
Gesundheit gefährdet oder beeinträchtigt werden. Jede siebte 
Minderjährige und jeder siebte Minderjähriger hat depressive 
Symptome, jede dritte fühlt sich einsam. In den letzten zwei 
Jahrzehnten hat die psychische Gesundheit von 
Heranwachsenden stetig abgenommen. Besonders gefährdet 
sind Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen 
Familien. 

In der Kindheit wird der Grundstein für ein gesundes Leben im 
Erwachsenenalter gelegt. Wer als Kind oder 
Jugendliche/Jugendlicher psychisch erkrankt, ist auch als 
Erwachsener und Erwachsener psychisch stärker gefährdet als 
andere. Psychische Erkrankungen im Kindes- und Jugendalter 
erhöhen das Risiko einer beeinträchtigten schulischen, 
beruflichen und gesellschaftlichen Teilhabe mit Folgen bis weit 
ins Erwachsenenalter. Der beste Schutz für die psychische 
Gesundheit ist es, wenn Kinder gar nicht erst psychisch 
erkranken. Verstärkte Gesundheitsförderung und Prävention, die 
bereits im Kindesalter ansetzen, sind daher ebenso zentral wie 
eine frühzeitige Diagnostik und Behandlung von psychischen 
Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen. 

Eine wichtige Schnittstelle zum Gesundheitswesen sind Kita und 
Schule als Lebenswelten der Kinder und Jugendlichen, aber 
auch die Jugendhilfe und psychosoziale Hilfs- und 
Unterstützungsangebote für Familien mit psychisch oder 
suchterkrankten Kindern und Eltern. Diese Angebote müssen 
dringend ausgebaut und stärker miteinander vernetzt werden. 
Das ist auch entscheidend, um Kindeswohlgefährdungen 
abzuwenden. Kinderschutz muss Priorität in unserer 
Gesellschaft haben und über alle Politikbereiche vorangetrieben 
werden.  

Körperlicher, psychischer und sexualisierter Gewalt gegen 
Kinder und Jugendliche muss – auch im digitalen Raum – besser 
vorgebeugt, Gefahren frühzeitig identifiziert und wirkungsvolle 
Abwehrmaßnahmen etabliert werden. Betroffene mit Gewalt-
erfahrungen müssen leichter und unmittelbar die Unterstützung 
erhalten, die sie benötigen, um ihre Rechte wahrzunehmen und 
traumatische Erfahrungen bewältigen zu können. 

Kinderschutz und das psychisch gesunde Aufwachsen dürfen 
kein Spielball von wahltaktischen Manövern werden. Hier muss 
gemeinsam an einem Strang gezogen werden, um mit vereinter 
politischer Kraft die gebotenen Verbesserungen zu schaffen. Mit 
dem Entwurf des Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetzes 
(GVSG), dem Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der 
Strukturen gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen 
(UBSKMG) sowie dem Referenten-entwurf für ein Gesetz zur 
Ausgestaltung der Inklusiven Kinder- und Jugendhilfe (IKJHG) 
wurden wichtige Initiativen zur Stärkung des psychisch 
gesunden Auf-wachsens angestoßen. Diese drohen nun zu 
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versanden. Die junge Generation braucht aber ein Zeichen 
verlässlicher Kinder- und Jugendpolitik auch in Krisenzeiten! 

Die Mitglieder der 6. Kammerversammlung der 
Psychotherapeutenkammer Nordrhein-Westfalen fordert daher 
die Bundespolitik auf, umgehend bessere Rahmen-bedingungen 
für ein psychisch gesundes Aufwachsen von Kindern und 
Jugendlichen in Deutschland zu schaffen und den Kinderschutz 
zu stärken. Dazu zählen insbesondere: 

• Der Ausbau niedrigschwelliger Präventionsprogramme in 
den Lebenswelten der Kinder und Jugendlichen; 

• Die Etablierung psychotherapeutischer Gruppenangebote 
bei psychisch belasteten Kindern und Jugendlichen, damit 
eine psychische Erkrankung gar nicht erst entsteht; 

• Der Ausbau verhältnispräventiver Maßnahmen, um Kinder 
und Jugendliche wirksam insbesondere vor schädlichem 
oder abhängigem Konsum von Tabak, Alkohol und Drogen 
sowie vor pathologischem Glücksspiel und pathologischer 
Mediennutzung zu schützen; 

• Der Ausbau und die Sicherung einer ausreichenden 
Finanzierung der Frühen Hilfen, um Familien von Anfang 
an und in schwierigen familiären und kritischen Situationen 
Unterstützung zu bieten; 

• Die Bekämpfung jedweder körperlichen, psychischen und 
sexualisierten Gewalt gegen Kinder und Jugendliche – 
auch im digitalen Raum – durch verstärkte Aufklärung, 
einen kontinuierlichen Ausbau und eine stringente 
Weiterentwicklung von verbindlichen 
Kinderschutzmaßnahmen sowie Kinderschutzkonzepten; 

• Die strukturelle Stärkung des Schutzes vor und der 
Bekämpfung von sexualisierter Gewalt und Ausbeutung 
von Kindern und Jugendlichen. Das UBSKMG sollte sofort 
beschlossen werden; 

• Der Ausbau von psychotherapeutischen 
Behandlungsangeboten, inklusive aufsuchender 
Psychotherapie in den Lebenswelten, um einen 
gleichberechtigten und zeitnahen Zugang zur 
psychotherapeutischen Versorgung für alle Kinder und 
Jugendlichen mit psychischen Erkrankungen zu 
gewährleisten; 

• Die Berücksichtigung spezifischer Bedürfnisse von Kindern 
und Jugendlichen sowie Anforderungen beim Aufbau und 
der Weiterentwicklung des digitalisierten 
Gesundheitswesens, insbesondere bei der elektronischen 
Patientenakte, einschließlich Informationsangebote zu 
digitaler Gesundheitskompetenz, die auch helfen, die 
besondere Sensibilität von Daten zu psychischen 
Erkrankungen zu berücksichtigen; 

• Die Ausgestaltung der inklusiven Kinder- und Jugendhilfe, 
die die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen mit 
seelischen Behinderungen berücksichtigt. Die Beratung 
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des IKJHG muss von der nächsten Regierung zügig 
fortgeführt werden; 

• Die Bekämpfung von Kinderarmut und die Gewährleistung 
ausreichend bezahlbaren Wohnraums für Familien mit 
niedrigem Einkommen. 

• Keine weitere Aufweichung des Personalschlüssels, in 
Quantität und entsprechend Qualifizierung, für Bildungs- 
und Betreuungs-, und Gesundheitseinrichtungen für Kinder 
und Jugendliche. 

Herr Grade begründet den Änderungsantrag Nr. 1 zu Antrag Nr. 1 mündlich. 
Die Aussprache wird eröffnet. Nach einigen Wortbeiträgen übernimmt der 
Vorstand, als Antragssteller des Antrag Nr. 1, die Änderung. Der 
Änderungsantrag Nr. 1 zu Antrag Nr. 1 hat sich damit erledigt, sodass eine 
Abstimmung nicht erfolgt. 

Es kommt sodann zur Abstimmung über den geänderten Antrag Nr. 1. 

Abstimmungsergebnis: Der geänderte Antrag Nr. 1 wird einstimmig 
angenommen. 

Es liegt ein Antrag Nr. 2 vor. 

Antrag Nr. 2: 
Antragsteller: Vorstand 

Für Vielfalt und Respekt: Gesellschaftlichen Zusammenhalt 
und psychische Gesundheit stärken 

Die aktuelle gesellschaftliche Entwicklung ist gekennzeichnet 
durch eine Zunahme von Hass und Hasskriminalität, gezielter 
Desinformation, volksverhetzender Parolen antidemokratischer 
Gruppierungen, Diffamierung und Diskriminierung. Dies betrifft 
vor allem Menschen aus marginalisierten Gruppen. Die 
Zunahme von rassistischen, antisemitischen, antifeministischen, 
sexistischen und transfeindlichen Einstellungen, wie sie aktuell 
durch die Leipziger Autoritarismus-Studie beschrieben wird, und 
der damit verbundenen Handlungen gefährden die psychische 
und physische Gesundheit der betroffenen Menschen. 

Die Mitglieder der 6. Kammerversammlung der 
Psychotherapeutenkammer Nordrhein-Westfalen bekennen sich 
zu Demokratie und Freiheit, Menschlichkeit, Gerechtigkeit, 
Vielfalt und Respekt als zentrale Werte unseres professionellen 
Selbstverständnisses. Psychotherapeutinnen und 
Psychotherapeuten achten die Würde ihrer Patientinnen und 
Patienten, unabhängig von Geschlecht, Alter, sexueller 
Orientierung, sozialer Stellung, Nationalität, ethnischer Herkunft, 
Religion oder politischer Überzeugung. Sie setzen sich für die 
Förderung der psychischen Gesundheit aller Menschen und die 
dafür unverzichtbaren soziokulturellen und natürlichen 
Lebensgrundlagen aktiv ein. 

Um den Zugang zu einer diskriminierungssensiblen 
Psychotherapie für marginalisierte Gruppen zu verbessern, 
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entwickelt und implementiert die Psychotherapeutenkammer 
Nordrhein-Westfalen eine Antidiskriminierungsstrategie. 

Die 6. Kammerversammlung fordert die Politik auf, sich für ein 
Gesundheitswesen einzusetzen, das einen gleichberechtigten 
Zugang zur Gesundheitsversorgung für alle Menschen 
sicherstellt. Maßnahmen wie der geplante Aktionsplan für ein 
diverses, inklusives und barrierefreies Gesundheitswesen 
müssen endlich ernsthaft vorangetrieben und verbindlich 
umgesetzt werden. 

Die Aussprache wird eröffnet. Da keine Wortmeldungen vorliegen, erfolgt 
die Abstimmung über Antrag Nr.2. 

Abstimmungsergebnis: Der Antrag Nr. 2 wird einstimmig 
angenommen. 

Es liegt folgender Antrag Nr. 3 vor. 

Antrag Nr. 3: 
Antragsteller: Vorstand 

Psychosoziale Versorgung – Kahlschlag verhindern 

Durch Kürzungen im Haushaltsentwurf der Landesregierung sind 
2025 in NRW eine Vielzahl von psychosozialen Einrichtungen 
sowohl von massiven Kürzungen als auch von einem Aus 
bedroht. 

Für vulnerable Gruppen mit einem psychosozialen 
Versorgungsbedarf brechen damit dringend benötigte Angebote 
weg. Davon betroffen sind insbesondere Kinder und 
Jugendliche, Familien in Krisensituationen, Suchterkrankte, 
Obdachlose und Geflüchtete. In besonderem Maße sind 
psychisch erkrankte Menschen auf die Unterstützungsangebote 
psychosozialer Träger angewiesen. Deren Angebote vermitteln 
einen Weg in gesellschaftliche und wirtschaftliche Teilhabe, 
bieten Strukturen und ermöglichen soziale Beziehungen. 

Fehlende Landesmittel bedeuten auch, dass die 
Projektarbeitsverträge von spezialisierten Fachkräften für das 
Jahr 2025 eventuell nicht verlängert werden können. Damit 
entfallen wichtige Bezugspersonen für die Hilfesuchenden. Ein 
mühsames Unterfangen wird es, die Fachkräfte wieder 
zurückzugewinnen. Ebenso mühsam wird es, erneut ein 
Vertrauensverhältnis zu den Hilfesuchenden herzustellen, wenn 
die bekannten Gesichter und Strukturen wegbrechen. 

Die Mitglieder der 6. Kammerversammlung der 
Psychotherapeutenkammer Nordrhein-Westfalen appellieren an 
die Landespolitik, die Finanzierung der bestehenden 
psychosozialen Angebote nicht zu gefährden sicher zu stellen. 
Die Kommunen sind ebenfalls in der Pflicht, die Rettung 
psychosozialer Projekte zu unterstützen. 

Die Aussprache wird eröffnet. Da keine Wortmeldungen vorliegen, erfolgt 
die Abstimmung über Antrag Nr.3. 
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Abstimmungsergebnis: Der Antrag Nr. 3 wird einstimmig 
angenommen. 

Es liegt ein Antrag Nr. 4 vor. 

Antrag Nr. 4: 
Antragsteller: Vorstand 

Keine Pseudo-Qualitätssicherung, keine zusätzliche 
Bürokratie! 

Gesetzlichen Auftrag für das QS-Verfahren Ambulante 
Psychotherapie streichen! 

Per Gesetz wurde der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) 
beauftragt, ein einrichtungsübergreifendes 
Qualitätssicherungsverfahren (QS-Verfahren) für die ambulante 
Psychotherapie einzuführen. Aufgrund der evidenten Mängel 
und Limitationen des vom Institut für Qualitätssicherung und 
Transparenz im Gesundheitswesen (IQTIG) entwickelten QS-
Verfahrens hat der G-BA zunächst eine sechsjährige Erprobung 
in der Modellregion NRW mit Start zum 1. Januar 2025 
beschlossen. Falls bis dahin keine Vereinbarung über eine 
angemessene Finanzierung der Arbeitsleistungen und 
Materialkosten beschlossen wurde, erscheint ein Start des 
Erprobungsverfahrens zu diesem Zeitpunkt nicht vertretbar und 
muss daher ausgesetzt werden. 

Das geplante QS-Verfahren ist grundsätzlich ungeeignet für die 
Qualitätssicherung in der ambulanten Psychotherapie. Selbst 
nach Beseitigung der wesentlichen Mängel der entwickelten 
Instrumente wären gezielte Qualitätsverbesserungen mit dem 
Ansatz der datengestützten Qualitätssicherung nach der 
Richtlinie zur datengestützten einrichtungsübergreifenden 
Qualitätssicherung (DeQS-Richtlinie) des G-BA nicht möglich: 
Viel zu heterogen sind die Patientengruppen, 
Behandlungsdauern und Behandlungsverfahren, die mit einem 
einheitlichen Ansatz betrachtet werden sollen.  

Problematisch ist auch, dass durch die Anonymisierung und 
Aggregation der Daten aus der Patientenbefragung keine 
Erkenntnisse darüber gewonnen werden können, bei welchen 
Behandlungen und Subgruppen von Patientinnen und Patienten 
innerhalb einer Praxis gegebenenfalls Qualitätsprobleme 
aufgetreten sind. Auffälligkeiten bei den einzelnen 
Qualitätsindikatoren sind dadurch nicht interpretierbar und 
konkrete Handlungsanschlüsse, wo und wie 
Versorgungsprozesse verbessert werden können, können nicht 
abgeleitet werden. 

Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten befürworten 
Maßnahmen, die helfen, die Qualität der psychotherapeutischen 
Behandlung zu sichern und kontinuierlich zu verbessern.  

Demgegenüber verursacht das geplante QS-Verfahren 
ambulante Psychotherapie jedoch für die psychotherapeutischen 
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Praxen einen sehr hohen zeitlichen und finanziellen Aufwand, 
ohne einen Nutzen für einzelne Behandlungen oder 
übergreifende Prozesse in den psychotherapeutischen Praxen 
zu generieren. Wichtige Zeit für die psychotherapeutische 
Versorgung geht so verloren und der bürokratische Aufwand in 
den Praxen steigt weiter an. Allein während der Erprobung in 
NRW ist von jährlichen Bürokratiekosten im zweistelligen 
Millionenbereich auszugehen. Unser Gesundheitssystem kann 
es sich nicht leisten, für viel Geld ein QS-Verfahren zu erproben, 
bei dem für alle Fachexpertinnen und Fachexperten bereits jetzt 
erkennbar ist, dass es Qualitätssicherung lediglich suggeriert 
und relevante Qualitätsverbesserungen nicht anstoßen kann. 

Angesichts steigender Versorgungsbedarfe und begrenzter 
Ressourcen im Gesundheitswesen muss in der kommenden 
Legislaturperiode des Deutschen Bundestages der Weg des 
Bürokratieabbaus im Gesundheitswesen konsequent beschritten 
werden. Auch der Aufbau neuer bürokratischer Aufwände muss 
dabei konsequent verhindert werden. Deshalb fordert die 6. 
Kammerversammlung der Psychotherapeutenkammer 
Nordrhein-Westfalen den Gesetzgeber auf, den Auftrag zur 
Einführung des geplanten QS-Verfahrens für die ambulante 
psychotherapeutische Versorgung ersatzlos zu streichen. 

Es liegt ein Änderungsantrag Nr. 1 zu Antrag Nr. 4 vor. 

Änderungsantrag Nr. 1 zu Antrag Nr. 4: 
Antragsteller: Psychotherapeut:innenNRW 

Im Resolutionstext „Keine Pseudo-Qualitätssicherung, keine 
zusätzliche Bürokratie! Gesetzlichen Auftrag für das QS 
Verfahren Ambulante Psychotherapie streichen!“ soll nach dem 
ersten Absatz der folgende Absatz neu hinzugefügt werden: 

"Qualitätssicherung in der Psychotherapie ist uns ein wichtiges 
Anliegen. Die ambulante Psychotherapie verfügt bereits über 
eine Reihe von Maßnahmen zur Qualitätssicherung und 
Qualitätsentwicklung, die über die Kassenärztlichen 
Vereinigungen und die Psychotherapeutenkammer geregelt 
werden. Bei Problemen oder Beschwerden können 
Patient*innen Rückmeldesysteme in den Praxen nutzen sowie 
die Beschwerdestellen bei der Ärzte- bzw. 
Psychotherapeutenkammer. Dennoch hat der Gesetzgeber ein 
zusätzliches QS-System beschlossen, wie es in einigen 
Bereichen der Somatik üblich ist. Allerdings ohne die 
Besonderheiten der Psychotherapie und bestehende Strukturen 
zu beachten.“ 

Die Begründung erfolgte bereits mündlich im Rahmen der 
Aussprache zu TOP 7. 

Die Aussprache wird eröffnet. Da keine Wortmeldungen vorliegen, erfolgt 
zunächst die Abstimmung über den Änderungsantrag Nr. 1 zu Antrag Nr. 4. 
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Abstimmungsergebnis: Der Änderungsantrag Nr. 1 zu Antrag Nr. 4 
wird einstimmig, ohne Gegenstimmen, bei 4 
Enthaltungen, angenommen. 

Der Antrag Nr. 4 ist daher geändert. Es erfolgt sodann die Abstimmung über 
den geänderten Antrag Nr. 4. 

Die Aussprache wird eröffnet. Da keine Wortmeldungen vorliegen, erfolgt 
die Abstimmung über Antrag Nr.4. 

Abstimmungsergebnis: Der Antrag Nr. 4 wird einstimmig, ohne 
Gegenstimmen, bei 2 Enthaltungen, 
angenommen. 

Der TOP 17 wird geschlossen. 

TOP 18 Verschiedenes 

Herr Pichler eröffnet TOP 18. Es liegt eine Wortmeldung vor. Nachdem 
keine weiteren Wortbeiträge erfolgen, bedankt er sich bei allen Mitgliedern 
der Kammerversammlung für ihre Teilnahme und für die gute 
Zusammenarbeit. Er bedankt sich bei der Geschäftsstelle für die 
Umsetzung und die Organisation. 

Darüber hinaus teilt er mit, dass die 3. Sitzung der 6. Kammerversammlung 
im Mai 2025 stattfinden wird. Der Sitzungsort wird noch bekannt gegeben.  

Er beendet die Sitzung um 18:26 Uhr. 

 

 

gez. A. Pichler   gez. F.-G. Schäfer  gez. E. Dallüge 
Präsident     Beisitzer   Beisitzerin 
 
 
gez. B. Meisel   gez. J. Leithäuser  gez. O. Kunz 
Beisitzerin    Beisitzerin   Beisitzer 
 
 
gez. G. Olcaytu   gez. J. Grossekemper 
Schriftführerin TOP 3 bis 8  Schriftführerin TOP 8 bis 18 
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Anlagen: 
 

▪ Liste der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

▪ TOP 11 Haushaltsplan 2025, Haushaltsplan 2025 mit Vergleichszahlen, Soll-Stellenplan 2025, 
Erläuterungen  

▪ TOP 12 Beschlussfassung zur Novellierung der Weiterbildungsordnung für Psychologische 
Psychotherapeutinnen und Psychologische Psycho-therapeuten sowie Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeutinnen und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten 
der Psychotherapeutenkammer Nordrhein-Westfalen (WBO PP/KJP) 

- Anlage 1 zu Antrag Nr. 1  

▪ TOP 16 Berichte der Kommissionen 

- Kommission Psychotherapie im institutionellen Bereich 
- Kommission Großschaden/Notfallpsychotherapie 
- Kommission Klimaschutz 

▪ TOP 17 Beschlussfassung zu Resolutionen 

- Resolution „Wahltaktische Interessen überwinden: Maßnahmen für psychisch gesundes    
  Aufwachsen und Kinderschutz prioritär behandeln und jetzt umsetzen!“ 

- Resolution „Für Vielfalt und Respekt: Gesellschaftlichen Zusammenhalt und psychische    
  Gesundheit stärken“ 

- Resolution „Psychosoziale Versorgung – Kahlschlag verhindern“ 

- Resolution „Keine Pseudo-Qualitätssicherung, keine zusätzliche Bürokratie! 
  Gesetzlichen Auftrag für das QS-Verfahren Ambulante Psychotherapie streichen!“ 
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Psychotherapeutenkammer Nordrhein-Westfalen 
Erläuterungen zum Haushaltsplan 2025 
 

Der Haushaltsplan 2025 beruht auf dem Jahresabschluss 2023, den bis 31.05.2025 ge-
buchten Daten und absehbaren Verpflichtungen der Psychotherapeutenkammer Nord-
rhein-Westfalen.  
 
Zu Kontengruppe 1) 
Die Höhe der Kammerbeiträge wird im Vergleich zu 2024 auf ca. 6 Mio. EURO geschätzt; 
bei ca. 15.253 Mitgliedern zu Jahresbeginn wird von einem Durchschnittsbeitrag von ca. 
377,00 EURO ausgegangen. Erlöse aus Zinsen sind 2024 in Höhe von 40 TEUR zu er-
warten. 
 
Zu Kontengruppe 3) 
Es ist eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 1.157 TEUR vorgese-
hen, für die zweckgebundenen Rücklagen ist eine Entnahme in Höhe von 280 TEUR ge-
plant. 
 
Zu Kontengruppe 4) 
Die Ansätze für die Aufwandsentschädigung und für Sitzungs- und Reisekosten berech-
nen sich aufgrund der Erfahrungswerte aus 2023 und 2024. Durch Abschluss der Kam-
merwahl in 2024 wird hier mit einer Verringerung der Kosten geplant. Die Pauschalent-
schädigung (Vorstand, Fraktionen) berechnet sich aus der Entschädigungs- und Reise-
kostenordnung. 
Die Bezüge der Angestellten enthalten die durch die Dienstverträge entstehenden Auf-
wendungen einschließlich einer vertraglich umzusetzenden Gehaltserhöhung sowie struk-
turelle Gehaltsanpassungen. 
Der Ansatz für Beschäftigungsentgelte umfasst neben Aushilfskräften für die Geschäfts-
stelle auch alle auf Honorarbasis erbrachten Leistungen.  
 
Zu Kontengruppe 5) 
Nach Abschluss der Kammerwahl in 2024 sind z.B. Minderausgaben im Bereich Drucksa-
chen und Porto zu erwarten. Durch den Abschluss der Umbauarbeiten in 2024 konnten 
Minderausgaben im Bereich Unterhaltung der Ausstattungsgegenstände und Geräte ge-
plant werden. Mehrausgaben für Mieten entstehen durch ggf. Anpassung des Mietzinses.  
 
Zu Kontengruppe 6) 
Das Konto 6854 beinhaltet die Beiträge der PTK NRW an die Bundespsychotherapeuten-
kammer. Zugrunde gelegt wurde die geschätzte Zahl von 15.000 Mitgliedern zum Stichtag 
15.09.2024. Weiterhin werden Ausgaben für das eLogbuch in Höhe von 130.000 EUR 
geplant. 
 
Zu Kontengruppe 9) 
Zuführungen in die Rücklagen in Höhe von 75 TEUR für die Kammerwahl 2029 wurden 
geplant. 
 
Hinsichtlich der Deckungsfähigkeit beschließt die Kammer folgende Regelungen: 
Zu Kontengruppe 4 (Personalausgaben): Einseitige Deckungsfähigkeit besteht von der Konten-
gruppe 41 nach 42 (d. h. keine Deckungsfähigkeit von der Kontengruppe 42 zu der Kontengruppe 
41). Innerhalb der Kontengruppe 41 sind die einzelnen Konten zu 100 % gegenseitig deckungsfä-
hig. Dasselbe gilt für die Kontengruppe 42. 
Zu Kontengruppe 5 (Sachkosten): Die Konten 5291 (zur Verfügung des Vorstandes) und 5461 
(Sonstiges) sind nicht deckungsfähig durch andere Konten. Alle anderen Konten dieser Konten-
gruppe sind zu 100 % gegenseitig deckungsfähig. 
Zu Kontengruppe 6 und 9: Innerhalb dieser Kontengruppen sind alle Konten zu 100 % gegenseitig 
deckungsfähig. 
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Weiterbildungsordnung  
für Psychologische Psychotherapeutinnen und Psychologische Psychothe-
rapeuten sowie Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und Kin-
der- und Jugendlichenpsychotherapeuten der Psychotherapeutenkammer 

Nordrhein-Westfalen 
 

vom […] 
 

§ 1 Ziel 
 

(1) Diese Weiterbildungsordnung regelt die Weiterbildung von Psychologischen 
Psychotherapeutinnen, Psychologischen Psychotherapeuten, Kinder- und Ju-
gendlichenpsychotherapeutinnen und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeu-
ten. Ziel der Weiterbildung ist der geregelte und qualitätsgemäße Erwerb einge-
hender und besonderer Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten für definierte 
psychotherapeutische Tätigkeiten in definierten Bereichen nach Maßgabe dieser 
Weiterbildungsordnung.  
 
(2) Mit dem erfolgreichen Abschluss der Weiterbildung, der nach Erfüllung der 
vorgeschriebenen Weiterbildungsinhalte und -zeiten durch eine bestandene Prü-
fung gemäß §§ 16 bis 20 nachgewiesen wird, werden eingehende und beson-
dere Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten nach Absatz 1 bestätigt.  
 

§ 2 Begriffsbestimmungen 
 

(1) Weiterbildungsinstitute sind Weiterbildungsstätten, die neben der psychothe-
rapeutischen Behandlung weiterbildungsstättenübergreifend Theorie, Selbster-
fahrung und Supervision durchführen und hierfür von der Psychotherapeuten-
kammer Nordrhein-Westfalen zugelassen worden sind. 
 
(2) Ein Logbuch ist die strukturierte Dokumentation erbrachter Weiterbildungs-
leistungen. Es kann in Papierform oder elektronisch geführt werden. Die Möglich-
keit der Führung in Papierform entfällt, sofern ein einheitliches elektronische Log-
buch von der Psychotherapeutenkammer Nordrhein-Westfalen angeboten wird. 
 

§ 3 Art und Struktur der Weiterbildung 
 
(1) Die strukturierte Weiterbildung nach § 4 dieser Weiterbildungsordnung er-
streckt sich auf einen Bereich (Bereichsweiterbildung).  
 
(2) Wird eine weitere Bereichsweiterbildung absolviert, kann die Psychotherapeu-
tenkammer Nordrhein-Westfalen auf Antrag feststellen, dass und in welchem 
Umfang sich die festgelegte Weiterbildungszeit verkürzt, soweit abzuleistende 
Weiterbildungszeiten bereits im Rahmen einer anderen erworbenen Zusatzbe-
zeichnung absolviert worden sind.  
 
(3) Der erfolgreiche Abschluss der Weiterbildung setzt die Erfüllung der vorge-
schriebenen Anforderungen, insbesondere Inhalte, Zeiten und Prüfungen der An-
lage 1 voraus. 



 

 

 
§ 4 Bereichsweiterbildung 

 
Mit einer Bereichsweiterbildung werden Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkei-
ten in weiteren Verfahren, spezialisierten psychotherapeutischen Methoden oder 
in besonderen Anwendungsbereichen erworben. Die Voraussetzungen der Be-
reichsweiterbildungen richten sich nach Anlage 1 dieser Weiterbildungsordnung. 
Näheres zu den Anforderungen an die Durchführung der Bereichsweiterbildung 
kann der Vorstand der Psychotherapeutenkammer Nordrhein-Westfalen in Richt-
linien konkretisieren. 
 

§ 5 Anerkennung der Zusatzbezeichnung und Rücknahme 
 

(1) Das Führen einer Zusatzbezeichnung setzt die Anerkennung durch die Psy-
chotherapeutenkammer Nordrhein-Westfalen voraus. Die Anerkennung erfolgt 
nach erfolgreichem Abschluss der Weiterbildung auf Antrag durch Ausstellen ei-
ner Urkunde.  
 
(2) Wenn die für die Erteilung erforderlichen Voraussetzungen nicht gegeben wa-
ren, entscheidet die Psychotherapeutenkammer Nordrhein-Westfalen nach An-
hörung des betroffenen Kammermitglieds über die Rücknahme der Anerken-
nung. 
 

§ 6 Führen von Zusatzbezeichnungen 
 

(1) Zusatzbezeichnungen dürfen nach Maßgabe dieser Weiterbildungsordnung 
unter Beachtung der Regeln der Berufsordnung geführt werden. 
 
(2) Eine Zusatzbezeichnung in einem Bereich darf nur zusammen mit der Berufs-
bezeichnung „Psychologische Psychotherapeutin“, „Psychologischer Psychothe-
rapeut“, „Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin“ oder „Kinder- und Jugend-
lichenpsychotherapeut“ geführt werden.  
 
(3) Mehrere von der Psychotherapeutenkammer Nordrhein-Westfalen aner-
kannte Bezeichnungen dürfen nebeneinander nach Maßgabe dieser Weiterbil-
dungsordnung geführt werden. 
 
(4) Bezeichnungen gemäß Absatz 1 bis 3, die von einer anderen deutschen Psy-
chotherapeutenkammer anerkannt wurden, dürfen in der anerkannten Form auch 
im Geltungsbereich dieser Weiterbildungsordnung geführt werden. 
 
(5) Für Weiterbildungen, die außerhalb von Deutschland erfolgt sind und deren 
Gleichwertigkeit durch eine deutsche Psychotherapeutenkammer anerkannt wor-
den ist, gelten die Absätze 1 bis 4 entsprechend. 
 

§ 7 Allgemeine Zugangsvoraussetzungen, Inhalte und Anforderungen 
 

(1) Mit der Weiterbildung kann erst nach Erteilung einer Approbation als Psycho-
logische Psychotherapeutin, Psychologischer Psychotherapeut, Kinder- und 



 

 

Jugendlichenpsychotherapeutin oder Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut 
begonnen werden. 
 
(2) Hat eine Psychologische Psychotherapeutin, ein Psychologischer Psychothe-
rapeut, eine Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin oder ein Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeut Tätigkeitszeiten und Tätigkeitsinhalte nach Ab-
schluss eines Studiums, das in § 5 Absatz 2 des Psychotherapeutengesetzes 
vom 16. Juni 1998 (BGBl. I S. 1311) in der bis zum 31. August 2020 geltenden 
Fassung genannt ist, nachgewiesen, die den Anforderungen dieser Weiterbil-
dungsordnung genügen, so können diese ausnahmsweise abweichend von Ab-
satz 1 auf die Weiterbildung angerechnet werden, wenn dazu Näheres in Anlage 
1 geregelt ist. 
 
(3) Die Weiterbildung muss gründlich und umfassend sein. Sie umfasst insbeson-
dere den Erwerb besonderer Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten in der 
Vorbeugung, Verhütung, Erkennung und Behandlung von Störungen mit Krank-
heitswert, einschließlich der Wechselbeziehungen zwischen Mensch und Um-
welt, der Begutachtung, der notwendigen Maßnahmen der Rehabilitation und der 
Maßnahmen zur Qualitätssicherung. 
 
(4) Die Weiterbildung erfolgt im Rahmen praktischer Berufstätigkeit und theoreti-
scher Unterweisung unter verantwortlicher Leitung hierzu befugter Psychologi-
scher Psychotherapeutinnen, Psychologischer Psychotherapeuten, Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeutinnen, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeu-
ten, Fachpsychotherapeutinnen oder Fachpsychotherapeuten in Einrichtungen, 
die gemäß § 12 als Weiterbildungsstätten zugelassen sind, oder, falls die Weiter-
bildung keine Patientenbehandlung beinhaltet, vollständig oder teilweise durch 
Unterweisung in anerkannten Weiterbildungskursen. Sofern die Weiterbildungs-
ordnung in Anlage 1 für einen Bereich eine Kursweiterbildung vorsieht, ist eine 
vorherige Anerkennung des jeweiligen Kurses und der Kursleiterin oder des 
Kursleiters durch die für den Ort der Veranstaltung zuständige Psychotherapeu-
tenkammer erforderlich. Die Kursleiterin oder der Kursleiter muss fachlich und 
persönlich geeignet sein. Die Kurse müssen den von der Psychotherapeuten-
kammer Nordrhein-Westfalen vorgeschriebenen Anforderungen entsprechen. 
Näheres zu den Anforderungen an die Kurse und Kursleiterinnen und Kursleiter 
regelt eine Richtlinie gemäß § 4 Satz 3. Berufliche Tätigkeiten in der eigenen 
Praxis sind auf die Weiterbildung anrechnungsfähig, wenn die Weiterbildung un-
ter Supervision von Weiterbildungsbefugten durchgeführt wird, eine Gefährdung 
von Patientinnen und Patienten nicht zu befürchten ist und die Anforderungen 
dieser Weiterbildungsordnung erfüllt sind.  
 
(5) Weitergehende Regelungen der Weiterbildung bestimmen sich nach Anlage 1 
dieser Weiterbildungsordnung. Ausnahmen und Einschränkungen sind abwei-
chend von Absatz 4 nach Anlage 1 möglich. 
 
(6) Die besonderen Belange von Weiterbildungsteilnehmerinnen und Weiterbil-
dungsteilnehmern mit Behinderungen werden zur Wahrung ihrer Chancengleich-
heit im Laufe der gesamten Weiterbildung berücksichtigt.    
 



 

 

§ 8 Dauer der Weiterbildung und Unterbrechungen 
 

(1) Die Dauer der Weiterbildung richtet sich nach den Bestimmungen dieser Wei-
terbildungsordnung. Die festgelegten Weiterbildungszeiten sind Mindestzeiten. 
 
(2) Die Weiterbildung kann sowohl in Vollzeit als auch in Teilzeit oder berufsbe-
gleitend durchgeführt werden. Ausnahmen regelt Anlage 1 dieser Weiterbil-
dungsordnung. 
 
(3) Eine Unterbrechung der Weiterbildung infolge von Krankheit, Schwanger-
schaft, Elternzeit, Sonderurlaub und Ähnlichem kann grundsätzlich nicht auf die 
Weiterbildungszeit angerechnet werden, es sei denn, die Unterbrechung dauert 
weniger als sechs Wochen innerhalb von 12 Monaten Weiterbildungszeit. 
 

§ 9 Abschluss der Weiterbildung, Qualifikation 
 

Die Urkunde über eine erfolgreich abgeschlossene Weiterbildung bescheinigt die 
eingehenden und besonderen Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten, die In-
halt der Weiterbildung sind und berechtigt zur Führung der jeweiligen Bezeich-
nung. 
 

§ 10 Befugnis zur Weiterbildung 
 
(1) Die Weiterbildung wird unter verantwortlicher Leitung der von der Psychothe-
rapeutenkammer Nordrhein-Westfalen hierzu befugten Psychologischen Psycho-
therapeutinnen, Psychologischen Psychotherapeuten, Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeutinnen, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten, Fachpsy-
chotherapeutinnen oder Fachpsychotherapeuten durchgeführt. 
 
(2) Für die Bereichsweiterbildung können Kammermitglieder befugt werden, die 
selbst die Bezeichnung der entsprechenden Weiterbildung erworben oder eine 
vertiefte Ausbildung absolviert haben und nach der Approbation als Psychologi-
sche Psychotherapeutin, Psychologischer Psychotherapeut,  Kinder- und Ju-
gendlichenpsychotherapeutin oder Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut 
oder nach Anerkennung als Fachpsychotherapeutin oder Fachpsychotherapeut 
mindestens drei Jahre im Bereich tätig waren sowie fachlich und persönlich ge-
eignet sind. Bei einer Tätigkeit in Teilzeit verlängert sich der Zeitraum der in Satz 
1 genannten Erfahrungszeiten entsprechend. 
 
(3) Die Befugnis ist auf sieben Jahre befristet und kann mit Nebenbestimmungen 
versehen werden. Sie wird auf Antrag verlängert, wenn die Voraussetzungen 
weiter bestehen. 
 
(4) Weiterbildungsbefugte sind insbesondere verpflichtet, die verantwortete Wei-
terbildung  
1. persönlich zu leiten, 
2. zeitlich und inhaltlich nach der Weiterbildungsordnung zu gestalten, 
3. bei Dokumentationspflichten mitzuwirken sowie 



 

 

4. Beurteilungspflichten zu erfüllen, insbesondere unverzüglich ein Weiterbil-
dungszeugnis nach § 15 auszustellen, und  
5. Zwischen- und Abschlussgespräche mit den in der Weiterbildung befindlichen 
Psychologischen Psychotherapeutinnen, Psychologischen Psychotherapeuten, 
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeuten zu führen. 
Wird die Befugnis mehreren Personen gemeinsam erteilt, so trifft die Verpflich-
tung nach Satz 1 jede einzelne. 
 
(5) Die Weiterbildungsbefugten können im Rahmen der unter ihrer Leitung durch-
geführten Weiterbildung für einzelne Weiterbildungsinhalte dafür qualifizierte Do-
zentinnen, Dozenten, Supervisorinnen und Supervisoren hinzuziehen. Selbster-
fahrungsleiterinnen und Selbsterfahrungsleiter sind hinzuzuziehen. Die Hinzuzie-
hung von Supervisorinnen, Supervisoren, Selbsterfahrungsleiterinnen und 
Selbsterfahrungsleitern ist bei der Psychotherapeutenkammer Nordrhein-Westfa-
len zu beantragen und von dieser zu genehmigen. Die hinzugezogenen Supervi-
sorinnen und Supervisoren sowie die hinzuzuziehenden Selbsterfahrungsleiterin-
nen und Selbsterfahrungsleiter müssen nach Anerkennung einer Gebiets- oder 
Bereichsweiterbildung oder als Psychologische Psychotherapeutin, als Psycholo-
gischer Psychotherapeut, als Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin oder 
als Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut mindestens drei Jahre im entspre-
chenden Bereich tätig gewesen sein. Zudem müssen sie fachlich und persönlich 
geeignet sein. Zwischen Selbsterfahrungsleiterinnen oder Selbsterfahrungslei-
tern und Weiterbildungsteilnehmerinnen oder Weiterbildungsteilnehmern darf 
kein dienstliches Abhängigkeitsverhältnis bestehen. Bei einer Tätigkeit in Teilzeit 
verlängert sich der Zeitraum der in Satz 4 genannten Erfahrungszeit entspre-
chend. 
 
(6) Die Befugnis wird auf Antrag erteilt. Auf Verlangen sind der Psychotherapeu-
tenkammer Nordrhein-Westfalen Auskünfte zu erteilen. Die oder der den Antrag 
stellende Psychologische Psychotherapeutin, Psychologische Psychotherapeut, 
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin, Kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapeut, Fachpsychotherapeutin oder Fachpsychotherapeut hat die Weiterbil-
dung, für die die Befugnis beantragt wird, näher zu bezeichnen sowie die Weiter-
bildungsstätte zu nennen. 
 
(7) Zur Sicherstellung einer qualitätsgemäßen Weiterbildung können Weiterbil-
dungsbefugte von der Psychotherapeutenkammer Nordrhein-Westfalen zur Teil-
nahme an Qualitätssicherungsmaßnahmen verpflichtet werden. Weiterbildungs-
befugte sollen sich im jeweiligen Bereich regelmäßig fortbilden. 
 
(8) Die Psychotherapeutenkammer Nordrhein-Westfalen führt ein Verzeichnis der 
Weiterbildungsbefugten sowie der zugelassenen Weiterbildungsstätten, aus dem 
der Umfang der Befugnis und der Zulassung ersichtlich ist. Dieses Verzeichnis ist 
zur Information der an der Weiterbildung interessierten Kammermitglieder zu ver-
öffentlichen. 
 

 
 



 

 

§ 11 Aufhebung der Befugnis zur Weiterbildung 
 
(1) Wenn oder soweit ihre Voraussetzungen bei Erteilung nicht gegeben waren 
oder nachträglich nicht mehr gegeben sind, kann die Psychotherapeutenkammer 
Nordrhein-Westfalen die Befugnis ganz oder teilweise aufheben. Die Befugnis ist 
ganz oder teilweise aufzuheben, wenn 
1. ein Verhalten vorliegt, das die fachliche oder persönliche Eignung der oder 
des Weiterbildungsbefugten ausschließt, oder 
2. Tatsachen vorliegen, aus denen sich ergibt, dass die in Anlage 1 der Weiterbil-
dungsordnung an den Inhalt der Weiterbildung gestellten Anforderungen nicht 
oder nicht mehr erfüllt werden können. 
 
(2) Die Aufhebung der Befugnis richtet sich nach den Bestimmungen des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen.  
 
(3) Die Befugnis zur Weiterbildung endet zudem mit der Beendigung der Tätigkeit 
an der Weiterbildungsstätte oder mit dem Ende der Zulassung der Weiterbil-
dungsstätte. 
 

§ 12 Weiterbildungsstätte 
 
(1) Die in Anlage 1 geregelte Weiterbildung wird in einer dafür ganz oder teil-
weise kraft Gesetzes ermächtigten oder durch die Psychotherapeutenkammer 
Nordrhein-Westfalen zugelassenen Weiterbildungsstätte durchgeführt. Die Rege-
lungen in § 7 Absatz 4 bleiben unberührt.  
 
(2) Die Zulassung ist auf sieben Jahre befristet und kann mit weiteren Nebenbe-
stimmungen versehen werden. 
 
(3) Die Weiterbildungsstätte muss die in dieser Weiterbildungsordnung gestellten 
zeitlichen, inhaltlichen, personellen und materiellen Anforderungen erfüllen und 
eine strukturierte Weiterbildung vorhalten können. Sie muss sicherstellen, dass 
1. für den von ihr durchgeführten Weiterbildungsabschnitt die erforderliche theo-
retische Qualifizierung, Supervision und Selbsterfahrung einschließlich des hier-
für erforderlichen Personals vorgehalten werden, 
2. Patientinnen und Patienten in so ausreichender Zahl und Art behandelt wer-
den, dass sich die Weiterzubildenden mit der Feststellung und Behandlung der 
für den Bereich typischen Krankheiten ausreichend vertraut machen können, 
3. Personal und Ausstattung vorhanden sind, um den Erfordernissen und der 
Entwicklung der Psychotherapie Rechnung zu tragen und 
4. die Weiterbildungsdokumentation gemäß § 14 Absatz 1 Satz 1 im Logbuch er-
möglicht wird. 
 
(4) Kann die Weiterbildungsstätte für den jeweiligen Weiterbildungsabschnitt die 
Anforderungen der Weiterbildungsordnung nach Absatz 3 nicht vollständig erfül-
len, hat sie diese Anforderungen durch Vereinbarungen sicherzustellen.  
 
(5) Mit Antragsstellung sind der Psychotherapeutenkammer Nordrhein-Westfalen 
diejenigen Nachweise vorzulegen, aus denen hervorgeht, dass die Weiterbildung 



 

 

den Zielen, den Anforderungen, der Qualität und der gesamten Dauer einer 
strukturierten Weiterbildung nach Maßgabe dieser Weiterbildungsordnung ent-
spricht (zum Beispiel Kooperationsvereinbarungen, gemeinsames Weiterbil-
dungskonzept, Curricula, Qualifikationen). 
 
(6) Die zur Weiterbildung Befugten und die Weiterbildungsstätten haben sämtli-
che Veränderungen, die die Weiterbildung betreffen, wie zum Beispiel Verände-
rungen in Struktur und Größe der Weiterbildungsstätte oder personelle Verände-
rungen, unverzüglich der Psychotherapeutenkammer Nordrhein-Westfalen anzu-
zeigen. Die Anzeigepflicht gilt auch für Veränderungen der Kooperationen einer 
zugelassenen Weiterbildungsstätte. 
 
(7) Die von der Psychotherapeutenkammer Nordrhein-Westfalen erteilte Zulas-
sung einer Weiterbildungsstätte ist ganz oder teilweise aufzuheben, wenn oder 
soweit ihre Voraussetzungen bei Erteilung nicht gegeben waren oder nachträg-
lich nicht mehr gegeben sind. 
 

§ 13 Kooperation mit Weiterbildungsinstituten 
 
(1) Weiterbildungsstätten können mit Weiterbildungsinstituten einen Kooperati-
onsvertrag zu dem Zweck schließen, die Theorie, die Selbsterfahrung sowie die 
Supervision in die gesamte Weiterbildung oder in die jeweiligen Weiterbildungs-
abschnitte zu integrieren. Erstreckt sich der Kooperationsvertrag auf mehrere 
Weiterbildungsabschnitte, ist sicherzustellen, dass Psychologische Psychothera-
peutinnen, Psychologische Psychotherapeuten, Kinder- und Jugendlichenpsy-
chotherapeutinnen und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten in Weiterbil-
dung die jeweils vorgeschriebene Weiterbildung in den einbezogenen Weiterbil-
dungsabschnitten aufeinander abgestimmt ableisten können. § 12 Absatz 4 
bleibt unberührt. 
 
(2) Psychologische Psychotherapeutinnen, Psychologische Psychotherapeuten, 
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeuten in Weiterbildung, die das Angebot einer Kooperation nach 
Absatz 1 für sich in Anspruch nehmen wollen, schließen einen Weiterbildungs-
vertrag mit den Kooperationspartnern über die Durchführung ihrer Weiterbildung 
ab, der die Details der Weiterbildung regelt. 
 

§ 14 Dokumentation und Evaluation 
 
(1) Die einzelnen Weiterbildungsteile sind von der Teilnehmerin oder dem Teil-
nehmer in einem Logbuch schriftlich oder elektronisch zu dokumentieren und von 
den zur Weiterbildung Befugten zu bestätigen. § 2 Absatz 2 Satz 3 dieser Weiter-
bildungsordnung gilt entsprechend. Hierzu ist mindestens einmal jährlich die Be-
stätigung des Weiterbildungsstandes im Logbuch durch die zur Weiterbildung 
Befugten erforderlich. Die Dokumentation der Gespräche gemäß § 10 Absatz 4 
Nummer 5 erfolgt ebenfalls im Logbuch. 
 
(2) Die Weiterbildungsstätten haben ihr Weiterbildungsangebot angemessen zu 
evaluieren. Art, Umfang und Ergebnis der Evaluation sind zu dokumentieren und 



 

 

der Psychotherapeutenkammer Nordrhein-Westfalen auf Verlangen in anonymi-
sierter Form zu überlassen. 
 

§ 15 Zeugnisse 
 
(1) Weiterbildungsbefugte haben den in Weiterbildung befindlichen Psychologi-
schen Psychotherapeutinnen, Psychologischen Psychotherapeuten, Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeutinnen und Kinder- und Jugendlichenpsychothera-
peuten über die unter ihrer Verantwortung abgeleistete Weiterbildungszeit unver-
züglich nach Beendigung der Weiterbildung ein Zeugnis auszustellen, das die er-
worbenen Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten darlegt und zur Frage der 
fachlichen Eignung Stellung nimmt. Das Zeugnis muss im Einzelnen Angaben 
enthalten über 
1. die Dauer der abgeleisteten Weiterbildungszeit, Unterbrechungen der Weiter-
bildung nach § 8 Absatz 3 und 
2. die in dieser Weiterbildungszeit im Einzelnen vermittelten und erworbenen 
Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten sowie die erbrachten psychotherapeu-
tischen Leistungen. 
 
(2) Auf Anforderung der oder des in Weiterbildung befindlichen Psychologischen 
Psychotherapeutin, Psychologischen Psychotherapeuten, Kinder- und Jugendli-
chenpsychotherapeutin, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten ist dieser 
oder diesem nach Ablauf je eines Weiterbildungsabschnitts von mindestens 
sechs Monaten ein Zwischenzeugnis auszustellen, das den Anforderungen des 
Absatzes 1 entspricht. 
 
(3) Die Psychotherapeutenkammer Nordrhein-Westfalen ist berechtigt, von den 
zur Weiterbildung Befugten und den in Weiterbildung befindlichen Psychologi-
schen Psychotherapeutinnen, Psychologischen Psychotherapeuten, Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeutinnen oder Kinder- und Jugendlichenpsychothera-
peuten Dokumente, Auskünfte und Nachweise über Art und Durchführung der 
bisher absolvierten Weiterbildung anzufordern. 
 

§ 16 Zulassung zur Prüfung 
 
(1) Über die Zulassung zur Prüfung entscheidet die Psychotherapeutenkammer 
Nordrhein-Westfalen auf Antrag. Die Zulassung wird erteilt, wenn die Erfüllung 
der zeitlichen und inhaltlichen Anforderungen durch Zeugnisse und Nachweise 
einschließlich der Dokumentationen nach § 14 Absatz 1 belegt ist. 
 
(2) Die Zulassung ist mit schriftlicher Begründung abzulehnen oder aufzuheben, 
wenn die Voraussetzungen gemäß Absatz 1 nicht erfüllt sind oder fälschlich als 
gegeben angenommen wurden. 
 

§ 17 Prüfungsausschüsse 
 
(1) Die Psychotherapeutenkammer Nordrhein-Westfalen bildet zur Durchführung 
der Prüfung Prüfungsausschüsse.  
 



 

 

(2) Die Mitglieder eines Prüfungsausschusses, ihre Stellvertreterinnen und Stell-
vertreter sowie die Vorsitzenden der Prüfungsausschüsse werden durch den Vor-
stand der Psychotherapeutenkammer Nordrhein-Westfalen bestimmt. Die Rei-
henfolge, in der Stellvertreterinnen und Stellvertreter tätig werden, ist dabei fest-
zulegen.  
 
(3) Der Prüfungsausschuss entscheidet in der Besetzung mit drei Psychologi-
schen Psychotherapeutinnen, Psychologischen Psychotherapeuten, Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeutinnen, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeu-
ten, Fachpsychotherapeutinnen oder Fachpsychotherapeuten, von denen min-
destens eine oder einer über eine Weiterbildungsbefugnis sowie zwei über eine 
öffentlich-rechtliche Qualifikation für den zu prüfenden Bereich verfügen müssen. 
Selbsterfahrungsleiterinnen und Selbsterfahrungsleiter der zu prüfenden Kandi-
datinnen und Kandidaten dürfen nicht als Prüferinnen und Prüfer tätig sein. Der 
Prüfungsausschuss beschließt mit einfacher Stimmenmehrheit. Die Mitglieder 
des Prüfungsausschusses entscheiden unabhängig und sind an Weisungen nicht 
gebunden. 
 
(4) Die Bestellung der Mitglieder, ihrer Stellvertreterinnen und Stellvertreter und 
der oder des Vorsitzenden des Prüfungsausschusses erfolgt für die Dauer von 
fünf Jahren. 
 

§ 18 Prüfung 
 
(1) Die Psychotherapeutenkammer Nordrhein-Westfalen setzt im Einvernehmen 
mit der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses den Termin der münd-
lichen Prüfung fest. Die Antragstellenden werden zu dem festgesetzten Termin 
mit einer Frist von mindestens zwei Wochen geladen. 
 
(2) Die Prüfung ist mündlich und soll für jede Prüfungskandidatin und jeden Prü-
fungskandidaten mindestens 30 Minuten dauern; sie ist nicht öffentlich. Die In-
halte der Prüfung bestimmen sich nach Anlage 1 der Weiterbildungsordnung.  
 
(3) Die während der Weiterbildung erworbenen eingehenden und besonderen 
Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten werden in einem Fachgespräch durch 
den Prüfungsausschuss geprüft. Der Prüfungsausschuss entscheidet unter Be-
rücksichtigung der vorgelegten Unterlagen und aufgrund des mündlichen Fach-
gespräches, ob die in der Weiterbildungsordnung vorgeschriebenen Kenntnisse, 
Erfahrungen und Fertigkeiten erworben worden sind. 
 
(4) Menschen mit Behinderungen sind auf Antrag die ihrer Behinderung ange-
messenen Erleichterungen im Prüfungsverfahren einzuräumen. Dafür sollen ins-
besondere die technischen und örtlichen Voraussetzungen gewährleistet wer-
den.  
 
(5) Kommt der Prüfungsausschuss zu dem Ergebnis, dass die Prüfungskandida-
tin oder der Prüfungskandidat die vorgeschriebene Weiterbildung nicht erfolg-
reich abgeschlossen hat, so beschließt er als Voraussetzung für eine Wiederho-
lungsprüfung, ob und gegebenenfalls wie lange die Weiterbildungszeit zu 



 

 

verlängern ist und welche besonderen Anforderungen an diese verlängerte Wei-
terbildung zu stellen sind. Diese besonderen Anforderungen müssen sich auf die 
in der Prüfung festgestellten Mängel beziehen. Sie können die Verpflichtung ent-
halten, bestimmte Weiterbildungsinhalte abzuleisten und gegebenenfalls be-
stimmte psychotherapeutische Tätigkeiten unter Anleitung durchzuführen. 
 
(6) In geeigneten Fällen kann der Prüfungsausschuss als Voraussetzung für eine 
Wiederholungsprüfung anstelle der Verlängerung der Weiterbildung auch die 
Verpflichtung aussprechen, fehlende Kenntnisse durch ergänzenden Wissenser-
werb auszugleichen. Er legt hierzu eine Frist fest, die drei Monate nicht unter-
schreiten soll. 
 
(7) Bleiben Antragstellende der Prüfung ohne triftigen Grund fern oder brechen 
Prüfungskandidatinnen oder Prüfungskandidaten die Prüfung ohne einen triftigen 
Grund ab, gilt die Prüfung als nicht bestanden. Antragstellende können der Prü-
fung aus triftigem Grund fernbleiben oder diese abbrechen, wenn sie die für das 
Versäumnis triftigen Gründe der Psychotherapeutenkammer Nordrhein-Westfa-
len unverzüglich schriftlich anzeigen und glaubhaft machen. Im Krankheitsfall ist 
ein ärztliches Attest vorzulegen, aus dem sich die gesundheitliche Beeinträchti-
gung ergeben muss. Die Entscheidung über die Anerkennung der triftigen 
Gründe trifft die Psychotherapeutenkammer Nordrhein-Westfalen, sie kann wei-
tere Nachweise fordern. Im Falle eines anerkannten Fernbleibens oder aner-
kannten Abbruchs gilt der Prüfungsversuch als nicht unternommen. 
 
(8) Über die Prüfung ist eine Niederschrift anzufertigen, die von der Vorsitzenden 
oder dem Vorsitzenden unterzeichnet wird. Sie muss enthalten: 
1. die Besetzung des Prüfungsausschusses, 
2. den Namen der oder des Geprüften, 
3. den Prüfungsgegenstand, 
4. Ort, Beginn und Ende der Prüfung, 
5. das Ergebnis der Prüfung, 
6. im Falle des Nichtbestehens der Prüfung die tragenden Gründe für das Nicht-
bestehen und die gegebenenfalls vom Prüfungsausschuss gemachten Auflagen 
über Dauer und Inhalt der zusätzlichen Weiterbildung. 
 

§ 19 Prüfungsentscheidung 
 
(1) Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses teilt der Psychotherapeu-
tenkammer Nordrhein-Westfalen das Ergebnis der Prüfung mit. 
 
(2) Bei Bestehen der Prüfung stellt die Psychotherapeutenkammer Nordrhein-
Westfalen den Prüfungskandidatinnen oder Prüfungskandidaten eine Urkunde 
über die Anerkennung aus. 
 
(3) Bei Nichtbestehen der Prüfung erteilt die Psychotherapeutenkammer Nord-
rhein-Westfalen den Prüfungskandidatinnen und Prüfungskandidaten einen mit 
den Gründen versehenen Bescheid, der auch die vom Prüfungsausschuss be-
schlossenen Auflagen enthält. 
 



 

 

(4) Gegen den Bescheid der Psychotherapeutenkammer Nordrhein-Westfalen 
nach Absatz 3 ist der Verwaltungsrechtsweg gegeben. Über einen Widerspruch 
der Prüfungskandidatinnen und Prüfungskandidaten entscheidet die Psychothe-
rapeutenkammer Nordrhein-Westfalen nach Anhörung des Prüfungsausschus-
ses. 
 

§ 20 Wiederholungsprüfung 
 
Eine nicht erfolgreich abgeschlossene Prüfung kann frühestens nach drei Mona-
ten wiederholt werden. Die Vorschriften der §§ 16 bis 19 gelten entsprechend. 
 

§ 21 Übergangsvorschriften 
 
(1) Psychologische Psychotherapeutinnen, Psychologische Psychotherapeuten, 
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeuten , die vor Inkrafttreten einer Änderung dieser Weiterbildungs-
ordnung, mit der erstmalig ein Bereich in Anlage 1 aufgenommen wurde, eine in 
Inhalt und Umfang den Anforderungen in Anlage 1 entsprechende Qualifikation 
in diesem Bereich erworben haben, können   die Zulassung zur Prüfung beantra-
gen, wenn die Qualifikation gleichwertig ist. Der Prüfungsausschuss prüft den 
Antrag und teilt der Psychotherapeutenkammer Nordrhein-Westfalen das Ergeb-
nis der Prüfung mit. Der Antrag ist innerhalb von zehn Jahren nach Inkrafttreten 
der Änderung dieser Weiterbildungsordnung zu stellen. Fehlende Qualifikations-
anteile können entsprechend § 21 Absatz 2 erworben werden. 
 
(2) Eine vor Inkrafttreten einer Änderung dieser Weiterbildungsordnung, mit der 
erstmalig ein Bereich in Anlage 1 aufgenommen wurde, begonnene, aber noch 
nicht abgeschlossene Qualifikation kann vollständige oder teilweise angerechnet 
werden, soweit sie in Inhalt und Umfang den Anforderungen in Anlage 1 ent-
spricht. Der Antrag ist innerhalb von zehn Jahren nach Inkrafttreten der Ände-
rung dieser Weiterbildungsordnung, mit der erstmalig der entsprechende Bereich 
in Anlage 1 aufgenommen wurde, zu stellen. Der Prüfungsausschuss prüft den 
Antrag auf Anrechnung der bisher abgeleisteten Bestandteile des Qualifikations-
erwerbs auf die Weiterbildung und teilt das Ergebnis der Psychotherapeutenkam-
mer Nordrhein-Westfalen mit.  
 
(3) Sofern vor Einführung eines neuen Weiterbildungsbereiches keine vergleich-
baren Qualifizierungen angeboten wurden, kann innerhalb von sechs Jahren die 
Zulassung zur Prüfung beantragt werden, wenn die Antragstellerin oder der An-
tragsteller  vor dem in Absatz 1 bestimmten Zeitpunkt mindestens 18 Monate in 
einer entsprechenden praktischen Einrichtung tätig war und in dieser Zeit einge-
hende und besondere Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten in diesem Be-
reich entsprechend Anlage 1 dieser Weiterbildungsordnung erworben hat.  
 
(4) Bei Einführung eines neuen Weiterbildungsbereichs ist es für einen Über-
gangszeitraum von fünf Jahren ab dem in Absatz 1 bestimmten Zeitpunkt abwei-
chend von § 17 Absatz 3 auch ausreichend, wenn mindestens zwei Mitglieder 
des Prüfungsausschusses – ohne die Bezeichnung bereits zu führen – für den zu 
prüfenden Bereich eine nach Inhalt und Umfang den Anforderungen in Anlage 1 



 

 

gleichwertige Qualifikation erworben haben oder, soweit es sich bei dem zu prü-
fenden Bereich um eine Verfahrensweiterbildung handelt, sämtliche Mitglieder 
des Prüfungsausschusses über eine öffentlich-rechtliche Qualifikation für den zu 
prüfenden Bereich verfügen.  
 
(5) Soweit diese Weiterbildungsordnung für den Erwerb oder das Führen von Be-
zeichnungen spezielle Übergangsbestimmungen vorsieht, sind diese im Anlage 1 
festgelegt. 
 
(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten entsprechend für Bereiche, die mit dieser Weiter-
bildungsordnung erstmals als Bereichsweiterbildungen für die Psychologischen 
Psychotherapeutinnen, Psychologischen Psychotherapeuten, Kinder- und Ju-
gendlichenpsychotherapeutinnen und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeu-
ten geregelt werden. 
 
§ 22 Abschluss von Weiterbildungen, Weiterführen von Zusatzbezeichnun-
gen und Weitergeltung von Zulassungen, Befugnissen und Hinzuziehungen 
 
(1) Psychologische Psychotherapeutinnen, Psychologische Psychotherapeuten, 
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen oder Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeuten, die sich bei Inkrafttreten dieser Weiterbildungsordnung in ei-
ner Weiterbildung befinden, können diese innerhalb einer Frist von sieben Jah-
ren nach Inkrafttreten dieser Weiterbildungsordnung nach den Bestimmungen 
der Weiterbildungsordnung vom 16. Dezember 2006, zuletzt geändert durch Be-
schluss vom 21. Mai 2022, abschließen. Die Weiterbildung ist abgeschlossen, 
wenn die zeitlichen und inhaltlichen Voraussetzungen der Weiterbildungsord-
nung vom 16. Dezember 2006 erfüllt wurden. Die Psychologischen Psychothera-
peutinnen, Psychologischen Psychotherapeuten, Kinder- und Jugendlichenpsy-
chotherapeutinnen oder Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten können ih-
ren Antrag auf Anerkennung auf der Grundlage der Fassung der Weiterbildungs-
ordnung vom 16. Dezember 2006stellen. Die Vorschriften der §§ 16 bis 20 gelten 
für das Anerkennungsverfahren entsprechend. Innerhalb des für Satz 1 festge-
legten Zeitraums können zum Abschluss der Weiterbildung nach Maßgabe der 
vorher geltenden Bestimmungen notwendige Weiterbildungsstätten und Weiter-
bildungsbefugnisse mit entsprechender Befristung zugelassen oder erteilt wer-
den. 
 
(2) Die nach der Weiterbildungsordnung vom 16. Dezember 2006 in der jeweils 
geltenden Fassung erteilten Anerkennungen von Zusatzbezeichnungen behalten 
ihre Gültigkeit. Bisher bestehende Rechte zum Führen einer Zusatzbezeichnung 
gelten fort. Dies gilt auch für diejenigen Zusatzbezeichnungen, die nicht mehr 
Gegenstand dieser Weiterbildungsordnung sind. 
 
(3) Die nach der Weiterbildungsordnung vom 16. Dezember 2006 in der jeweils 
geltenden Fassung zugelassenen Weiterbildungsstätten, erteilten Weiterbil-
dungsbefugnisse und genehmigten Hinzuziehungen gelten vorbehaltlich eines 
Widerrufes oder einer Rücknahme nach der Weiterbildungsordnung vom 16. De-
zember 2006 sowie nach §§ 48, 49 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen für den in § 21 Absatz 1 festgelegten Zeitraum fort. 



 

 

 
§ 23 Anerkennung von Weiterbildungen aus europäischen Staaten oder aus 

einem Drittstaat 
 

(1) Psychologische Psychotherapeutinnen, Psychologische Psychotherapeuten, 
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeuten mit einem fachbezogenen Diplom, einem Prüfungszeugnis 
oder einem sonstigen fachlichen Weiterbildungsnachweis aus einem Mitglied-
staat der Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder einem Vertragsstaat, dem 
Deutschland und die Europäische Gemeinschaft oder Deutschland und die Euro-
päische Union vertraglich einen entsprechenden Rechtsanspruch eingeräumt ha-
ben (europäische Staaten), die der Weiterbildung nach dieser Weiterbildungsord-
nung gleichwertig ist, erhalten auf Antrag die entsprechende Anerkennung. Ein 
Drittstaatsdiplom über eine abgeschlossene Weiterbildung, das in einem anderen 
europäischen Staat anerkannt wurde, steht einem Weiterbildungsnachweis nach 
Satz 1 gleich, wenn eine dreijährige Tätigkeit in dem jeweiligen Bereich im Ho-
heitsgebiet des europäischen Staates, der die Weiterbildung anerkannt hat, 
durch diesen bescheinigt wird. Eine Anerkennung erhält auch, wer einen Weiter-
bildungsnachweis aus einem Drittstaat besitzt, wenn die Gleichwertigkeit der 
Weiterbildung gegeben ist. 
 
(2) Ist die in einem europäischen Staat abgeschlossene Weiterbildung nicht nach 
Absatz 1 Satz 1 gleichwertig, hat die antragstellende Person einen Anpassungs-
lehrgang oder eine Eignungsprüfung nach Artikel 14 der Richtlinie 2005/36/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 über die 
Anerkennung von Berufsqualifikationen (ABl. L 255 vom 30.9.2005, S. 22), die 
zuletzt durch den Delegierten Beschluss (EU) 2021/2183 der Kommission (ABl. L 
444 vom 10.12.2021, S. 16) geändert worden ist, und § 14 Absatz 2 in Verbin-
dung mit § 11 des Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes NRW vom 28. Mai 
2013 (GV. NRW. S. 272) in der jeweils geltenden Fassung abzuleisten. Ist die in 
einem Drittstaat abgeschlossene Weiterbildung nicht nach Absatz 1 Satz 3 
gleichwertig, hat die antragstellende Person einen Anpassungslehrgang oder 
eine Kenntnisprüfung nach § 15 Absatz 1 und 2 des Berufsqualifikationsfeststel-
lungsgesetzes NRW abzuleisten. Ist die in einem Drittstaat abgeschlossene Wei-
terbildung nicht nach Absatz 1 Satz 2 und 1 gleichwertig, hat die antragstellende 
Person einen Anpassungslehrgang oder eine Eignungsprüfung gemäß § 15 Ab-
satz 3 und § 11 des Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes NRW abzuleisten. 
Vor der Entscheidung über eine Anpassungsmaßnahme ist zunächst zu prüfen, 
ob die von der antragstellenden Person im Rahmen ihrer Berufspraxis oder durch 
lebenslanges Lernen erworbenen und formell als gültig anerkannten Kenntnisse, 
Fähigkeiten und Kompetenzen den wesentlichen Unterschied ganz oder teil-
weise ausgleichen können. 
 
(3) Das Verfahren der Anerkennung einer im Ausland absolvierten Weiterbildung 
richtet sich nach den Bestimmungen des Berufsqualifikationsfeststellungsgeset-
zes NRW. 
 
 



 

 

§ 24 Inkrafttreten und Außerkrafttreten 
 
Diese Weiterbildungsordnung tritt einschließlich ihrer Anlage 1 am Tage nach der 
Veröffentlichung in Kraft. Die Weiterbildungsordnung für Psychologische Psycho-
therapeutinnen und Psychologische Psychotherapeuten sowie Kinder- und Ju-
gendlichenpsychotherapeutinnen und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeu-
ten der Psychotherapeutenkammer Nordrhein-Westfalen (WBO PP/KJP) vom 16. 
Dezember 2006 (MBl. NRW. 2007 S. 406), zuletzt geändert durch Beschluss 
vom 21. Mai 2022 (MBl. NRW. 2022 S. 809) tritt gleichzeitig außer Kraft. 

  



 

 

Anlage 1: Bereiche 

 

1. Klinische Neuropsychologie 

Definition Die Klinische Neuropsychologie umfasst die Vorbeugung, Diagnostik, Therapie 

und Rehabilitation von geistigen (kognitiven) und seelischen (emotional-affektiven) 

Störungen, Schädigungen und Behinderungen nach Hirnschädigung oder Hirner-

krankung unter der Berücksichtigung der individuellen physischen und psychi-

schen Ressourcen, der biografischen Bezüge, der interpersonalen Beziehungen, 

der sozialen und beruflichen Anforderungen sowie der inneren Kontextfaktoren 

(zum Beispiel Antrieb, Motivation, Anpassungsfähigkeit).  

 

Ausgehend von einem umfassenden Wissen über die neuronalen Grundlagen von 

Kognition, Emotion und Verhalten sowie über neurologische Erkrankungen und 

ihre Folgen beinhaltet das Aufgabenfeld der Klinischen Neuropsychologie: 

• die diagnostische Beurteilung der kognitiven Funktionen, des Verhaltens und Er-

lebens unter der Berücksichtigung prämorbider Persönlichkeitsmerkmale, 

• die Erstellung neuropsychologischer Berichte und Gutachten, 

• die Erstellung ICF-(International Classification of Functioning, Disability and 

Health)orientierter neuropsychologischer Behandlungspläne unter Einschluss in-

terdisziplinärer Kooperation und setting- bzw. phasenspezifischer Rahmenbedin-

gungen, 

• die Durchführung neuropsychologischer Behandlungen in den verschiedenen 

Stadien bzw. Phasen neurologischer Erkrankungen einschließlich Angehörigenar-

beit und Beratung von Mitbehandlerinnen und Mitbehandler, sowie deren kontinu-

ierliche Verlaufskontrolle, 

• die Kooperation mit relevanten Sozialsystemen zur gemeinsamen Gestaltung 

von schulischen oder beruflichen und sozialen Wiedereingliederungsprozessen.  

Weiterbildungs-

voraussetzung 

Fundierte Kenntnisse in psychologischer Methodenlehre, psychologischer Diag-

nostik, allgemeiner Psychologie und Biopsychologie sind Voraussetzung für eine 

Weiterbildung in dem Bereich Klinische Neuropsychologie. Diese sind durch ein 

abgeschlossenes Studium der Psychologie an einer Universität oder einer gleich-

wertigen Hochschule nachgewiesen. Diese Kenntnisse können auch in Kursen vor 

Beginn der Weiterbildung erworben werden. Entsprechende Vorkenntnisse aus 

anderen Studiengängen oder Ausbildungen können angerechnet werden. 

Weiterbildungs-

zeit 

Zwei Jahre praktische Weiterbildung in Vollzeittätigkeit oder in Teilzeittätigkeit ent-

sprechend längerer Dauer in zugelassenen Weiterbildungsstätten für Klinische 

Neuropsychologie unter Anleitung einer oder eines im Bereich der Klinischen Neu-

ropsychologie Weiterbildungsbefugten. 

Weiterbildungs-

stätten 

Zur Praktischen Weiterbildung werden zugelassen: klinische Einrichtungen, deren 

Indikationskatalog ein breites Spektrum von Erkrankungen und Verletzungen um-

fasst, die Hirnfunktionsstörungen zur Folge haben. Die neuropsychologische Ver-

sorgung der Patientinnen und Patienten muss die Tätigkeitsbereiche der Klini-

schen Neuropsychologie in wesentlichen Teilen umfassen. Dazu gehört eine inter-

disziplinäre Zusammenarbeit (v. a. mit Ärztinnen, Ärzten, Physiotherapeutinnen, 

Physiotherapeuten, Sprachtherapeutinnen, Sprachtherapeuten, Ergotherapeutin-

nen und Ergotherapeuten). 

Die Weiterbildungsstätte muss über eine Ausstattung verfügen, die eine neuropsy-

chologische Tätigkeit in Diagnostik und Therapie nach dem neuesten Kenntnis-

stand zulässt. 



 

 

Zeiteinheiten Eine Einheit Theorie und Supervision entspricht 45 Minuten. 

 

Weiterbildungsinhalte: Kompetenzen und Richtzahlen 

Kompetenzen Richtzahlen 

Fachkenntnisse 
Theorie (curricular)  

Mindestens 400 Einheiten 

Allgemeine Neuropsychologie (Grundkenntnisse)  

• Geschichte der Klinischen Neuropsychologie, neuropsychologischen Syn-

drome 

• Medizinische und psychosoziale Versorgungssysteme, Organisations-

struktur des Arbeitsfeldes, Kooperation mit anderen Berufsgruppen bei 

der Behandlung von neurologischen Patientinnen und Patienten 

• Neurologische Krankheitsbilder: Diagnostik, Verlauf, Therapie 

• Funktionelle Neuroanatomie 

• Untersuchungsansätze und statistische Methoden in der Neuropsycholo-

gie 

• Neuroplastizität und neuropsychologische Interventionsansätze 

• Theorie der Persönlichkeit, des Krankheitsverständnisses und der Be-

handlungstechniken in der Psychotherapie neuropsychologischer Störun-

gen 

• Pharmakologische Grundkenntnisse für Neuropsychologinnen und Neu-

ropsychologen 

• Spezielle Psychopathologie im Bereich der Klinischen Neuropsychologie 

• Neuropsychologische Dokumentation und Berichtswesen 

• Qualitätssicherung in der Klinischen Neuropsychologie 

Mindestens 100 Einheiten 

Spezielle Neuropsychologie  

Störungsspezifische Kenntnisse  

• Visuelle Wahrnehmung (u. a. Gesichtsfeldausfälle, Agnosien) 

• Akustische, somatosensorische, olfaktorische Wahrnehmung 

• Neglect 

• Aufmerksamkeitsstörungen 

• Gedächtnisstörungen 

• Exekutive Störungen 

• Störungen der Sprache (Neurolinguistik), einschließlich Rechenstörungen 

• Motorische Störungen 

• Affektive und emotionale Störungen nach Hirnschädigung 

• Verhaltensstörungen nach Hirnschädigung 

• Krankheitseinsicht und Krankheitsverarbeitung nach erworbener Hirn-

schädigung 

Mindestens 160 Einheiten  

 

Versorgungsspezifische Kenntnisse  

• Neuropsychologie des Kindes- und Jugendalters 

• Neuropsychologie des höheren Lebensalters 

• Soziale, schulische und berufliche Reintegration 

• Sachverständigentätigkeit in der Klinischen Neuropsychologie (Gutach-

ten, gutachterliche Stellungnahmen, sozialmedizinische Beurteilungen) 

 

Mindestens 80 Einheiten 



 

 

 

Handlungskompetenzen   

Diagnostische Beurteilung der kognitiven Funktionen, des Verhaltens und 

Erlebens unter Berücksichtigung prämorbider Persönlichkeitsmerkmale bei 

Patientinnen und Patienten mit unterschiedlichen Diagnosen 

Praktische Weiterbil-

dung  

Behandlung eines breiten 

Spektrums von Erkran-

kungen und Verletzungen, 

die Hirnfunktionsstörun-

gen zur Folge haben.  

 

 

Erstellung ICF-orientierter neuropsychologischer Behandlungspläne unter 

Einschluss interdisziplinärer Kooperation und setting- bzw. phasenspezifi-

scher Rahmenbedingungen bei Patientinnen und Patienten mit unterschied-

lichen Diagnosen 

Kooperation mit relevanten Sozialsystemen zur gemeinsamen Gestaltung 

von schulischen, beruflichen und sozialen Wiedereingliederungsprozessen 

bei Patientinnen und Patienten mit unterschiedlichen Diagnosen 

Reflexion des diagnostischen und therapeutischen Handelns im Hinblick 

auf die kurz- und langfristigen Behandlungs- und Rehabilitationsziele  

Supervision  

100 Einheiten kontinuierli-

che fallbezogene Supervi-

sion eigener Diagnostik 

und Behandlungen bei 

mindestens zwei Supervi-

sorinnen oder Superviso-

ren 

Reflexion der verwendeten Methoden sowie der eigenen therapeutischen 

Rolle, auch im Hinblick auf die Zusammenarbeit im interdisziplinären Team 

Falldarstellungen  

Dokumentation von sechs differenzierten Falldarstellungen, aus denen neben der Darstellung der Ätiolo-

gie der Hirnfunktionsstörungen und gegebenenfalls der Lokalisation der Hirnschädigungen weitere rele-

vante medizinische Daten, die neuropsychologische Diagnostik, die therapeutischen Maßnahmen, der 

Verlauf der Behandlung und deren Evaluation hervorgehen sollen. Dabei sollen unterschiedliche Stö-

rungsbereiche dargestellt werden. Von den sechs Falldarstellungen ist eine als Begutachtung (bzw. Dar-

stellung in Gutachtenform) einzureichen. 

Zeugnisse, Nachweise und Prüfung 

Dem Antrag auf Zulassung zur Prüfung nach § 16 sind beizufügen: 

• Zeugnisse und Bescheinigungen über die abgeleistete Weiterbildungszeit und Weiterbildungsinhalte 

entsprechend § 15 

• Dokumentation von 6 Behandlungsfällen (Falldarstellungen), davon 1 als Begutachtung. Die Falldar-

stellungen und Gutachten werden vom Prüfungsausschuss beurteilt. 

 

Mündliche Einzelprüfung: 

• 1 Fallvorstellung und anschließendes Prüfungsgespräch zu Fach- und Handlungskompetenzen 

(Dauer: mindestens 30 Minuten) 

Anrechnungsmöglichkeiten nach § 7 Absatz 2 

Es können höchstens folgende Tätigkeitszeiten und Tätigkeitsinhalte angerechnet werden, die vor dem 

Erlangen der Approbation geleistet wurden, wenn nachgewiesen werden kann, dass sie inhaltlich zu den 

Anforderungen dieser Weiterbildungsordnung gleichwertig sind: 

• bis zu zwei Jahre praktische Weiterbildung in Vollzeittätigkeit oder in Teilzeittätigkeit entsprechend län-

gerer Dauer  

• bis zu 80 Einheiten fallbezogene Supervision 

• bis zu 400 Einheiten theoretische Weiterbildung 

• bis zu drei differenzierte Falldarstellungen (auch Begutachtungen) 



 

 

2. Spezielle Psychotherapie bei Diabetes  

Definition Die Spezielle Psychotherapie bei Diabetes umfasst die Prävention, Diag-

nostik, Therapie und Rehabilitation von kognitiven, behavioralen und affekti-

ven Störungen im Zusammenhang mit der Erkrankung Diabetes sowie dia-

betesassoziierter Folge- und Begleiterkrankungen mit dem Ziel einer Förde-

rung, Erhaltung bzw. Wiedererlangung der psychischen und physischen 

Gesundheit sowie der Teilhabe mit Mitteln der Psychotherapie. 

Die Weiterbildung soll Kenntnisse und Kompetenzen für eine wissenschaft-

lich fundierte Diagnostik und Therapie bei Menschen mit Diabetes, Eltern 

von Kindern mit Diabetes unter Einbezug von Bezugspersonen in ambulan-

ten, teilstationären und stationären sowie anderen institutionellen Versor-

gungsbereichen und -settings vermitteln. 

Weiterbildungszeit Die Weiterbildung erstreckt sich über einen Zeitraum von mindestens 18 

Monaten.  

Weiterbildungsstätten Die Weiterbildung erfolgt in zugelassenen Weiterbildungsstätten für Spezi-

elle Psychotherapie bei Diabetes unter Anleitung einer oder eines in diesem 

Bereich weitergebildeten Weiterbildungsbefugten. Für die praktische Wei-

terbildung ist zu beachten: Erforderlich ist, dass die Weiterbildungsstätten 

als Einrichtungen der ambulanten oder stationären Versorgung von Men-

schen mit Diabetes auf den Diabetes bezogene psychotherapeutische Be-

handlungen durchführen. 

Zeiteinheiten Eine Einheit Theorie, Supervision und Selbsterfahrung entspricht 45 Minu-

ten. 

 

Weiterbildungsinhalte: Kompetenzen und Richtzahlen 

Kompetenzen Richtzahlen 

Fachkenntnisse Theorie (curricular)  

In einer Altersgruppe: 

Mindestens 80 Einheiten 

In beiden Altersgruppen:  

Mindestens 96 Einheiten  

Physiologisch-medizinische Grundlagen des Diabetes  

• Definition, Klassifikation und Epidemiologie der Diabetestypen 

• Physiologie, Pathophysiologie und Prognose des Diabetes 

• Therapieziele bei Diabetes  

• Behandlungsansätze bei Diabetes-Therapiemaßnahmen (z. B. Lebenssti-

lintervention, Ernährung, körperliche Bewegung, Medikamente, Insulin, 

Selbstkontrollen, Technologien) 

• Akutkomplikationen des Diabetes (z. B. Hypoglykämien, Hyperglykämien, 

diabetische Ketoazidose) 

• Folgeerkrankungen des Diabetes: Ätiologie, Epidemiologie, Symptomatik, 

Verlauf, Therapie und psychische Belastungen 

• Begleiterkrankungen des Diabetes 

• Praxis der Therapie des Typ-1- und Typ-2-Diabetes 

• Diabetestherapie in Sondersituationen (zum Beispiel Krankenhausaufent-

halte, Operationen) 

• Therapie der Akutkomplikationen (z. B. Hypo-, Hyperglykämie) 

Mindestens 32 Einheiten 



 

 

• Diabetes und Schwangerschaft 

• Gestationsdiabetes 

• metabolisches Syndrom 

• Prävention des Diabetes 

• evidenzbasierte Leitlinien, Praxisempfehlungen 

• Stress und Diabetes 

• Teilhabestörungen bei Menschen mit Diabetes  

• Rehabilitation für Menschen mit Diabetes: Behandlungsaufträge, Patien-

tenziele und psychosozialer Kontext 

Psychotherapeutische Grundlagen und Interventionen in der Therapie 

des Typ-1-Diabetes  

• Diagnostik in der Psychotherapie bei Diabetes (z. B. Screening) 

• Wechselwirkung zwischen biologischen, psychischen, verhaltensbezoge-

nen und sozialen Faktoren bei Diabetes 

• Einstellungen und Haltungen der Menschen mit Diabetes zur Erkrankung 

• Krankheitsbewältigung, Krankheitsakzeptanz – Therapieansätze 

• diabetesbezogene Belastungen – Therapieansätze 

• physiologische Folgen von Stress auf den Metabolismus, Stressbewälti-

gung – Therapieansätze 

• Empowerment, Rolle von Menschen mit Diabetes im Therapieprozess 

• Ressourcenidentifikationen und -aktivierung zur Verbesserung der Selbst-

behandlung 

• Psychoedukation Typ-1-Diabetes  

• Hypoglykämierisiken und -belastungen – Psychoedukation und Therapie-

ansätze 

• Typ-1-Diabetes und Depression 

• Typ-1-Diabetes und Angststörung (Hypoglykämie und Progredienzangst, 

Retinopathie, Nephropathie, Neuropathie mit sexueller Dysfunktion) 

• Typ-1-Diabetes und Essstörungen, unerwünschte Gewichtszunahme  

• Auswirkungen von Störungen der Selbstregulation (zum Beispiel Auf-

merksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung [ADHS], emotional instabile 

Persönlichkeit) auf den Diabetes, Vermittlung von psychologischen/psy-

chotherapeutischen Interventionen bzw. Therapieansätzen 

Mindestens 16 Einheiten 

Für die Altersgruppe Erwachsene: Psychotherapeutische Grundlagen 

und Interventionen in der Therapie des Typ-2-Diabetes  

• Psychoedukation Typ-2-Diabetes (inkl. Überblick über aktuelle Schu-

lungs- und Behandlungsprogramme) 

• Einstellungen und Haltungen der Menschen mit Diabetes zur Erkrankung 

• Lebensstilveränderung (z. B. Prävention und Therapie des Typ-2-Diabe-

tes) 

• Aufbau und Aufrechterhaltung von Behandlungsmotivation (z. B. Motivati-

onal Interviewing, Rückfallprophylaxe, soziale Unterstützung) 

• psychische und somatische Komorbiditäten bei Typ-2-Diabetes (zum Bei-

spiel affektive Störungen, Substanzmittelmissbrauch, Angststörungen) 

• Typ-2-Diabetes und sexuelle Funktionseinschränkungen  

• Diabetes und Schmerzen (z. B. Neuropathie)  

• Diabetes, kognitive Beeinträchtigungen und Demenz 

Mindestens 16 Einheiten 



 

 

• Diabetes und Adipositas (z. B. psychotherapeutische Aspekte der bariatri-

schen Chirurgie bei morbider Adipositas und Typ-2-Diabetes) 

Für die Altersgruppe Kinder und Jugendliche: Psychotherapeutische 

Grundlagen und Interventionen bei Kindern und Jugendlichen  

• theoretische und praktische Grundlagen einer modernen Diabetesthera-

pie bei Kindern und Jugendlichen 

• altersgemäße Therapieziele entsprechend den evidenzbasierten Leitlinien 

• entwicklungspsychologische Grundlagen bezogen auf den Diabetes 

• diabetesspezifische psychosoziale Belastungen und Ängste von Eltern 

und Kindern in verschiedenen Lebens- und Diabetesphasen, familiendy-

namische Aspekte 

• gesetzliche Grundlagen für psychosoziale Hilfen 

• Konzepte für psychosoziale Beratungen im Kontext der Diabetesschulun-

gen (z. B. stationär, ambulant, Langzeitbetreuung 

• psychische und somatische Komorbiditäten (z. B. Essstörungen, ADHS, 

Substanzmittelmissbrauch) bei Kindern und Jugendlichen mit Diabetes 

• diabetesspezifische psychotherapeutische Konzepte (z. B. bei Hypoglykä-

mieangst, Non-Adhärenz, Depression, Essstörungen, Insulinpurging) 

• kinder- und jugendspezifische psychologische Messinstrumente und Fra-

gebögen 

• Möglichkeiten der Kooperation und Delegation (z. B. Kinder- und Jugend-

psychiatrie, Rehabilitation, Jugendamt) 

Mindestens 16 Einheiten 

Rechtliche und strukturelle Rahmenbedingungen sowie medizintech-

nologische Aspekte  

• Stand der Diabetesbehandlung in Deutschland (z. B. Herausforderungen, 

Limitationen, gesetzliche Regelungen und Finanzierung) 

• Versorgungsstrukturen, -qualität 

• Diabetes und Sozialrecht  

• Diabetes und Arbeitsleben 

• Diabetes und Verkehrsrecht 

• Organisationsformen und Finanzierung psychotherapeutischer Interven-

tionen bei Diabetes 

• Verbände, Interessensverbände zur Diabetologie (z. B. national, internati-

onal) 

• Qualitätsmanagement in der Diabetologie  

• diagnostische Instrumente 

• Diabetes und neue Technologien (z. B. Erleben  von Menschen mit Dia-

betes, Barrieren der Umsetzung und Nutzung neuer Technologien) 

• Zukunftsperspektiven der Therapie des Diabetes 

Mindestens 16 Einheiten 

Handlungskompetenzen   

Psychotherapeutische Diagnostik und Behandlung von Menschen mit Dia-

betes  

Behandlungsstunden:  

In einer Altersgruppe: 

Mindestens 180 supervi-

dierte 
Psychotherapeutische Diagnostik und Behandlung von Menschen mit Dia-

betes unter Einbeziehung von relevanten Bezugspersonen 



 

 

Fähigkeit zur Reflexion des diagnostischen und therapeutischen Handelns 

im Hinblick auf die kurz- und langfristigen Behandlungsziele sowie der the-

rapeutischen Beziehung und Reflexion der eigenen therapeutischen Rolle 

im interdisziplinären Team 

Behandlungsstunden, in 

der Altersgruppe Kinder 

und Jugendliche sind da-

von 50 Stunden für eine 

Einbeziehung von rele-

vanten Bezugspersonen 

zu verwenden. 

 

In beiden Altersgruppen:  

Mindestens 270 Behand-

lungsstunden, davon in je-

der Altersgruppe mindes-

tens 90 Stunden. In der 

Altersgruppe Kinder und 

Jugendliche soll die Ein-

beziehung relevanter Be-

zugspersonen ein Verhält-

nis von 1:4 zur Stunden-

zahl für die Behandlung 

der Menschen nicht über-

schreiten. 

 

Fallbezogene Supervi-

sion  

Mindestens jede 10. The-

rapiestunde. Wird die 

Weiterbildung in beiden 

Altersgruppen absolviert, 

müssen insgesamt 38 

Einheiten Supervision un-

ter ansonsten gleichen 

Bedingungen nachgewie-

sen werden. 

 

Hospitation 

Es ist das gesamte Be-

handlungskonzept einer 

auf die diabetologische 

Behandlung spezialisier-

ten Einrichtung in Theorie 

und täglicher Praxis ken-

nenzulernen, über insge-

samt mindestens 40 Stun-

den nach Möglichkeit an  

5 Tagen in einer Arbeits-

woche (Hospitation). 

Falldarstellungen  

Mindestens 6 supervidierte und abgeschlossene Behandlungsfälle mit Menschen mit Diabetes, die wäh-

rend der Weiterbildungszeit durchgeführt wurden, müssen nachgewiesen werden. Ein Behandlungsfall 

muss mindestens 5 Stunden umfassen. Diese Behandlungsfälle sind durch differenzierte 



 

 

Falldarstellungen zu belegen. Die Falldokumentation beinhaltet: Anamnese, Diagnose, Therapieziele, 

Behandlungsmethode, Therapieverlauf, Therapieergebnis, Reflexion. Dabei soll der diabetesspezifische 

Fokus der Behandlung deutlich werden.  

Wird die Weiterbildung in beiden Altersgruppen absolviert, so sind aus jeder Altersgruppe 4 Falldarstel-

lungen zu erstellen. 

Zeugnisse, Nachweise und Prüfung 

Die Psychotherapeutenkammer Nordrhein-Westfalen prüft die vorgelegten Zeugnisse und Nachweise 

entsprechend § 16 Absatz 1. Die Falldarstellungen werden durch den Prüfungsausschuss beurteilt.  

  



 

 

3. Spezielle Schmerzpsychotherapie  

Definition Die spezielle Schmerzpsychotherapie beinhaltet die Diagnostik psychischer 

Merkmale, Ursachen und Auswirkungen von Schmerzempfindungen sowie 

die speziell auf Schmerz und seine neuroplastisch begründbaren Chronifi-

zierungsprozesse ausgerichteten psychotherapeutischen Behandlungen.  

Die Weiterbildung soll Kenntnisse und Kompetenzen für eine wissenschaft-

lich fundierte psychologische Diagnostik und Therapie bei Patientinnen 

oder Patienten mit Schmerzen vermitteln. Weiter soll damit die Bereitschaft 

und Fähigkeit zur Kommunikation und Kooperation mit anderen in der Ver-

sorgung tätigen Berufsgruppen (zum Beispiel Ärztinnen, Ärzte, Physiothera-

peutinnen, Physiotherapeuten, Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter) ge-

fördert werden. 

Weiterbildungszeit Die Weiterbildung erstreckt sich über einen Zeitraum von mindestens 18 

Monaten. 

Weiterbildungsstätten Die Weiterbildung erfolgt in zugelassenen Weiterbildungsstätten für Spezi-

elle Schmerzpsychotherapie unter Anleitung einer oder eines in diesem Be-

reich weitergebildeten Weiterbildungsbefugten. Für die praktische Weiterbil-

dung ist zu beachten: Erforderlich ist, dass die Weiterbildungsstätten als 

Einrichtungen der ambulanten, teilstationären oder stationären Versorgung 

von Patientinnen und Patienten mit Schmerzen auf den Schmerz bezogene 

psychotherapeutische Behandlungen durchführen.  

Zeiteinheiten Eine Einheit Theorie, Supervision und Selbsterfahrung entspricht 45 Minu-

ten. 

 

 

Weiterbildungsinhalte: Kompetenzen und Richtzahlen 

Kompetenzen Richtzahlen 

Fachkenntnisse 

Theorie (curricular)  

In einer Altersgruppe: 

Mindestens 80 Einheiten 

In beiden Altersgruppen:  

Mindestens 112 Einheiten  

Allgemeine Grundlagen  

• Biopsychosoziales Konzept (mindestens 8 Einheiten) 

akute und chronische Schmerzen; psychologische Funktionen des 

Schmerzes, Einstellungen und Haltungen zum Schmerz; psychologi-

sche Risikofaktoren und Chronifizierungsmechanismen; Befund und Be-

finden; Epidemiologie von Schmerz; Wirksamkeit von Schmerzpsycho-

therapie 

• Medizinische Grundlagen (mindestens 8 Einheiten) 

einschließlich der funktionellen Anatomie von Schmerz und Schmerz-

verarbeitung; physiologische Chronifizierungsmechanismen; medizini-

sche Diagnostik und medizinische Interventionsverfahren (invasive und 

nicht-invasive) bei Schmerzerkrankungen; Pharmakotherapie des 

Schmerzes; spezielle Risiken der Opioide  

• Krankheitsbilder und psychotherapeutische Interventionen 

(mindestens 24 Einheiten) 

Mindestens 44 Einheiten 



 

 

- akuter und chronischer Rückenschmerz: Symptomatik der Krankheits-

bilder; störungsspezifische Krankheitsmodelle; Edukation interdiszipli-

näre Therapie; Pacing, quotenorientierte Belastungssteigerung und 

Abbau von Angst-Vermeidungsverhalten 

- Kopfschmerzen: Symptomatik der Krankheitsbilder; störungsspezifi-

sche Krankheitsmodelle; Edukation; interdisziplinäre Therapie; Trig-

germanagement; Biofeedback; Stressbewältigung; Rückfallprophylaxe 

bei medikamenteninduziertem Kopfschmerz 

- neuropathischer Schmerz: Symptomatik der Krankheitsbilder; stö-

rungsspezifische Krankheitsmodelle; Edukation; interdisziplinäre The-

rapie; Stabilisierung und Aufbau von Akzeptanz; Bearbeitung des Kör-

perbildes und Körperschemas; Spiegeltherapie; Resozialisierung  

- Tumorschmerz: Symptomatik der Krankheitsbilder; störungsspezifi-

sche Krankheitsmodelle; Edukation; interdisziplinäre Therapie; Trauer-

arbeit; Krankheitsverarbeitung; Einbezug der Angehörigen 

- Rheuma und Fibromyalgiesyndrom: Symptomatik der Krankheitsbilder; 

störungsspezifische Krankheitsmodelle; Edukation; interdisziplinäre 

Therapie; Visualisierungen; Aufbau von Akzeptanz und Achtsamkeit 

- Chronische Bauch- und Unterleibsschmerzen: Symptomatik der 

Krankheitsbilder; störungsspezifische Krankheitsmodelle; syndromspe-

zifische Behandlungsansätze 

• Physiotherapeutische Methoden (4 Einheiten) 

Untersuchungsbefund; Edukation; Funktionsverbesserung über Ausdau-

ertraining und Krafttraining; Mobilisationstechniken; Dehnungen; physi-

kalische Maßnahmen; unterschiedliche Techniken wie Brunkow, Propri-

ozeptive neuromuskuläre Fazilitation (PNF), manuelle Therapie  

Weiterbildungsinhalte spezifisch für die Altersgruppe „Erwachsene“  

• Interdisziplinarität (mindestens 8 Einheiten) 

Beteiligte Berufsgruppen und Besonderheiten; Ziele in unterschiedlichen 

Settings; Rolle der Schmerzpsychotherapeutin oder des Schmerzpsy-

chotherapeuten im interdisziplinären Kontext; Organisationsformen; iat-

rogene und patientenbezogene Risikofaktoren; Medikamentenabhängig-

keit: Epidemiologie; stationärer und ambulanter Medikamentenentzug; 

Rückfallprophylaxe 

• Anamnese, Diagnostik und Therapieplanung (mindestens 8 Einheiten) 

Schmerzpsychologische Exploration; Differentialdiagnose und differenti-

elle Indikationsstellung; schmerzspezifische Fragebögen; Multiaxiale 

Schmerzklassifikation MASK-P und schmerzrelevante F-Diagnosen; 

ICD-11 Schmerzdiagnosen; ICF; Fallkonzeption; Einbeziehung von An-

gehörigen; Therapieplanung und -evaluation; Besonderheiten in der 

Schmerztherapie bei komorbiden psychischen und somatischen Störun-

gen wie zum Beispiel Depression und Angststörungen  

•  Evidenzbasierte psychotherapeutische Behandlungsansätze mit 

schmerzspezifischen Konzepten (mindestens 20 Einheiten) 

-  

- Edukative, kognitive, emotions-, körper-, verhaltens-, beziehungs-, 

system-, konflikt- und strukturbezogene Interventionen 

- Entspannung, Imagination, Achtsamkeit  

Mindestens 32 Einheiten 



 

 

Weiterbildungsinhalte spezifisch für die Altersgruppe „Kinder und Ju-

gendliche“  

• Definition, Ätiologie, Diagnostik und Klassifikation (mindestens 8 Einhei-

ten) 

Psychosoziale auslösende und aufrechterhaltende Faktoren des chroni-

schen Schmerzes, entwicklungsbezogene Aspekte im Verständnis von 

Schmerzen, u. a. zur Schmerzwahrnehmung und zu elterlichen Reaktio-

nen; Kennenlernen und Anwenden altersgerechter multimodaler Mess-

methoden zur Erfassung des chronischen Schmerzes; altersgerechte 

Klassifikationsmöglichkeiten:  

- aktueller Kenntnisstand zur Schmerzwahrnehmung, -erfassung und el-

terlichen Reaktionen von der frühen Kindheit bis ins junge Erwachse-

nenalter; Ätiologie chronischer Schmerzen im Kindes- und Jugendalter 

und altersgerechte Psychoedukation  

- multimodale Diagnostik anhand von Interviews, Fragebögen (Kind, El-

tern) und Spiel-/Verhaltensbeobachtungen  

- Diagnostik von komorbiden psychischen Erkrankungen  

- Differentialdiagnose und differentielle Indikationsstellung, Differenzie-

rung zu depressiven, Angststörungen und zu Selbstverletzungen, Ab-

grenzung von traumabedingten Schmerzerscheinungen, Deprivation, 

Vernachlässigung, Eruieren evtl. Missbrauchs 

- störungsspezifische Klassifikationssysteme 

- fallbasierte Anwendung des biopsychosozialen Modells, der diagnosti-

schen Instrumente und der Klassifikation 

• Evidenzbasierte psychotherapeutische Behandlungsansätze mit 

schmerzspezifischen Konzepten (mindestens 28 Einheiten) 

- altersgerechte edukative, kognitive, emotions-, körper-, verhaltens-, 

beziehungs-, system-, konflikt- und strukturbezogene Interventionen  

- Besonderheiten der Anwendung von Entspannung, Imagination, Acht-

samkeit  

- Besonderheiten in der Schmerztherapie bei komorbide psychischen 

und somatischen Störungen wie zum Beispiel Depression und Angst-

störungen 

-  

- Möglichkeiten der Kooperation und Delegation (Kinder- und Jugend-

psychiatrie, Rehabilitation, Jugendamt) 

- psychotherapeutische Interventionen für die Bezugspersonen für fol-

gende Bereiche: Besonderheiten der Eltern-Patient-Interaktion bei 

chronischen Schmerzen; Modifikation der elterlichen Störungskon-

zepte (z. B. Psychoedukation) und der dysfunktionalen elterlichen Re-

aktionen (z. B. spezifische Elterntrainings im Rahmen der kindlichen 

Therapie) 

- Veränderung der interpersonalen familiären Interaktionsmuster und 

Kommunikationsstile/Familiendynamik  

Mindestens 36 Einheiten 

Handlungskompetenzen   

Durchführung einer wissenschaftlich fundierten psychotherapeutischen Di-

agnostik und Behandlung bei Patientinnen und Patienten mit Schmerzen  

Behandlungsstunden:  

In einer Altersgruppe: 



 

 

Durchführung einer wissenschaftlich fundierten psychotherapeutischen Di-

agnostik und Behandlung bei Patientinnen und Patienten mit Schmerzen 

unter Einbeziehung von relevanten Bezugspersonen 

• Mindestens 180 Stun-

den praktische Weiter-

bildung  

 

In beiden Altersgruppen:  

• Mindestens 270 Stun-

den praktische Weiter-

bildung, davon jeweils 

mindestens 90 Stunden 

in der jeweiligen Alters-

gruppe  

• In der Altersgruppe Kin-

der und Jugendliche 

sind von den nachzu-

weisenden supervidier-

ten Behandlungsstun-

den immer mindestens 

20 Stunden für eine 

Einbeziehung von rele-

vanten Bezugsperso-

nen zu verwenden. 

• Mindestens 38 Einhei-

ten Supervision 

 

Fallbezogene Supervi-

sion  

Mindestens 25 Einheiten 

mindestens jede 10. The-

rapiestunde. Wird die 

Weiterbildung in beiden 

Altersgruppen absolviert, 

müssen insgesamt 38 

Einheiten Supervision un-

ter ansonsten gleichen 

Bedingungen nachgewie-

sen werden. 

 

Hospitation 

Es ist das gesamte Be-

handlungskonzept einer 

auf schmerztherapeuti-

sche Behandlung speziali-

sierten Einrichtung in The-

orie und täglicher Praxis 

kennenzulernen, über ins-

gesamt mindestens 

40 Stunden nach Möglich-

keit an 5 Tagen einer Ar-

beitswoche.  

Fähigkeit zur Kommunikation und Kooperation mit anderen in der Versor-

gung tätigen Berufsgruppen (zum Beispiel Ärztinnen, Ärzte, Physiothera-

peutinnen, Physiotherapeuten, Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter) 

Fähigkeit zur Reflexion der eigenen therapeutischen Rolle sowie der thera-

peutischen Beziehung, der Rolle der Schmerzpsychotherapeutin oder des 

Schmerzpsychotherapeuten im interdisziplinären Team und der verwende-

ten Methoden und Reflexion eigener Lernerfahrungen in der Behandlung 

von Schmerzpatientinnen und Schmerzpatienten 

 



 

 

 

Schmerzkonferenzen 

Teilnahme an 12 interdis-

ziplinären Schmerzkonfe-

renzen. 

Alternativ kann die Teil-

nahme an 12 Sitzungen 

interdisziplinär besetzter 

Qualitätszirkel anerkannt 

werden. Den Qualitätszir-

keln sollen mindestens 

drei Fachdisziplinen ange-

hören: Ärztinnen und 

Ärzte, Psychotherapeutin-

nen und Psychotherapeu-

ten, Physiotherapeutinnen 

und Physiotherapeuten 

oder Angehörige anderer 

Gesundheitsfachberufe. 

Falldokumentationen  

Sechs supervidierte und abgeschlossene Behandlungsfälle mit Schmerzpatientinnen und Schmerzpati-

enten, die während der Weiterbildungszeit durchgeführt wurden, müssen nachgewiesen werden. Min-

destens 4 Falldokumentationen müssen sich auf Einzeltherapien beziehen. Jeder dokumentierte Be-

handlungsfall muss mindestens 5 Behandlungseinheiten umfassen. 

Die Falldokumentationen sollen folgende Punkte beinhalten: Anamnese, Krankheitsentwicklung, psychi-

scher Befund, relevante somatische Befunde, Verhaltensanalyse/Psychodynamik, Diagnosen, Therapie-

ziele, Behandlungsplan, Prognose, Therapieverlauf und Behandlungsergebnisse, Kurzreflexion aus 

schmerzpsychotherapeutischer Sicht. Der Umfang einer Falldokumentation sollte 4 bis 5 Seiten betra-

gen. 

Wird die Weiterbildung in beiden Altersgruppen absolviert, so sind aus jeder Altersgruppe 4 Falldarstel-

lungen zu erstellen. 

Zeugnisse, Nachweise und Prüfung 

Die Psychotherapeutenkammer Nordrhein-Westfalen prüft die vorgelegten Zeugnisse und Nachweise 

entsprechend § 16 Absatz 1. Die Falldarstellungen werden durch den Prüfungsausschuss beurteilt.  

 

  



 

 

4. Sozialmedizin  

Definition Die Weiterbildung Sozialmedizin umfasst die Bewertung von Art und Um-

fang gesundheitlicher Störungen, bei denen Psychotherapie indiziert ist, 

und deren Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit und die Teilhabe an Le-

bensbereichen unter Berücksichtigung der Wechselwirkungen zwischen 

Krankheit, Gesundheit, Individuum und Gesellschaft sowie deren Einord-

nung in die Rahmenbedingungen der sozialen Sicherungssysteme und die 

diesbezügliche Beratung der Sozialleistungsträger. 

Die Weiterbildung soll Kenntnisse übergreifender Inhalte der Sozialmedizin, 

der sozialen Sicherungssysteme und Versorgungsstrukturen, der Gesund-

heitsförderung, Prävention und Rehabilitation, der arbeitsmedizinischen und 

-psychologischen Grundlagen und der Beurteilungskriterien bei ausgewähl-

ten Krankheitsgruppen sowie Kompetenzen zu deren Anwendung in psy-

chotherapeutischen Stellungnahmen und Gutachten vermitteln.  

Weiterbildungszeit Die Weiterbildung erstreckt sich über einen Zeitraum von mindestens 18 

Monaten. 

Weiterbildungsstätten Die Weiterbildung umfasst 

• 320 Einheiten Kurs-Weiterbildung (curriculare Theorievermittlung) gemäß 

§ 7 Absatz 4 in Sozialmedizin, 

• Sozialmedizin gemäß Weiterbildungsinhalten (Handlungskompetenzen) 

unter Befugnis. 

Für die praktische Weiterbildung ist zu beachten: Erforderlich ist, dass in 

der Weiterbildungsstätte ein breites Spektrum von Störungen, bei denen 

Psychotherapie indiziert ist, im sozialmedizinischen Zusammenhang beur-

teilt wird. 

Zeiteinheiten Eine Einheit Theorie und Supervision entspricht 45 Minuten. 

 

Weiterbildungsinhalte: Kompetenzen und Richtzahlen 

Kompetenzen Richtzahlen 

Fachkenntnisse Theorie (curricular)  

Mindestens 320 Einheiten   Übergreifende Inhalte der Zusatzweiterbildung Sozialmedizin  

• ethische und juristische Aspekte für die Tätigkeit als Sachverständige 

oder Sachverständiger 

• Begriffsbestimmung und Konzepte der Sozial- und Rehabilitationsmedizin 

einschließlich der Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen 

(United Nations [UN]) 

• Begriffsdefinitionen und Abgrenzung der Gesundheitsstrategien Präven-

tion, Kuration, Rehabilitation und Pflege 

Soziale Sicherungssysteme und Versorgungsstrukturen  

• Prinzipien des Gesundheits- und Sozialsystems und deren Interaktion 

• Epidemiologie, Dokumentation, Statistik und Gesundheitsberichterstat-

tung 

• Sozialleistungsträger und ihre Aufgaben und Schnittstellen gemäß SGB 

• Strukturen und Aufgaben privater Versicherungen zur sozialen Absiche-

rung 

Gesundheitsförderung, Prävention und Rehabilitation 



 

 

• Leistungsarten und Leistungsformen einschließlich Modellen der Präven-

tion und Gesundheitsförderung  

• Organisationen und Institutionen in der Rehabilitation einschließlich Ein-

richtungen der medizinischen, beruflichen und sozialen Rehabilitation 

• Theoriemodelle der Rehabilitation und Grundlagen der internationalen 

Richtlinien und Empfehlungen zu Behinderung und Rehabilitation 

Arbeitsmedizinische und arbeitspsychologische Grundlagen  

• Grundlagen und Aufgaben der Arbeitsmedizin und Arbeitspsychologie 

• Berufskrankheiten und arbeitsbedingte Erkrankungen und Gefährdungen 

• Anforderungsprofile häufiger beruflicher Tätigkeiten 

• Theoriemodelle der Rehabilitation und Grundlagen der internationalen 

Richtlinien und Empfehlungen zu Behinderung und Rehabilitation 

Sozialmedizinische Begutachtung  

• Grundlagen sozialmedizinischer Begutachtung unter Berücksichtigung so-

zialmedizinisch relevanter leistungsrechtlicher Begriffe und Vorgaben  

• trägerspezifische und trägerübergreifende Begutachtung  

• Unterscheidung kausaler und finaler Gutachten 

• rechtliche Vorgaben bei der Erstellung von Gutachten insbesondere zum 

Datenschutz, Haftungsrecht, Mitwirkung der Versicherten oder des Versi-

cherten, Aufbau und Zuständigkeit in der Sozialgerichtsbarkeit 

 

Beurteilungskriterien bei ausgewählten Krankheitsgruppen 

• relevante diagnostische Verfahren für die Leistungsbeurteilung bei ausge-

wählten Krankheitsgruppen  

Handlungskompetenzen  Tätigkeit unter Supervi-

sion 

• Mindestens 18 Einhei-

ten kontinuierliche Su-

pervision  

• Ziel ist die Reflexion 

des psychotherapeu-

tisch-gutachterlichen 

Handelns im Hinblick 

auf die kurz- und lang-

fristigen Ziele mit be-

sonderem Fokus auf 

sozialmedizinische Fra-

gestellungen 

 

Begehungen 

6 Einrichtungen zum Ken-

nenlernen sozialmedizini-

scher Aspekte, darunter 

mindestens 2 Rehabilitati-

onseinrichtungen. Weitere 

mögliche Einrichtungen 

sind Betriebe, Berufsför-

derungswerke, Einrichtun-

gen der sozialen Rehabili-

tation sowie weitere 

Anwendung des biopsychosozialen Modells der Word Health Organization 

(WHO) bei der Beurteilung von Funktionsfähigkeit unter Berücksichtigung 

von Kontextfaktoren sowie Erstellung von Funktionsdiagnosen 

Anwendung des trägerübergreifenden Teilhabebegriffs und Steuerung von 

trägerspezifischen und trägerübergreifenden Teilhabeleistungen 

Anwendung der gesetzlichen Vorschriften und leistungsrechtlichen Begriffe 

im gegliederten System der sozialen Sicherung 

Beratung von Leistungsgewandelten im Zusammenhang mit ihrer berufli-

chen Tätigkeit 

Begutachtungen zu sozialmedizinischen Fragestellungen für Sozialleis-

tungsträger sowie für Privatversicherungen im Zusammenhang mit Frage-

stellungen aus dem jeweiligen Rechtsgebiet, zum Beispiel zur Arbeitsunfä-

higkeit, zum erwerbsbezogenen Leistungsvermögen, zu Teilhabeleistun-

gen, oder eine Zusammenhangsbeurteilung einer oder mehrerer potenziel-

ler Ursachen mit einer Gesundheitsstörung (Kausalitätsbeurteilung) 

Durchführen von fallbezogenem Schnittstellenmanagement bei Zuständig-

keitswechsel des Sozialleistungsträgers 

Beurteilung der psychischen Funktionsfähigkeit einschließlich Beratung von 

Versicherten und Leistungsträgern 



 

 

Einrichtungen mit sozial-

medizinischem Bezug.  

 

Sozialgericht  

Eine eintägige Teilnahme 

an öffentlichen Sitzungen 

beim Sozialgericht oder 

Landessozialgericht 

 

Begutachtungen  

60 Leistungspunkte aus 

Begutachtungen zu sozi-

almedizinischen Frage-

stellungen  

Begutachtungen 

60 Leistungspunkte aus Begutachtungen zu sozialmedizinischen Fragestellungen, die nachgewiesen 

werden können durch  

1. Gutachtenerstellung mit Aktensichtung und Befragung/Untersuchung (je 6 Leistungspunkte)  

2. Befundberichte mit sozialrechtlich wesentlicher Bewertung bzw. mit Beantwortung einer entsprechen-

den Fragestellung (je 2 Leistungspunkte) 

3. Stellungnahmen (je 1 Leistungspunkt) 

und jeweils mit den genannten Leistungspunkten auf die Summe der geforderten 60 Leistungspunkte 

anzurechnen sind, wobei mindestens 10 Leistungen aus 1. und/oder 2. nachzuweisen sind. 

Begriffsbestimmungen 

Gutachten basieren auf den vom Auftraggeber übergebenen Unterlagen und auf einer eigenen einge-

henden Untersuchung. Die erhobenen Befunde und die zur Verfügung gestellten Informationen sind auf 

der Basis wissenschaftlicher Erkenntnis und psychotherapeutischen Erfahrungswissens im Hinblick auf 

rechtlich erhebliche Fragestellungen des Auftraggebers so zu bewerten, dass dem Auftraggeber damit 

eine rechtliche Entscheidung ermöglicht wird. 

Ein Befundbericht ist eine zusammenfassende, möglichst objektive Darstellung der Ergebnisse einer 

psychotherapeutischen Untersuchung. In einem reinen Befundbericht werden keine im Hinblick auf eine 

rechtliche Entscheidung zu treffenden gutachterlichen Einschätzungen, Bewertungen oder Vermutungen 

vorgenommen. Um für die praktische Weiterbildung in Sozialmedizin angerechnet zu werden, müssen 

aus der Befundung bzw. dem Befundbericht begründete Einschätzungen und Bewertungen zu sozial-

rechtlich relevanten Fragestellungen abgeleitet werden.  

In einer Stellungnahme wird ohne eigene Befundung ausschließlich nach Aktenlage zu einem vorgeleg-

ten Sachverhalt und in der Regel einer damit verbundenen Fragestellung Stellung genommen. 

Zeugnisse, Nachweise und Prüfung 

Die Kammer prüft die vorgelegten Zeugnisse und Nachweise entsprechend § 16 Absatz 1. Die Begut-

achtungen werden durch den Prüfungsausschuss beurteilt.  

  



 

 

5. Analytische Psychotherapie  

Definition Die Bereichsweiterbildung umfasst Fachkenntnisse und Handlungskompe-

tenzen zur Erkennung und Behandlung von Erkrankungen, Entwicklungs- 

und Funktionsstörungen, zur Wiedererlangung, Erhaltung und Förderung 

der psychischen und physischen Gesundheit sowie der Teilhabe mit den 

Mitteln der Analytischen Psychotherapie.  

Weiterbildungszeit Die Weiterbildung erstreckt sich über einen Zeitraum von mindestens 18 

Monaten in zugelassenen Weiterbildungsstätten für Analytische Psychothe-

rapie unter Anleitung einer oder eines in diesem Bereich weitergebildeten 

Weiterbildungsbefugten. 

Weiterbildungsstätten Einrichtungen der Patientenversorgung, insbesondere psychotherapeuti-

sche Praxen, Weiterbildungs- und Hochschulambulanzen sowie psychiatri-

sche oder psychosomatische Kliniken bzw. Klinikabteilungen und Rehabili-

tationskliniken, in denen Fachkenntnisse und Handlungskompetenzen des 

Bereichs Analytische Psychotherapie vermittelt werden.  

Zeiteinheiten Eine Einheit Theorie, Supervision und Selbsterfahrung entspricht 45 Minu-

ten. 

 



 

 

5.1 Analytische Psychotherapie Kinder und Jugendliche  

Weiterbildungsinhalte: Kompetenzen und Richtzahlen 

Kompetenzen Verfahrensspezifische 

Richtzahlen 

Vertiefte Fachkenntnisse Aufbauend auf eine Zu-

satzbezeichnung oder 

vertiefte Ausbildung in 

Systemischer Therapie 

oder Verhaltenstherapie:  

mindestens 240 Einheiten 

Theorie in Analytischer 

Psychotherapie  

 

Aufbauend auf eine Zu-

satzbezeichnung oder 

vertiefte Ausbildung in 

Tiefenpsychologisch fun-

dierter Psychotherapie:  

mindestens 120 Einheiten 

Theorie 

 

 

Grundlagen der Analytischen Psychotherapie (AP) 

Vertiefte Kenntnisse psychoanalytischer/psychodynamischer Theorien und 

ihrer Weiterentwicklungen in der Analytischen Psychotherapie 

Psychodynamik und Psychopathologie  

Psychoanalytische Kulturtheorie und Sozialpsychologie 

Differenzierte Kenntnisse der allgemeinen und speziellen psychoanalyti-

schen/ 

psychodynamischen Krankheitslehre  

Kenntnisse der körperlich-seelischen Wechselwirkungen bei der Entste-

hung von Krankheiten, psychoanalytische/psychodynamische Theorien 

psychosomatischer Erkrankungen 

Psychoanalytische/psychodynamische Entwicklungspsychologie und -psy-

chopathologie  

Vertiefte Kenntnisse der psychoanalytischen Veränderungs- und Behand-

lungstheorie 

Geschichte der Tiefenpsychologie und Psychoanalyse 

 

Diagnostik und Therapieplanung 

Vertiefte Kenntnisse der Theorie und Praxis der Diagnostik, Diagnose- und 

Indikationsstellung sowie Behandlungsplanung und Prognose im Verfahren 

 

Therapieprozess 

Vertiefte Kenntnisse der Beziehungsmuster in den Behandlungsphasen der 

Analytischen Psychotherapie 

 

Behandlungsmethoden und -techniken 

Kennen und Bewerten der Verfahren, Methoden, Techniken und Interven-

tionsformen in der AP mit Berücksichtigung der altersgruppenspezifischen 

und soziokulturellen Parameter 

Vertiefte Kenntnisse alters- und entwicklungsspezifischer Behandlungskon-

zepte und -techniken für alle Altersgruppen vom Säuglingsalter bis zur Ado-

leszenz im Verfahren 

  



 

 

 

Anwendungsformen und spezielle Settings 

 

Vertiefte Kenntnisse analytischer Behandlungstechniken bei Akut-, Kurz- 

und Langzeittherapie sowie den analytischen Sonderformen bei der Einzel-

behandlung 

 

Handlungskompetenzen  

 

Aufbauend auf eine Zu-

satzbezeichnung oder 

vertiefte Ausbildung in 

Systemischer Therapie 

oder Verhaltenstherapie:  

Über die gesamte Weiter-

bildung in Analytischer 

Psychotherapie mindes-

tens 

• 4 Behandlungsfälle im 

Einzelkontakt (auch un-

ter Einbeziehung von 

Bezugspersonen, in 

Kombination mit Grup-

penpsychotherapie oder 

im Mehrpersonenset-

ting) unter Supervision, 

davon mindestens  

o 500 Stunden Kurz- 

und Langzeitbehand-

lungen, davon  

- 5 Behandlungen  

(5 bis 25 Stunden) 

- 1 Behandlung von 

mindestens 90 Stun-

den inklusive Be-

zugspersonen 

- 1 Behandlung von 

mindestens 120 

Stunden inklusive 

Bezugspersonen 

• 20 psychoanalytische  

Erstuntersuchungen  

unter Supervision 

• Supervision eigener 

Fälle im Verhältnis von 

in der Regel 1:4 bis 1:8, 

abhängig vom Kompe-

tenzfortschritt und der 

Fallkonstellation, davon 

mindestens 50 

 

Grundlagen der Analytischen Psychotherapie 

Psychoanalytisches/psychodynamisches Verstehen 

 

Diagnostik und Therapieplanung 

Durchführung und Dokumentation von diagnostischen Maßnahmen, Diag-

nosestellung im Verfahren 

Differenzielle Indikationsstellung und Behandlungsplanung im Verfahren zu 

verschiedenen Settings (Einzel-, Paar-, Familientherapie), Einbeziehung re-

levanter Bezugspersonen und des sozialen Umfeldes 

 

Therapieprozess 

Fertigkeit zum Beziehungsaufbau und zur -gestaltung in unterschiedlichen 

Settings in Abhängigkeit vom Status der Patientin oder des Patienten im 

Verfahren 

 

Behandlungsmethoden und -techniken 

Anwendung der psychoanalytischen Veränderungs- und Behandlungstheo-

rie, Theorie der Technik der Analytischen Psychotherapie 

Psychoanalytische Intervention bei Selbst- und Fremdgefährdung 

 

Anwendungsformen und spezielle Settings 

Fertigkeit zur Behandlung im Verfahren in spezifischen Anwendungsformen 

und in speziellen Settings mit anderen Institutionen 

 

Selbsterfahrung 

Erfahrungsbasiertes Verständnis einer Konzeptualisierung seelischen Ge-

schehens im Verfahren und der Wirksamkeit unbewusster Prozesse 

Reflexion des Zusammenwirkens von individueller personaler Kompetenz 

und Behandlungskonzeption inklusive berufsethischer Bezüge 



 

 

Einheiten als Einzelsup-

ervision 

• 70 Einheiten Fallsemi-

nare mit regelmäßiger 

Vorstellung eigener 

Fälle  

• Selbsterfahrung: 

- Mindestens 150 Ein-

heiten Einzelselbster-

fahrung  

- aufbauend auf Syste-

mische Therapie insge-

samt bis zu 20 Einhei-

ten anrechenbar  

• 2 ausführlich dokumen-

tierte Langzeitbehand-

lungen  

 

Aufbauend auf eine Zu-

satzbezeichnung oder 

vertiefte Ausbildung in 

Tiefenpsychologisch fun-

dierter Psychotherapie:  

Über die gesamte Weiter-

bildung in Analytischer 

Psychotherapie mindes-

tens 

• 2 Behandlungsfälle im 

Einzelkontakt (auch in 

Kombination mit Grup-

penpsychotherapie oder 

im Mehrpersonenset-

ting) unter Supervision, 

davon mindestens  

o 400 Stunden Lang-

zeitbehandlungen, 

davon  

- 1 Behandlung von 

mindestens 90 Stun-

den inklusive Bezugs-

personen 

- 1 Behandlung von 

mindestens 120 Stun-

den inklusive Bezugs-

personen 

• Supervision eigener 

Fälle im Verhältnis von 

in der Regel 1:4 bis 1:8, 



 

 

abhängig vom Kompe-

tenzfortschritt und der 

Fallkonstellation, davon 

mindestens 35 Einhei-

ten als Einzelsupervi-

sion 

• 35 Einheiten Fallsemi-

nare mit regelmäßiger 

Vorstellung eigener 

Fälle  

• Selbsterfahrung:  

- Mindestens 150 Ein-

heiten Einzelselbster-

fahrung, davon bis zu 

45 Einheiten Einzel-

selbsterfahrung in Tie-

fenpsychologisch fun-

dierter Psychotherapie 

anrechenbar   

• 2 ausführlich dokumen-

tierte Langzeitbehand-

lungen 



 

 

5.2 Analytische Psychotherapie Erwachsene  

Weiterbildungsinhalte: Kompetenzen und Richtzahlen 

Kompetenzen 
Verfahrensspezifische 

Richtzahlen 

Vertiefte Fachkenntnisse Aufbauend auf eine Zu-

satzbezeichnung oder 

vertiefte Ausbildung in 

Systemischer Therapie 

oder Verhaltenstherapie:  

mindestens 240 Einheiten 

Theorie in Analytischer 

Psychotherapie  

 

Aufbauend auf eine Zu-

satzbezeichnung oder 

vertiefte Ausbildung in 

Tiefenpsychologisch fun-

dierter Psychotherapie:  

mindestens 120 Einheiten 

Theorie 

 

Grundlagen der Analytischen Psychotherapie 

Verfahrensspezifische Aspekte des Berufsrechts und der Berufsethik 

Fundierte Kenntnisse grundlegender psychoanalytischer/psychodynami-

scher Theorien in ihrer Entwicklung und nach dem aktuellen Stand der For-

schung (Triebtheorie, Ich-Psychologie, Objektbeziehungstheorie, Selbst-

psychologie, intersubjektive Theorien und Weiterentwicklungen) 

Psychodynamik und Psychopathologie in Paarbeziehungen und Familie 

Psychoanalytische Kulturtheorie, Sozialpsychologie, Soziologie und Grup-

pendynamik 

Differenzierte Kenntnisse der allgemeinen psychoanalytischen/psychodyna-

mischen Krankheitslehre (Theorie unbewusster psychischer Konflikte des 

Trieblebens, Störungen der Objektbeziehungen, Störungen der Selbstbe-

setzung, Theorien über die Folgen defizitärer psychischer Entwicklung; kon-

flikt- und strukturbezogene Störungsaspekte; Kurz- und Langzeitwirkung 

psychischer Traumata) 

Differenzierte Kenntnisse der speziellen psychoanalytischen/psychodyna-

mischen Krankheitslehre 

Kenntnisse der körperlich-seelisch-sozialen Wechselwirkungen bei der Ent-

stehung von Krankheiten, psychoanalytische/psychodynamische Theorien 

psychosomatischer Erkrankungen 

Psychoanalytische Entwicklungspsychologie und -psychopathologie über 

die Lebensspanne 

Geschichte der Psychoanalyse, der Tiefenpsychologie und der psychody-

namischen Psychotherapie 

Psychoanalytisches/psychodynamisches generationenübergreifendes Ver-

ständnis und transgenerationale Weitergabe 

Rezeption aktueller psychoanalytischer/psychodynamischer Psychothera-

pieforschung 

Psychoanalytische/psychodynamische Theorie der Entstehungsbedingun-

gen und Verlaufsformen der psychischen und psychosomatischen Erkran-

kungen bei Heranwachsenden und Erwachsenen aller Altersgruppen 

  



 

 

 

Diagnostik und Therapieplanung 

 

 

Fundierte Kenntnisse der Methoden der psychoanalytischen Erstuntersu-

chung, Befunderhebung und der Methoden der psychiatrischen Untersu-

chung (inklusive Erstinterview, szenisches Verstehen, biografische Anam-

nese, strukturierte Interviews, OPD [Operationalisierte Psychodynamische 

Diagnostik], interpersonelle Diagnostik) 

Indikation/Differenzialindikation  

Psychoanalytische/psychodynamische Fallkonzeptualisierung (Genese und 

Psychodynamik der Erkrankung), Behandlungsplanung, Prognose 

 

Therapieprozess 

 

Behandlungsmethoden und -techniken 

Vertiefte Kenntnisse der psychoanalytischen Veränderungs- und Behand-

lungstheorie, Theorie der Technik Analytischer Psychotherapie (Rahmen-

bedingungen der Analytischen Psychotherapie, Grundelemente der Be-

handlungstechnik, psychoanalytische Haltung)  

Behandlungstechnik in der psychoanalytischen Psychotherapie: Umgang 

mit Abwehr und Widerstand; Arbeit in, mit und an der Übertragungs-Gegen-

übertragungs-Dynamik; Begrenzung und Umgang mit Regression und Pro-

gression, hoch und niederfrequente Langzeitpsychotherapie 

Spezielle psychoanalytisch fundierte Behandlungskonzepte bei Persönlich-

keitsstörungen, zum Beispiel bei Traumafolgestörungen, Psychosen, Psy-

chosomatosen 

 

Anwendungsformen und spezielle Settings 

Theorie psychoanalytischer Behandlungstechniken in ihren Settingvarian-

ten 

 

Selbsterfahrung 

Theoretische und empirische Grundlagen der Selbsterfahrung im Verfahren 

 

Handlungskompetenzen  

 

Aufbauend auf eine Zu-

satzbezeichnung oder 

vertiefte Ausbildung in 

Systemischer Therapie 

oder Verhaltenstherapie:  

Über die gesamte Weiter-

bildung in Analytischer 

Psychotherapie mindes-

tens 

• 7 Behandlungsfälle im 

Einzelkontakt (auch in 

Kombination mit Grup-

penpsychotherapie oder 

im 

Berücksichtigung der rechtlichen Rahmenbedingungen und ethischen Ver-

pflichtungen im psychoanalytischen Handeln, Prinzipien der Abstinenz aus 

psychoanalytischer Sicht, (An-)Erkennen therapeutischer Grenzen, Erken-

nen konflikthafter ethischer Situationen in der psychoanalytisch-therapeuti-

schen Beziehung sowie ein adäquater Umgang damit 

Konzeptualisierung der Entstehung, Aufrechterhaltung und Veränderung 

der psychischen Erkrankung mithilfe fundierter Kenntnisse grundlegender 

psychodynamischer/psychoanalytischer Theorien (zum Beispiel Triebtheo-

rie, Ich-Psychologie, Objektbeziehungstheorie, Selbstpsychologie, intersub-

jektive Theorien und Weiterentwicklungen) 

 

 

 

Diagnostik und Therapieplanung 



 

 

Fertigkeit, eine diagnostische Beurteilung zu erarbeiten unter Einbeziehung 

psychoanalytischer Techniken und Methoden sowie unter Berücksichtigung 

körperlicher und sozialer Faktoren, Differenzialdiagnostik, differenzielle Indi-

kationsstellung, Fallkonzeption, Prognose, inklusive Dokumentation 

Mehrpersonensetting) 

unter Supervision, da-

von mindestens  

o 500 Stunden Kurz- 

und Langzeitbehand-

lungen, davon  

- 5 Behandlungen (5 

bis 25 Stunden) 

- 1 Behandlung von 

mindestens 240 

Stunden  

- 1 Behandlung von 

mindestens 160 

Stunden  

• 20 psychoanalytische  

Erstuntersuchungen  

unter Supervision 

• Supervision eigener 

Fälle im Verhältnis von 

in der Regel 1:4 bis 1:8, 

abhängig vom Kompe-

tenzfortschritt und der 

Fallkonstellation, davon 

mindestens 50 Einhei-

ten als Einzelsupervi-

sion 

• 70 Einheiten Fallsemi-

nare mit regelmäßiger 

Vorstellung eigener 

Fälle  

• Selbsterfahrung: 

- mindestens 240 Ein-

heiten Einzelselbster-

fahrung  

- aufbauend auf Syste-

mische Therapie insge-

samt bis zu 20 Einhei-

ten anrechenbar  

• 2 ausführlich dokumen-

tierte Langzeitbehand-

lungen  

 

Aufbauend auf eine Zu-

satzbezeichnung oder 

vertiefte Ausbildung in 

Tiefenpsychologisch fun-

dierter Psychotherapie:  

Berücksichtigung fundierter Kenntnisse psychoanalytischer/psychodynami-

scher Entwicklungspsychologie und -psychopathologie bei der Konzeptuali-

sierung von Psychodynamik und Behandlung  

Differenzielle Indikationsstellung zu verschiedenen Settings (Einzel-, Paar-, 

Familien), Einbeziehung relevanter Bezugspersonen und des sozialen Um-

feldes 

 

Therapieprozess 

Fertigkeit, eine hilfreiche analytisch-therapeutische Beziehung herzustellen  

Fertigkeit, konstante und stabile Rahmenbedingungen im Setting und in der 

therapeutischen Haltung zu etablieren, einschließlich Einleitung und Been-

digung der Behandlung 

Fertigkeit zur Entwicklung und Anwendung einer Prozessteuerung, die die 

inneren/strukturellen und äußeren Rahmenbedingungen und formale und 

inhaltliche Begrenztheiten in der Analytischen Psychotherapie beachtet und 

berücksichtigt 

Umgang mit Bezugspersonen im therapeutischen Prozess der Analytischen 

Psychotherapie 

 

Behandlungsmethoden und -techniken 

Anwendung der psychoanalytischen Veränderungs- und Behandlungstheo-

rie, Technik der Analytischen Psychotherapie  

Fertigkeit zur Anwendung spezifischer Interventionstechniken, zur Auf-

nahme und prozessbezogenen Verwendung unbewussten Materials 

Fertigkeit, regressive Prozesse in der analytischen Behandlung zu etablie-

ren, zu halten und adaptiv zu handhaben mit dem Ziel der nachhaltigen Mo-

difizierung neurotischer Objekt- und Selbstrepräsentanzen und struktureller 

Vulnerabilitäten 

Fertigkeit, in, aber auch mit der Übertragung und Gegenübertragung zu ar-

beiten 

Fertigkeit zum symbolischen, metaphorischen und szenischen Verstehen in 

der Analytischen Psychotherapie 

Anwendung spezieller psychoanalytischer Behandlungskonzepte bei Per-

sönlichkeitsstörungen, Traumafolgestörungen, Psychosen und anderen 

psychischen Erkrankungen 

Fertigkeit, konstante und stabile Rahmenbedingungen im Setting und in der 

psychoanalytischen Haltung zu etablieren, einschließlich Einleitung, Pro-

zesssteuerung und Beendigung der Behandlung 

 

Anwendungsformen und spezielle Settings 

Anwendung spezieller Settings in der Analytischen Psychotherapie 

Anwendung der Kenntnisse zur Psychodynamik und Psychopathologie in 

Paarbeziehungen und Familien 

 



 

 

Selbsterfahrung Über die gesamte Weiter-

bildung in Analytischer 

Psychotherapie mindes-

tens 

• 2 Behandlungsfälle im 

Einzelkontakt (auch in 

Kombination mit Grup-

penpsychotherapie oder 

im Mehrpersonenset-

ting) unter Supervision, 

davon mindestens  

o 400 Stunden Langzeit-

behandlungen, davon  

- 1 Behandlung von 

mindestens 240 Stun-

den  

- 1 Behandlung von 

mindestens 160 Stun-

den  

• 10 psychoanalytische 

Erstuntersuchungen un-

ter Supervision 

• Supervision eigener 

Fälle im Verhältnis von 

in der Regel 1:4 bis 1:8, 

abhängig vom Kompe-

tenzfortschritt und der 

Fallkonstellation, davon 

mindestens 35 Einhei-

ten als Einzelsupervi-

sion 

• 35 Einheiten Fallsemi-

nare mit regelmäßiger 

Vorstellung eigener 

Fälle  

• Selbsterfahrung:   

- mindestens 240 Ein-

heiten Einzelselbster-

fahrung, davon bis zu 

45 Einheiten Einzel-

selbsterfahrung in Tie-

fenpsychologisch fun-

dierter Psychotherapie 

anrechenbar 

• 2 ausführlich dokumen-

tierte Langzeitbehand-

lungen  

Reflexion des Zusammenwirkens von individueller personaler Kompetenz 

und Behandlungskonzeption 

Erfahrungsbasiertes Verständnis einer psychoanalytischen Konzeptualisie-

rung seelischen Geschehens und der Wirksamkeit unbewusster Prozesse 



 

 

6. Systemische Therapie  

Definition Die Bereichsweiterbildung umfasst Fachkenntnisse und Handlungskompe-

tenzen zur Erkennung und Behandlung von Erkrankungen, Entwicklungs- 

und Funktionsstörungen, zur Wiedererlangung, Erhaltung und Förderung 

der psychischen und physischen Gesundheit sowie der Teilhabe mit den 

Mitteln der Systemischen Therapie.  

Weiterbildungszeit Die Weiterbildung erstreckt sich über einen Zeitraum von mindestens 18 

Monaten in zugelassenen Weiterbildungsstätten für Systemische Therapie 

unter Anleitung eines in diesem Bereich weitergebildeten Weiterbildungsbe-

fugten. 

Weiterbildungsstätten Einrichtungen der Patientenversorgung, insbesondere psychotherapeuti-

sche Praxen, Weiterbildungs- und Hochschulambulanzen sowie psychiatri-

sche oder psychosomatische Kliniken bzw. Klinikabteilungen und Rehabili-

tationskliniken, in denen Fachkenntnisse und Handlungskompetenzen des 

Bereichs Systemische Therapie vermittelt werden.  

Zeiteinheiten Eine Einheit Theorie, Supervision und Selbsterfahrung entspricht 45 Minu-

ten. 

 



 

 

6.1 Systemische Therapie Kinder und Jugendliche  

Weiterbildungsinhalte: Kompetenzen und Richtzahlen 

Kompetenzen 
Verfahrensspezifische 

Richtzahlen 

Vertiefte Fachkenntnisse Mindestens 240 Einheiten 

Theorie in Systemischer 

Therapie  

 

Grundlagen der Systemischen Therapie 

Vertiefte Kenntnisse der Theorien, Ansätze und historischen Entwicklungen 

der Systemischen Therapie 

Vertiefte Kenntnisse über Kontextualisierung, strukturell-strategische An-

sätze sowie Auftragsorientierung und in der ressourcen- und lösungsorien-

tierten Arbeit 

 

Diagnostik und Therapieplanung 

Vertiefte Kenntnisse der Diagnostik, Indikationsstellung, Therapieplanung 

inklusive kritischer erkenntnistheoretisch und konstruktivistisch basierter 

Reflexion 

Auftragsklärung, Therapieplanung und Prognose in der Systemischen The-

rapie 

 

Therapieprozess 

Vertiefte Kenntnisse der Prinzipien der Beziehungs-, Prozess- und Setting-

gestaltung  

Evaluation und Feedbackschleifen in der Systemischen Therapie  

 

Behandlungsmethoden und -techniken 

Vertiefte Kenntnisse systemischer Gesprächsmethoden und -techniken so-

wie analoger Behandlungsmethoden und -techniken im Einzel- und Mehr-

personensetting 

Berücksichtigung der horizontalen (aktuelles Netzwerk und jetziges soziales 

Umfeld) und vertikalen (Mehrgenerationen-)Perspektive 

Verfahrensübergreifende theoretische Kenntnisse und praktische 

Kompetenzen, die in das jeweilige Verfahren integriert werden können 

 

Anwendungsformen und spezielle Settings 

Vertiefte Kenntnisse der Anwendung der Systemischen Therapie im Einzel- 

und Mehrpersonensetting sowie unterschiedlicher Patientengruppen  

Reflexion des Behandlungskontextes und seiner Folgen für die Therapie 

und Beziehungsgestaltung 

  



 

 

 

Handlungskompetenzen  

 

Über die gesamte Weiter-

bildung in Systemischer 

Therapie mindestens 

• 12 Behandlungsfälle im 

Einzelkontakt (auch un-

ter Einbeziehung von 

Bezugspersonen, in 

Kombination mit Grup-

penpsychotherapie oder 

im Mehrpersonenset-

ting) unter Supervision, 

davon mindestens  

o 280 Stunden Kurz- 

und Langzeitbehand-

lungen, davon  

- 9 Behandlungen (5 

bis 25 Stunden) in-

klusive Bezugsper-

sonen 

- 3 Behandlungen von 

mindestens 30 Stun-

den inklusive Be-

zugspersonen 

• Supervision eigener 

Fälle im Verhältnis von 

in der Regel 1:4 bis 1:8, 

abhängig vom Kompe-

tenzfortschritt und der 

Fallkonstellation, davon 

mindestens 20 Einhei-

ten als Einzelsupervi-

sion 

• Selbsterfahrung: 

- Mindestens 80 Einhei-

ten, davon mindestens 

60 Einheiten in der 

Gruppe 

• 1 ausführlich dokumen-

tierte Langzeit- und 1 

ausführlich dokumen-

tierte Kurzzeitbehand-

lung 

 

Diagnostik und Therapieplanung 

Anwendung der Diagnostik und Indikationsstellung inklusive kritischer er-

kenntnistheoretisch basierter (konstruktivistischer) Reflexion 

Durchführung der Auftragsklärung, Diagnostik, Indikationsstellung, Thera-

pieplanung und Prognose in der Systemischen Therapie  

 

Therapieprozess 

Umsetzung der Prinzipien der Beziehungs-, Prozess- und Settinggestaltung  

Anwendung von Evaluation und Feedbackschleifen in der Systemischen 

Therapie sowie Routine-Outcome-Monitoring 

 

Behandlungsmethoden und -techniken 

Anwendung systemischer Gesprächsmethoden und -techniken sowie ana-

loger Behandlungsmethoden und -techniken im Einzel- und Mehrpersonen-

setting 

Realisierung und Veranschaulichung der horizontalen (aktuelles Netzwerk 

und jetziges soziales Umfeld) und vertikalen (Mehrgenerationen-)Perspek-

tive 

 

Anwendungsform und spezielle Settings 

Durchführung der Systemischen Therapie im Einzel- und Mehrpersonenset-

ting sowie mit unterschiedlichen Patientengruppen  

Flexibler Umgang mit unterschiedlichen Behandlungskontexten und den 

Folgen für die Therapie- und Beziehungsgestaltung 

 

Selbsterfahrung 

Reflexion aktueller und vergangener sowie transgenerationaler Bezie-

hungs- und Interaktionsmuster unter Einbeziehung einer ressourcenorien-

tierten Perspektive 

Reflexion der eigenen therapeutischen Identität 

 



 

 

6.2 Systemische Therapie Erwachsene  

Weiterbildungsinhalte: Kompetenzen und Richtzahlen 

Kompetenzen 
Verfahrensspezifische 

Richtzahlen 

Vertiefte Fachkenntnisse Mindestens 240 Einheiten 

Theorie in Systemischer 

Therapie 

 

Grundlagen der Systemischen Therapie 

Vertiefte Kenntnisse der Theorien, Ansätze und historischen Entwicklungen 

der Systemischen Therapie 

Vertiefte Kenntnisse über Kontextualisierung, strukturell-strategische An-

sätze sowie Auftragsorientierung und in der ressourcen- und lösungsorien-

tierten Arbeit 

 

Diagnostik und Therapieplanung 

Vertiefte Kenntnisse der Diagnostik, Indikationsstellung, Therapieplanung 

inklusive kritischer erkenntnistheoretisch und konstruktivistisch basierter 

Reflexion 

Auftragsklärung, Therapieplanung und Prognose in der Systemischen The-

rapie 

 

Therapieprozess 

Vertiefte Kenntnisse der Prinzipien der Beziehungs-, Prozess- und Setting-

gestaltung  

Evaluation und Feedbackschleifen in der Systemischen Therapie  

 

Behandlungsmethoden und -techniken 

Vertiefte Kenntnisse systemischer Gesprächsmethoden und -techniken so-

wie analoger Behandlungsmethoden und -techniken im Einzel- und Mehr-

personensetting 

Berücksichtigung der horizontalen (aktuelles Netzwerk- und jetziges sozia-

les Umfeld) und vertikalen (Mehrgenerationen-)Perspektive 

Verfahrensübergreifende theoretische Kenntnisse und praktische 

Kompetenzen, die in das jeweilige Verfahren integriert werden können 

 

Anwendungsformen und spezielle Settings 

Vertiefte Kenntnisse der Anwendung der Systemischen Therapie im Einzel- 

und Mehrpersonensetting sowie unterschiedlicher Patientengruppen  

Reflexion des Behandlungskontextes und seiner Folgen für die Therapie 

und Beziehungsgestaltung 

  



 

 

 

Handlungskompetenzen  

 

Über die gesamte Weiter-

bildung in Systemischer 

Therapie mindestens 

• 12 Behandlungsfälle im 

Einzelkontakt (auch in 

Kombination mit Grup-

penpsychotherapie oder 

im Mehrpersonenset-

ting) unter Supervision, 

davon mindestens  

• 280 Stunden Kurz- 

und Langzeitbehand-

lungen, davon  

- 9 Behandlungen  

(5 bis 25 Stunden)  

- 3 Behandlungen von 

mindestens 30 Stun-

den  

o Supervision eigener 

Fälle im Verhältnis von 

in der Regel 1:4 bis 1:8, 

abhängig vom Kompe-

tenzfortschritt und der 

Fallkonstellation, davon 

mindestens 20 Einhei-

ten als Einzelsupervi-

sion 

o Selbsterfahrung: 

- Mindestens 80 Einhei-

ten, davon mindestens 

60 Einheiten in der 

Gruppe 

• 1 ausführlich dokumen-

tierte Langzeit- und 1 

ausführlich dokumen-

tierte Kurzzeitbehand-

lung 

 

Diagnostik und Therapieplanung 

Anwendung der Diagnostik und Indikationsstellung inklusive kritischer er-

kenntnistheoretisch basierter (konstruktivistischer) Reflexion 

Durchführung der Auftragsklärung, Diagnostik, Indikationsstellung, Thera-

pieplanung und Prognose in der Systemischen Therapie 

 

Therapieprozess 

Umsetzung der Prinzipien der Beziehungs-, Prozess- und Settinggestaltung  

Anwendung von Evaluation und Feedbackschleifen in der Systemischen 

Therapie sowie Routine-Outcome-Monitoring 

 

Behandlungsmethoden und -techniken 

Anwendung systemischer Gesprächsmethoden und -techniken sowie ana-

loger Behandlungsmethoden und -techniken im Einzel- und Mehrpersonen-

setting 

Realisierung und Veranschaulichung der horizontalen (aktuelles Netzwerk 

und jetziges soziales Umfeld) und vertikalen (Mehrgenerationen-)Perspek-

tive  

 

Anwendungsform und spezielle Settings 

Durchführung der Systemischen Therapie im Einzel- und Mehrpersonenset-

ting sowie mit unterschiedlichen Patientengruppen  

Flexibler Umgang mit unterschiedlichen Behandlungskontexten und den 

Folgen für die Therapie- und Beziehungsgestaltung 

 

Selbsterfahrung 

Reflexion aktueller und vergangener sowie transgenerationaler Bezie-

hungs- und Interaktionsmuster unter Einbeziehung einer ressourcenorien-

tierten Perspektive 

Reflexion der eigenen therapeutischen Identität 



 

 

7. Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie  

Definition Die Bereichsweiterbildung umfasst Fachkenntnisse und Handlungskompe-

tenzen zur Erkennung und Behandlung von Erkrankungen, Entwicklungs- 

und Funktionsstörungen, zur Wiedererlangung, Erhaltung und Förderung 

der psychischen und physischen Gesundheit sowie der Teilhabe mit den 

Mitteln der Tiefenpsychologisch fundierten Psychotherapie.  

Weiterbildungszeit Die Weiterbildung erstreckt sich über einen Zeitraum von mindestens 18 

Monaten in zugelassenen Weiterbildungsstätten für Tiefenpsychologisch 

fundierte Psychotherapie unter Anleitung eines in diesem Bereich weiterge-

bildeten Weiterbildungsbefugten. 

Weiterbildungsstätten Einrichtungen der Patientenversorgung, insbesondere psychotherapeuti-

sche Praxen, Weiterbildungs- und Hochschulambulanzen sowie psychiatri-

sche oder psychosomatische Kliniken bzw. Klinikabteilungen und Rehabili-

tationskliniken, in denen Fachkenntnisse und Handlungskompetenzen des 

Bereichs Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie vermittelt werden. 

Zeiteinheiten Eine Einheit Theorie, Supervision und Selbsterfahrung entspricht 45 Minu-

ten. 

 



 

 

7.1 Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie Kinder und Jugendliche   

Weiterbildungsinhalte: Kompetenzen und Richtzahlen 

Kompetenzen 
Verfahrensspezifische 

Richtzahlen 

Vertiefte Fachkenntnisse Aufbauend auf eine Zu-

satzbezeichnung oder 

vertiefte Ausbildung in 

Systemischer Therapie 

oder Verhaltenstherapie:  

mindestens 240 Einheiten 

Theorie in Tiefenpsycho-

logisch fundierter Psycho-

therapie  

 

Aufbauend auf eine Zu-

satzbezeichnung oder 

vertiefte Ausbildung in 

Analytischer Psychothera-

pie:  

mindestens 120 Einheiten 

Theorie in Tiefenpsycho-

logisch fundierter Psycho-

therapie  

 

Grundlagen der Tiefenpsychologisch fundierten Psychotherapie 

Vertiefte Kenntnisse psychoanalytischer/psychodynamischer Theorien und 

ihrer Weiterentwicklungen in der Tiefenpsychologisch fundierten Psycho-

therapie 

Psychodynamik und Psychopathologie  

Psychoanalytische bzw. psychodynamische Kulturtheorie und Sozialpsy-

chologie  

Differenzierte Kenntnisse der allgemeinen und speziellen psychoanalyti-

schen/ 

psychodynamischen Krankheitslehre 

Kenntnisse der körperlich-seelischen Wechselwirkungen bei der Entste-

hung von Krankheiten, psychodynamische Theorien psychosomatischer Er-

krankungen  

Psychoanalytische/psychodynamische Entwicklungspsychologie und -psy-

chopathologie  

Geschichte der Tiefenpsychologie und Psychoanalyse 

Vertiefte Kenntnisse der tiefenpsychologischen Veränderungs- und Be-

handlungstheorie sowie deren Weiterentwicklungen 

 

Diagnostik und Therapieplanung 

Vertiefte Kenntnisse der Theorie und Praxis der Diagnostik, Diagnose- und 

Indikationsstellung sowie Behandlungsplanung und Prognose im Verfahren 

 

Therapieprozess 

Vertiefte Kenntnisse der Beziehungsmuster in den Behandlungsphasen der 

Tiefenpsychologisch fundierten Psychotherapie  

 

Behandlungsmethoden und -techniken 

Vertiefte Kenntnisse über psychodynamische Verfahren 

Theorie der Technik der Tiefenpsychologisch fundierten Psychotherapie 

Vertiefte Kenntnisse tiefenpsychologisch fundierter Behandlungstechniken 

Kennen und Bewerten der Verfahren, Methoden, Techniken und Interven-

tionsformen in der TP mit Berücksichtigung der altersgruppenspezifischen 

und soziokulturellen Parameter  

Vertiefte Kenntnisse alters- und entwicklungsspezifischer Behandlungskon-

zepte für alle Altersgruppen vom Säuglingsalter bis zur Adoleszenz im Ver-

fahren 

Verfahrensübergreifende theoretische Kenntnisse und praktische Kompe-

tenzen, die in das jeweilige Verfahren integriert werden können 

 

Anwendungsformen und spezielle Settings 



 

 

Vertiefte Kenntnisse tiefenpsychologischer Behandlungstechniken bei  

Akut-, Kurz- und Langzeittherapie sowie der tiefenpsychologischen Sonder-

formen bei Einzel- und Kombinationsbehandlung  

 

Handlungskompetenzen  

 

Aufbauend auf eine Zu-

satzbezeichnung oder 

vertiefte Ausbildung in 

Systemischer Therapie 

oder Verhaltenstherapie:  

Über die gesamte Weiter-

bildung in Tiefenpsycholo-

gisch fundierter Psycho-

therapie mindestens 

• 9 Behandlungsfälle im 

Einzelkontakt (auch un-

ter Einbeziehung von 

Bezugspersonen, in 

Kombination mit Grup-

penpsychotherapie oder 

im Mehrpersonenset-

ting) unter Supervision, 

davon mindestens  

• 280 Stunden Kurz- 

und Langzeitbehand-

lungen, davon  

- 5 Behandlungen  

(5 bis 25 Stunden) 

- 3 Behandlungen von 

mindestens 30 Stun-

den inklusive Bezugs-

personen 

- 1 Behandlung von 

mindestens 60 Stun-

den inklusive Bezugs-

personen 

• 20 Erstuntersuchungen 

unter Supervision 

• Supervision eigener 

Fälle im Verhältnis von 

in der Regel 1:4 bis 1:8, 

abhängig vom Kompe-

tenzfortschritt und der 

Fallkonstellation, davon 

mindestens 20 Einhei-

ten als Einzelsupervi-

sion 

• 70 Einheiten Fallsemi-

nare mit regelmäßiger 

 

Grundlagen der Tiefenpsychologisch fundierten Psychotherapie 

Berücksichtigung fundierter Kenntnisse psychodynamisch-tiefenpsychologi-

scher Entwicklungspsychologie und -psychopathologie bei der Konzeptuali-

sierung von Psychodynamik und Behandlung der psychischen Erkrankung 

der Patientin oder des Patienten 

Psychodynamisches-tiefenpsychologisches Verstehen 

 

Diagnostik und Therapieplanung 

Diagnostik einschließlich Erstinterviewdiagnostik durch tiefenpsychologisch 

fundierte bzw. psychoanalytische Untersuchungen des Kindes bzw. der 

oder des Jugendlichen, Diagnosestellung 

Differenzielle Indikationsstellung und Behandlungsplanung im Verfahren zu 

verschiedenen Settings (Einzel-, Paar- und Familientherapie), Einbezie-

hung relevanter Bezugspersonen und des sozialen Umfeldes  

 

Therapieprozess 

Fertigkeit zum Beziehungsaufbau und zur -gestaltung in unterschiedlichen 

Settings in Abhängigkeit vom Status der Patientin oder des Patienten im 

Verfahren 

 

Behandlungsmethoden und -techniken 

Anwendung spezifischer Interventionstechniken der Tiefenpsychologisch 

fundierten Psychotherapie, inklusive supportiver und psychoedukativer 

Techniken 

Tiefenpsychologische Interventionen bei Selbst- und Fremdgefährdung 

 

Anwendungsformen und spezielle Settings 

Fertigkeit zur Behandlung im Verfahren in spezifischen Anwendungsformen 

in speziellen Settings und in Kombination mit anderen Institutionen  

 

Selbsterfahrung 

Reflexion des Zusammenwirkens von individueller personaler Kompetenz 

und Behandlungskonzeption 

Erfahrungsbasiertes Verständnis einer Konzeptualisierung seelischen Ge-

schehens im Verfahren, erfahrungsbasiertes Kennenlernen tiefenpsycholo-

gischer Behandlungstechniken, Auseinandersetzung und Förderung einer 

therapeutischen Identität durch Einzel- und Gruppenselbsterfahrung 



 

 

Vorstellung eigener 

Fälle  

• Selbsterfahrung: 

-  Mindestens 100 Einheiten 

- aufbauend auf Systemi-

sche Therapie insgesamt 

bis zu 20 Einheiten anre-

chenbar  

• 1 ausführlich dokumen-

tierte Kurzzeit- und 1 

ausführlich dokumen-

tierte Langzeitbehand-

lung  

 

Aufbauend auf eine Zu-

satzbezeichnung oder 

vertiefte Ausbildung in 

Analytischer Psychothera-

pie:  

Über die gesamte Weiter-

bildung in Tiefenpsycholo-

gisch fundierter Psycho-

therapie mindestens 

• 2 Behandlungsfälle im 

Einzelkontakt (auch in 

Kombination mit Grup-

penpsychotherapie oder 

im Mehrpersonenset-

ting) unter Supervision, 

davon mindestens  

• 150 Stunden Kurz- 

und Langzeitbehand-

lungen, davon  

- 5 Behandlungen (5 

bis 25 Stunden) in-

klusive Bezugsper-

sonen 

- 2 Behandlungen von 

mindestens 30 Stun-

den inklusive Be-

zugspersonen 

• 10 Erstuntersuchungen 

unter Supervision 

• Supervision eigener 

Fälle im Verhältnis von 

in der Regel 1:4 bis 1:8, 

abhängig vom Kompe-

tenzfortschritt und der 



 

 

Fallkonstellation, davon 

mindestens 20 Einhei-

ten als Einzelsupervi-

sion 

• 35 Einheiten Fallsemi-

nare mit regelmäßiger 

Vorstellung eigener 

Fälle Selbsterfahrung:   

- Mindestens 20 Einhei-

ten Einzelselbsterfah-

rung,  

• 1 ausführlich dokumen-

tierte Langzeit- und 1 

ausführlich dokumen-

tierte Kurzzeitbehand-

lung  

 



 

 

7.2 Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie Erwachsene 

Weiterbildungsinhalte: Kompetenzen und Richtzahlen 

Kompetenzen 
Verfahrensspezifische 

Richtzahlen 

Vertiefte Fachkenntnisse Aufbauend auf eine Zu-

satzbezeichnung oder 

vertiefte Ausbildung in 

Systemischer Therapie 

oder Verhaltenstherapie:  

mindestens 240 Einheiten 

Theorie in Tiefenpsycho-

logisch fundierter Psycho-

therapie 

 

Aufbauend auf eine Zu-

satzbezeichnung oder 

vertiefte Ausbildung in 

Analytischer Psychothera-

pie:  

mindestens 120 Einheiten 

Theorie 

 

Grundlagen der Tiefenpsychologisch fundierten Psychotherapie 

Verfahrensspezifische Aspekte des Berufsrechts und der Berufsethik 

Fundierte Kenntnisse grundlegender psychodynamischer/tiefenpsychologi-

scher Theorien, ihrer Weiterentwicklungen und ihrer wissenschaftlichen Be-

wertung (Triebtheorie, Ich-Psychologie, Objektbeziehungstheorie, Selbst-

psychologie, intersubjektive und relationale Theorien, Mentalisierung, Bin-

dungstheorie, Psychotraumatologie und weitere)  

Psychodynamik und Psychopathologie in Paarbeziehungen und Familien 

Kulturtheorie aus psychodynamischer/tiefenpsychologischer Perspektive in-

klusive transkultureller Ansätze, Sozialpsychologie, Soziologie, Psychody-

namik und Gruppendynamik  

Differenzierte Kenntnisse der psychodynamischen/tiefenpsychologischen 

Krankheitslehre: Theorie unbewusster psychischer Konflikte des Trieble-

bens, Störungen der Objektbeziehungen, Störungen der Selbstbesetzung, 

Theorien über die Folgen defizitärer psychischer Entwicklung; konflikt-, 

struktur-, trauma- und reaktiv bezogene Störungsaspekte und weitere 

Differenzierte Kenntnisse der speziellen psychodynamischen/tiefenpsycho-

logischen Krankheitslehre  

Kenntnisse der körperlich-seelisch-sozialen Wechselwirkungen bei der Ent-

stehung von Krankheiten, psychodynamische/tiefenpsychologische Theo-

rien psychosomatischer Erkrankungen, Somatopsychosomatosen und so-

matopsychischer Erkrankungen  

Psychodynamische/tiefenpsychologische Entwicklungspsychologie und -

psychopathologie über die Lebensspanne  

Geschichte der Tiefenpsychologie, Psychoanalyse und psychodynami-

schen Psychotherapie sowie deren kritische Reflexion 

Psychodynamisches/tiefenpsychologisches, generationenübergreifendes 

Verständnis und transgenerationale Weitergabe 

Psychodynamische/tiefenpsychologische Theorie der Entstehungsbedin-

gungen und Verlaufsformen der psychischen und psychosomatischen Er-

krankungen bei Heranwachsenden und Erwachsenen aller Altersgruppen 

 

Diagnostik und Therapieplanung 

Fundierte Kenntnisse der Methoden der psychodynamischen/tiefenpsycho-

logischen Erstuntersuchung, Befunderhebung, Struktur-, Konflikt- und Per-

sönlichkeitsdiagnostik, OPD, interpersonelle Diagnostik und szenisches 

Verstehen 

Verbindung Diagnostik (inklusive OPD) und Indikationsstellung 

Psychodynamisch-tiefenpsychologische Fallkonzeptualisierung und Be-

handlungsplanung  



 

 

Anwendung von Indikation/Differenzialindikation Tiefenpsychologisch fun-

dierte Psychotherapie im Vergleich zur Analytischen Psychotherapie, Ver-

haltenstherapie und Systemische Therapie im Rahmen der psychothera-

peutischen Sprechstunde, psychodynamische/tiefenpsychologische Be-

handlungsplanung, Prognose  

 

Therapieprozess 

 

Behandlungsmethoden und -techniken 

Theorie tiefenpsychologisch fundierter Behandlungstechniken in ihren Set-

tingvarianten 

• Vertiefte Kenntnisse psychodynamisch/tiefenpsychologischer Behand-

lungskonzeptualisierungen und -techniken: Umgang mit Abwehr und Wi-

derstand; Arbeit in, mit und an der Übertragungs-Gegenübertragungs-Dy-

namik; Begrenzung und Umgang mit Regression und Progression, menta-

lisierungsbezogenes Arbeiten 

• Vertiefte Kenntnisse tiefenpsychologischer Behandlungsformen 

• Kenntnisse über Konzepte der korrigierenden emotionalen Erfahrung im 

Übergangsraum 

• Vertiefte Kenntnisse psychodynamischer Therapiemanuale und störungs-

spezifischer Interventionen aus tiefenpsychologischer Perspektive 

• Vertiefte Kenntnisse traumaspezifischer Techniken der tiefenpsychologi-

schen Psychotherapie 

Theoretische Grundlagen für die Fertigkeit, Techniken/Methoden anderer 

Verfahren auf Grundlage des tiefenpsychologisch fundierten Verfahrens in 

den Behandlungsplan integrieren zu können. 

Verfahrensübergreifende theoretische Kenntnisse und praktische Kompe-

tenzen, die in das jeweilige Verfahren integriert werden können 

 

Anwendungsformen und spezielle Settings 

Vertiefte Kenntnisse tiefenpsychologischer Behandlungsformen bei Akut-, 

Kurz- und Langzeittherapie sowie der tiefenpsychologischen Sonderformen 

wie Fokal-, dynamischer und supportiver Psychotherapie, bei der Kombina-

tionsbehandlung  

Vertiefte Kenntnisse über die Arbeit in der Tiefenpsychologisch fundierten 

Psychotherapie per Video 

 

Selbsterfahrung 

Theoretische und empirische Grundlagen der Selbsterfahrung im Verfahren 

  



 

 

 

Handlungskompetenzen 

 

Aufbauend auf eine Zu-

satzbezeichnung oder 

vertiefte Ausbildung in 

Systemischer Therapie 

oder Verhaltenstherapie:  

Über die gesamte Weiter-

bildung in Tiefenpsycholo-

gisch fundierter Psycho-

therapie mindestens 

• 9 Behandlungsfälle im 

Einzelkontakt (auch in 

Kombination mit Grup-

penpsychotherapie oder 

im Mehrpersonenset-

ting) unter Supervision, 

davon mindestens  

• 280 Stunden Kurz- 

und Langzeitbehand-

lungen, davon  

- 5 Behandlungen  

(5 bis 25 Stunden) 

- 3 Behandlungen von 

mindestens 30 Stun-

den  

- 1 Behandlung von 

mindestens 60 Stun-

den 

• 20 Erstuntersuchungen 

unter Supervision 

• Supervision eigener 

Fälle im Verhältnis von 

in der Regel 1:4 bis 1:8, 

abhängig vom Kompe-

tenzfortschritt und der 

Fallkonstellation, davon 

mindestens 20 Einhei-

ten als Einzelsupervi-

sion 

• 70 Einheiten Fallsemi-

nare mit regelmäßiger 

Vorstellung eigener 

Fälle 

• Selbsterfahrung: 

- Mindestens 100 Ein-

heiten 

Berücksichtigung der rechtlichen Rahmenbedingungen und ethischen Ver-

pflichtungen im psychodynamischen Handeln, Prinzipien der Abstinenz aus 

psychodynamischer Sicht, (An-)Erkennen therapeutischer Grenzen, Erken-

nen konflikthafter ethischer Situationen in der psychodynamisch-therapeuti-

schen Beziehung sowie ein adäquater Umgang damit 

Konzeptualisierung der Entstehung, Aufrechterhaltung und Veränderung 

der psychischen Erkrankung mithilfe fundierter Kenntnisse grundlegender 

psychodynamischer/tiefenpsychologischer Theorien und ihrer Weiterent-

wicklungen (Triebtheorie, Ich-Psychologie, Objektbeziehungstheorie, 

Selbstpsychologie, intersubjektive und relationale Theorien, Mentalisierung, 

Bindungstheorie, Psychotraumatologie und weitere)  

 

Diagnostik und Therapieplanung 

Anwendung und Dokumentation tiefenpsychologischer Erstuntersuchun-

gen, Befunderhebungen und Untersuchungen, Struktur-, Konflikt- und Per-

sönlichkeitsdiagnostik, OPD, interpersonelle Diagnostik und szenisches 

Verstehen 

Fertigkeit, eine diagnostische Beurteilung zu erarbeiten unter Einbeziehung 

psychodynamischer/tiefenpsychologischer Techniken und Methoden sowie 

unter Berücksichtigung körperlicher und sozialer Faktoren, Differenzialdiag-

nostik, differenzielle Indikationsstellung, Fallkonzeption, Prognose, inklusive 

Dokumentation 

Stellen differenzieller Indikationen zu verschiedenen Settings (Einzel-, 

Paar- und Familientherapie), Einbeziehung relevanter Bezugspersonen und 

des sozialen Umfeldes 

Berücksichtigung fundierter Kenntnisse psychodynamischer/tiefenpsycholo-

gischer Entwicklungspsychologie und -psychopathologie bei der Konzeptu-

alisierung von Psychodynamik und Behandlung  

Fertigkeit, Techniken/Methoden anderer Verfahren auf der Grundlage des 

eigenen Verfahrensverständnisses in den Behandlungsplan zu integrieren 

 

Therapieprozess 

Fertigkeit, konstante und stabile Rahmenbedingungen im Setting und in der 

therapeutischen Haltung zu etablieren, einschließlich Einleitung und Been-

digung der Behandlung 

Fertigkeit zur Entwicklung und Anwendung einer Prozesssteuerung, die die 

inneren/strukturellen und äußeren Rahmenbedingungen sowie formale und 

inhaltliche Begrenztheiten in der Tiefenpsychologisch fundierten Psychothe-

rapie beachtet und berücksichtigt 

Fertigkeit, eine hilfreiche tiefenpsychologische Beziehung herzustellen 

Durchführung von Gesprächen mit Bezugspersonen im Rahmen einer tie-

fenpsychologischen Behandlung, punktuell und fokussiert im therapeuti-

schen Prozess 



 

 

 

Behandlungsmethoden und -techniken 

- aufbauend auf Syste-

mische Therapie ins-

gesamt bis zu 20 Ein-

heiten anrechenbar  

• 1 ausführlich dokumen-

tierte Langzeit- und 1 

ausführlich dokumen-

tierte Kurzzeitbehand-

lung  

 

 

Aufbauend auf eine Zu-

satzbezeichnung oder 

vertiefte Ausbildung in 

Analytischer Psychothera-

pie:  

Über die gesamte Weiter-

bildung in Tiefenpsycholo-

gisch fundierter Psycho-

therapie mindestens 

• 4 Behandlungsfälle im 

Einzelkontakt (auch in 

Kombination mit Grup-

penpsychotherapie oder 

im Mehrpersonenset-

ting) unter Supervision, 

davon mindestens  

• 150 Stunden Langzeit-

behandlungen, davon  

- 3 Behandlungen von 

mindestens 30 Stun-

den  

- 1 Behandlung von 

mindestens 60 Stun-

den 

• 10 Erstuntersuchungen 

unter Supervision 

• Supervision eigener 

Fälle im Verhältnis von 

in der Regel 1:4 bis 1:8, 

abhängig vom Kompe-

tenzfortschritt und der 

Fallkonstellation, davon 

mindestens 20 Einhei-

ten als Einzelsupervi-

sion 

• 35 Einheiten Fallsemi-

nare mit regelmäßiger 

Begründete und reflektierte fallbezogene Anwendung  

• grundlegender tiefenpsychologischer Theorien und ihrer Weiterentwick-

lungen  

• grundlegender tiefenpsychologisch fundierter Behandlungstechniken (Fer-

tigkeit, sich im intersubjektiven und relationalen Kontext zur Verfügung 

stellen zu können, Fertigkeit, mentalisierungsbasiert intervenieren zu kön-

nen und die entsprechende Haltung einnehmen zu können, und weitere) 

Fertigkeit zur Anwendung spezifischer Interventionstechniken, zur Auf-

nahme und prozessbezogenen Verwendung unbewussten Materials  

Fertigkeit zur Anwendung spezifischer Interventionstechniken der Tiefen-

psychologisch fundierten Psychotherapie, inklusive supportiver Techniken 

Anwendung der Kenntnisse zur Psychodynamik und Psychopathologie in 

Paarbeziehungen, Familien und Gruppen 

Definition und Begrenzung des Behandlungsziels, spezifischer Umgang mit 

Übertragung und Gegenübertragung; Zeitbegrenzung als psychotherapeuti-

sches Instrument 

Anwendung spezieller tiefenpsychologischer Behandlungskonzepte bei 

Persönlichkeitsstörungen, Traumafolgestörungen, Psychosen und anderen 

psychischen Erkrankungen 

Fertigkeit, konstante und stabile Rahmenbedingungen im Setting und in der 

tiefenpsychologisch-therapeutischen Haltung zu etablieren, einschließlich 

Einleitung, Prozesssteuerung und Beendigung der Behandlung  

 

Anwendungsformen und spezielle Settings 

Anwendung spezieller Settings in der psychodynamischen/tiefenpsychologi-

schen Psychotherapie 

Anwendung spezieller Behandlungskonzepte in der Tiefenpsychologisch 

fundierten Psychotherapie: u. a. Kurzzeittherapie, Fokaltherapie, niederfre-

quente haltgebende Psychotherapie 

 

Selbsterfahrung 

Reflexion des Zusammenwirkens von individueller personaler Kompetenz 

und tiefenpsychologischer Behandlungskonzeption 

Erfahrungsbasiertes Verständnis einer psychodynamisch/tiefenpsychologi-

schen Konzeptualisierung seelischen Geschehens und der Wirksamkeit un-

bewusster Prozesse; Förderung einer psychodynamischen/tiefenpsycholo-

gischen Identität, Kombination von Einzel- und Gruppenselbsterfahrung 



 

 

Vorstellung eigener 

Fälle 

• Selbsterfahrung: 

- Mindestens 20 Einhei-

ten Einzelselbsterfah-

rung, 1 ausführlich do-

kumentierte Langzeit- 

und 1 ausführlich do-

kumentierte Kurzzeit-

behandlung 



 

 

8. Verhaltenstherapie  

Definition Die Bereichsweiterbildung umfasst den Erwerb von Fachkenntnissen und 

Handlungskompetenzen zur Erkennung und Behandlung von Erkrankun-

gen, Entwicklungs- und Funktionsstörungen, zur Wiedererlangung, Erhal-

tung und Förderung der psychischen und physischen Gesundheit sowie der 

Teilhabe mit den Mitteln der Verhaltenstherapie. 

Weiterbildungszeit Die Weiterbildung erstreckt sich über einen Zeitraum von mindestens 18 

Monaten in zugelassenen Weiterbildungsstätten für Verhaltenstherapie un-

ter Anleitung eines in diesem Bereich weitergebildeten Weiterbildungsbe-

fugten. 

Weiterbildungsstätten Einrichtungen der Patientenversorgung, insbesondere psychotherapeuti-

sche Praxen, Weiterbildungs- und Hochschulambulanzen sowie psychiatri-

sche oder psychosomatische Kliniken bzw. Klinikabteilungen und Rehabili-

tationskliniken, in denen Fachkenntnisse und Handlungskompetenzen des 

Bereichs Verhaltenstherapie vermittelt werden. 

Zeiteinheiten Eine Einheit Theorie, Supervision und Selbsterfahrung entspricht 45 Minu-

ten. 

 



 

 

8.1 Verhaltenstherapie Kinder und Jugendliche 

Weiterbildungsinhalte: Kompetenzen und Richtzahlen 

Kompetenzen 
Verfahrensspezifische 

Richtzahlen 

Vertiefte Fachkenntnisse Mindestens 240 Einheiten 

Theorie in Verhaltensthe-

rapie 

 

Grundlagen der Verhaltenstherapie 

Vertiefte Kenntnisse der für die Verhaltenstherapie relevanten Grundlagen-

theorien einschließlich ihrer alters- und entwicklungsspezifischen Aspekte 

 

Diagnostik und Therapieplanung 

Vertiefte Kenntnisse verhaltenstherapeutischer Diagnostik, Indikationsstel-

lung, Therapieplanung und Prognose unter Berücksichtigung des Entwick-

lungs-, System- und Kontextbezugs 

 

Therapieprozess 

Vertiefte Kenntnisse der Prinzipien der verhaltenstherapeutischen Bezie-

hungs- und Prozessgestaltung und ihrer Evaluation unter Berücksichtigung 

des Entwicklungs-, System- und Kontextbezugs 

 

Behandlungsmethoden und -techniken 

Vertiefte Kenntnisse verhaltenstherapeutischer Behandlungsmethoden und  

-techniken einschließlich ihrer alters- und entwicklungsspezifischen Aspekte 

und unter Berücksichtigung des Entwicklungs-, System- und Kontextbezugs 

Verfahrensübergreifende theoretische Kenntnisse und praktische Kompe-

tenzen, die in das jeweilige Verfahren integriert werden können 

 

Anwendungsformen und spezielle Settings 

Vertiefte Kenntnisse der Anwendung von Verhaltenstherapie in verschiede-

nen Settings und bei unterschiedlichen Patientengruppen einschließlich der 

Berücksichtigung von Schnittstellen zwischen Settings und altersbezogener 

Übergänge  

 

Handlungskompetenzen 
 

Über die gesamte Weiter-

bildung in Verhaltensthe-

rapie mindestens 

• 12 Behandlungsfälle im 

Einzelkontakt (auch un-

ter Einbeziehung von 

Bezugspersonen, in 

Kombination mit Grup-

penpsychotherapie oder 

im Mehrpersonenset-

ting) unter Supervision, 

davon mindestens  

 

Diagnostik und Therapieplanung 

Durchführung verhaltenstherapeutischer Diagnostik und Therapieplanung 

einschließlich ihrer alters- und entwicklungsspezifischen Aspekte 

 

Therapieprozess 

Umsetzung der Prinzipien der verhaltenstherapeutischen Beziehungs- und 

Prozessgestaltung unter Berücksichtigung des Entwicklungs-, System- und 

Kontextbezugs 

 

Behandlungsmethoden und -techniken  



 

 

Anwendung verhaltenstherapeutischer Behandlungsmethoden und -techni-

ken einschließlich ihrer alters- und entwicklungsspezifischen Aspekte und 

unter Berücksichtigung des Entwicklungs-, System- und Kontextbezugs 

• 280 Stunden Kurz- 

und Langzeitbehand-

lungen, davon  

- 9 Behandlungen (5 

bis 25 Stunden) in-

klusive Bezugsper-

sonen 

- 3 Behandlungen von 

mindestens 30 Stun-

den inklusive Be-

zugspersonen 

• Supervision eigener 

Fälle im Verhältnis von 

in der Regel 1:4 bis 1:8, 

abhängig vom Kompe-

tenzfortschritt und der 

Fallkonstellation, davon 

mindestens 20 Einhei-

ten als Einzelsupervi-

sion 

• Selbsterfahrung: 

- Mindestens 80 Einhei-

ten, davon mindestens 

60 Einheiten in der 

Gruppe 

• 1 ausführlich dokumen-

tierte Langzeit- und 1 

ausführlich dokumen-

tierte Kurzzeitbehand-

lung 

 

Anwendungsformen und spezielle Settings 

Anwendung von Verhaltenstherapie in verschiedenen Settings und bei un-

terschiedlichen Patientengruppen einschließlich ihrer alters- und entwick-

lungsspezifischen Aspekte und unter Berücksichtigung des Entwicklungs-, 

System- und Kontextbezugs 

 

Selbsterfahrung 

Entwicklung persönlicher Fertigkeiten in der Psychotherapie 

 



 

 

8.2 Verhaltenstherapie Erwachsene 

Weiterbildungsinhalte: Kompetenzen und Richtzahlen 

Kompetenzen 
Verfahrensspezifische 

Richtzahlen 

Vertiefte Fachkenntnisse Mindestens 240 Einheiten 

Theorie in Verhaltensthe-

rapie 

 

Grundlagen der Verhaltenstherapie 

Vertiefte Kenntnisse der für die Verhaltenstherapie relevanten Grundlagen-

theorien 

 

Diagnostik und Therapieplanung 

Vertiefte Kenntnisse verhaltenstherapeutischer  

• Diagnostik  

• Indikationsstellung, Therapieplanung und Prognose 

 

Therapieprozess 

Vertiefte Kenntnisse der Prinzipien der verhaltenstherapeutischen Bezie-

hungs- und Prozessgestaltung und ihrer Evaluation 

 

Behandlungsmethoden und -techniken 

Vertiefte Kenntnisse verhaltenstherapeutischer Behandlungsmethoden und  

-techniken  

Verfahrensübergreifende theoretische Kenntnisse und praktische Kompe-

tenzen, die in das jeweilige Verfahren integriert werden können 

 

Anwendungsformen und spezielle Settings 

Vertiefte Kenntnisse der Anwendung von Verhaltenstherapie in verschiede-

nen Settings und bei unterschiedlichen Patientengruppen  

 

Handlungskompetenzen 

 

Über die gesamte Weiter-

bildung in Verhaltensthe-

rapie mindestens 

• 12 Behandlungsfälle im 

Einzelkontakt (auch in 

Kombination mit Grup-

penpsychotherapie oder 

im Mehrpersonenset-

ting) unter Supervision, 

davon mindestens  

• 280 Stunden Kurz- 

und Langzeitbehand-

lungen, davon  

- 9 Behandlungen  

(5 bis 25 Stunden)  

- 3 Behandlungen von 

mindestens 30 Stun-

den  

 

Diagnostik und Therapieplanung 

Durchführung verhaltenstherapeutischer Diagnostik und Therapieplanung 

 

Therapieprozess 

Umsetzung der Prinzipien der verhaltenstherapeutischen Beziehungs- und 

Prozessgestaltung 

 

Behandlungsmethoden und -techniken  

Anwendung verhaltenstherapeutischer Behandlungsmethoden und -techni-

ken  

 

Anwendungsformen und spezielle Settings 

Anwendung von Verhaltenstherapie in verschiedenen Settings und bei un-

terschiedlichen Patientengruppen 

 

Selbsterfahrung 



 

 

Entwicklung persönlicher Fertigkeiten in der Psychotherapie  • Supervision eigener 

Fälle im Verhältnis von 

in der Regel 1:4 bis 1:8, 

abhängig vom Kompe-

tenzfortschritt und der 

Fallkonstellation, davon 

mindestens 20 Einhei-

ten als Einzelsupervi-

sion 

• Selbsterfahrung: 

- Mindestens 80 Einhei-

ten, davon mindestens 

60 Einheiten in der 

Gruppe 

• 1 ausführlich dokumen-

tierte Langzeit- und 1 

ausführlich dokumen-

tierte Kurzzeitbehand-

lung 

 



Bericht in der Kammerversammlung aus der PtK-NRW Kommission  

„Psychotherapie im institutionellen Bereich“ Stand November 2024 

Die Kommission setzt sich auch nach der letzten Kammerwahl weiterhin zusammen aus 
KollegInnen, die in der Jugendhilfe und in der Aus- und Weiterbildung langjährig tätig sind, für 
den Vorstand der Kammer ist zudem Frau Dallüge neu unterstützend in der Kommission dabei. 
 
Kommissionssprecherin: Karen Krause 
Frau Borgwardt, Frau Brilmayer-Riesbeck, Frau Büngel, Herr Hermans, Frau Rosenow, Herr 
Schreck, Frau Schweizer-Bator, Frau Stölting 

 
Bisherige Tätigkeit: 
 
Die Kommission hat sich bereits intensiv mit den Möglichkeiten, Hindernissen und 
Erfordernissen der Weiterbildung in Institutionen im Bereich Jugendhilfe auseinandergesetzt 
und es konnten bereits potentielle Piloteinrichtungen der Jugendhilfe motiviert werden, sich 
als Weiterbildungseinrichtung anerkennen zu lassen. 
 
- Kommissionsmitglieder aus Institutionen haben über ihre Leitungen bereits zahlreiche 

informierende und motivierende Gespräche dazu geführt, Finanzierungsprobleme stellen 
aktuell Hemmnisse dar, die sich aufgrund der politischen sowie der Haushaltslage leider 
zuspitzen.  

- Gleichzeitig bleiben die Kommissionsmitglieder engagiert dabei, eine „Übersetzung“ des 
Erarbeiteten in die Praxis zu ermöglichen 

- Es wird in diesem Zusammenhang von einem hohen Bedürfnis nach Beratung und 
Unterstützung bei den großen Jugendhilfeträgern berichtet, damit die Umsetzung gelingt. 
Die Kommission wird dabei als zentrale Einheit und Ansprechpartner gesehen, dass 
Veränderung geschehen kann und Vorgesetzte/Leitungen entsprechend überzeugt 
werden können 

- Die Motivation für Institutionen der Jugendhilfe, Weiterbildungseinrichtung zu werden, vor 
dem Hintergrund des bereits bestehenden Fachkräftemangels sowie der zu erwartenden 
weiteren politischen wie gesellschaftlichen Entwicklungen, ist weiterhin hoch: Um diese 
zusätzlich zu stärken wurde in der Kommission zentral an 2 Materialien gearbeitet, die 
diesem Bericht angehängt werden:  

o Eine Übersicht zur Information für potentielle Weiterbildungseinrichtungen in 
der Jugendhilfe 

o Ein Curriculum, welches die relevanten Themen diesbezüglich 
zusammenfassend darstellt 

- Bzgl. der Finanzierung und Einstufung der Weiterbildungsstellen wird die Verhandlung 
hierzu weiterhin als schwierig beurteilt und auch im Hinblick auf den „Betriebsfrieden“ im 
Vgl. zu anders qualifizierten KollegInnen nach altem Modell weiterhin kritisch diskutiert. 

-  
Wunsch der Kommission: Einrichtungen weiterhin gut zu informieren und zu unterstützen, so 
dass sich diese in „Pilotprojekten“ zusammentun, um die Weiterbildung gemeinsam zu 
koordinieren und schließlich realisieren zu können.  
 
Ziele der nächsten Treffen der Kommission: 

• Ergebnisberichte aus den Einrichtungen teilen, Prozess der Antragsstellung als 
Weiterbildungsstätte und als Weiterbildungsbefugte begleiten, Hürden und 
Hemmnisse klären und überwinden, um Pilotprojekte gemeinsam zu unterstützen 

• Werbung und Information zum Thema vorantreiben  
• Studierenden-Leitlinie entwickeln, um diese für das „optionale Weiterbildungsjahr“ in 

der Jugendhilfe zu gewinnen 
• Es wird der gemeinsam der Wunsch festgehalten (und von Frau Dallüge 

entsprechend bei der Kammer vorgetragen), ein Vorstands- und ein 



Verwaltungsmitglied als Unterstützung aus der Kammer für einen ca.  zweistündigen 
Austausch ggb. Referent*innen des Familien- und Gesundheitsministerium, von der 
LAG für EB und den Landschaftsverbänden sowie den Landesjugendämtern zu 
gewinnen, um differenziert über die anstehenden Veränderungen und Möglichkeiten 
der Mitwirkung in der neuen Weiterbildung zu informieren und zu motivieren, sich als 
Weiterbildungsstätte anerkennen zu lassen.  Offensichtlich sind die neuen Studien- 
und Weiterbildungsbedingungen noch nicht genügend bekannt und es wird davon 
ausgegangen, dass ein aktives Zugehen seitens der Kammer hilft, die Träger 
entsprechend zu gewinnnen.  

 
 
Die nächste Sitzung wird geplant für den 3. Februar 2025 von 10-15 Uhr in der KVWL, 
Dortmund. 

 

Für die Kommission 

 
Dortmund, 12.11.2024   Dr. K. Krause, Dipl.Psych. (Kommissionssprecherin) 

 

 

 

 



Leitfaden für Institutionen der Jugendhilfe 
Fachpsychotherapeutische Weiterbildung im Gebiet der Kinder- und Jugendlichen 
in Institutionen in der Jugendhilfe  
Stand: 04.11.2024  
 

 

Warum dieser Leitfaden? 

Erstmals ist es möglich als Institution der Jugendhilfe als Weiterbildungsstätte aktiv gestalterisch an 
der Fachweiterbildung von Psychotherapeut*innen mitzuwirken. Es handelt sich also um einen nun 
beginnenden innovativen Entwicklungsprozess, an dem man als mitwirkende Piloteinrichtung 
unmittelbar beteiligt ist.  

• Warum jetzt? Die neue Weiterbildungsordnung ist in 2023 in NRW verabschiedet 
worden. Dies bedeutet, dass nach Auslaufen einer Übergangsregelung in Zukunft 
KEIN Zugang in den Beruf der/des Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten/in 
aus pädagogischen Bereichen besteht, sondern nur noch nach einem 
abgeschlossenen Psychotherapiestudium. Im Anschluss erfolgt eine 5-jährige 
Weiterbildung (in Vollzeit); diese ermöglicht bis zu einem Jahr (in Vollzeit) 
Weiterbildungstätigkeit in Institutionen, jeweils 2 Jahre (in Vollzeit) müssen 
verpflichtend in stationären und ambulanten Kontexten abgeleistet werden.   
Wunsch: Visualisierung der Studiums- und Weiterbildungsabschnitte. 

 

Was könnte der Mehrwert sein, wenn Psychotherapeut*innen in Weiterbildung in der Jugendhilfe 
tätig werden? 

• Es besteht ein wachsender Bedarf an psychotherapeutischer Kompetenz in 
Einrichtungen der Jugendhilfe.  

• Psychotherapeut*innen in Fachweiterbildung verfügen mit dem erfolgreichen 
Abschluss des Studiums der Psychotherapie bereits über eine Approbation und damit 
über eine heilkundliche Behandlungserlaubnis. 

• Psychotherapeut*innen in Weiterbildung verfügen über eine fundierte Qualifikation 
wissenschaftlich anerkannter Methoden und Verfahren. Psychotherapeut*innen in 
Weiterbildung haben praktisches Wissen und Fertigkeiten und sind zudem 
wissenschaftlich qualifiziert. 

• Die Multiprofessionalität in Institutionen wird durch psychotherapeutische 
Fachkompetenz sichergestellt und der interdisziplinäre Austausch gefördert. 

• Gleichzeitig besteht die Möglichkeit, durch die Fachweiterbildung in Institutionen, 
zukünftige Fachkräfte zu binden. 

• Durch die Option der Weiterbildung in Institutionen sollen neue Möglichkeiten 
erschlossen werden dem aktuellen Fachkräftemangel in der Jugendhilfe zu 
begegnen. 

• Psychotherapeutische Kompetenzen können im Bereich „Prävention und frühe 
Hilfen“ genutzt werden.  

• Durch psychotherapeutische Kompetenzen können Schnittstellen zwischen 
Jugendhilfe und Gesundheitswesen kompetent ausgestaltet werden. 

• Das Arbeitsfeld „Jugendhilfe“ wird für Psychotherapeut*innen attraktiver. 
• Psychotherapeut*innen in Weiterbildung bringen Erfahrungen und Feldkompetenz 

aus anderen Feldern der ambulanten und stationären psychotherapeutischen und 
psychiatrischen Versorgung mit. 

• Psychotherapeut*innen in Weiterbildung bleiben für die Dauer von einem Jahr 
(Vollzeit) in der Institution mit einem entsprechend befristeten Vertrag.  
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• Um die Wirksamkeit von Jugendhilfemaßnahmen und Hilfen zur Erziehung zu 
verbessern, bedarf es weiterer Evaluation und Forschung. Diese könnte durch die 
psychotherapeutische Perspektive ergänzt werden (z.B. Qualitätsstandards 
weiterentwickeln; Maßnahmen evaluieren usw.). 

• Es ist eine drastische Steigerung an psychischen Auffälligkeiten über alle 
Altersgruppen in Familien zu verzeichnen. Daraus resultieren zunehmende Anfragen 
und Erfordernisse sowie Herausforderungen in der Jugendhilfe. Diesen kann auch mit 
den Psychotherapeut*innen in Weiterbildung begegnet werden. 

 

Welche Tätigkeiten übernehmen Psychotherapeut*innen in Weiterbildung im Rahmen der 
Jugendhilfe? 

Insbesondere psychotherapeutische Tätigkeiten im Rahmen des § 1 (3) PsychThG: „(3) Zum Beruf der 
Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten gehört neben der Psychotherapie auch die Beratung, Prävention 
und Rehabilitation zur Erhaltung, Förderung und Wiederherstellung der psychischen Gesundheit der 
Bevölkerung.“, sowie weitere psychotherapeutische Hilfen und Leistungen im Rahmen der Jugendhilfe, 
vorwiegend im Rahmen des § 35a, 27 (3) 

 

Wie sieht die Finanzierung aus? 

Die entstehenden Kosten ergeben sich aus dem Gehalt (Arbeitgeberkosten), aus den Kosten für den 
Arbeitsplatz, Aufwendungen für Theorie, Supervision, Selbsterfahrung; Verpflichtungen des/der 
Weiterbildungsbefugten. Deren konkrete Tätigkeiten und Anteile können der Weiterbildungsordnung 
der Psychotherapeutenkammer NRW entnommen werden (Quelle/Link ergänzen). Die Nutzung von 
Angeboten externer Weiterbildungsinstituten oder die Bildung von Kooperationspartnerschaften 
zwischen Weiterbildungsstätten ist bei Bedarf möglich. 

 

Was sind die konkreten Voraussetzungen und Aufgaben für Weiterbildungsbefugte? 

1. Aufgaben des Weiterbildungsbefugten (s. FAQs) 

Musterweiterbildungsordnung:  

Der*Die Befugte* ist insbesondere verpflichtet, die verantwortete Weiterbildung  

1. persönlich zu leiten,  
2. zeitlich und inhaltlich nach der Weiterbildungsordnung zu gestalten,  
3. bei Dokumentationspflichten mitzuwirken sowie  
4. Beurteilungspflichten zu erfüllen, insbesondere unverzüglich ein 

Weiterbildungszeugnis nach § 16 auszustellen, und  
5. Zwischen- und Abschlussgespräche mit den in der Weiterbildung befindlichen 

Psychothera- peut*innen zu führen.  

Wird die Befugnis mehreren Psychotherapeut*innen, Psychologischen 
Psychotherapeut*innen oder Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut*innen gemeinsam 
erteilt, so trifft die Verpflichtung nach Satz 1 jede*n einzelne*n.  
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(6) Die Weiterbildungsbefugten können im Rahmen der unter ihrer Leitung durchgeführten 
Wei- terbildung für einzelne Weiterbildungsinhalte dafür qualifizierte Dozent*innen und 
Supervi- sor*innen hinzuziehen. Selbsterfahrungsleiter*innen sind hinzuzuziehen. Die 
Hinzuziehung von Supervisor*innen und Selbsterfahrungsleiter*innen ist bei der Kammer zu 
beantragen und von dieser zu genehmigen. Der*Die hinzuzuziehende 
Supervisor*in/Selbsterfahrungsleiter*in muss approbiert und nach der Anerkennung einer 
Gebiets- oder Bereichsweiterbildung oder als Psychologische*r Psychotherapeut*in und 
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut*in mindes- tens drei Jahre im entsprechenden 
Bereich/Gebiet tätig gewesen sein. Zudem muss er*sie fach- lich und persönlich geeignet 
sein. Zu Selbsterfahrungsleiter*innen darf kein dienstliches Abhän- gigkeitsverhältnis 
bestehen. Bei einer Tätigkeit in Teilzeit verlängert sich der Zeitraum der in Satz 4 genannten 
Erfahrungszeit entsprechend.  

(7) Die Befugnis wird auf Antrag erteilt. Auf Verlangen sind der Psychotherapeutenkammer 
Aus- künfte zu erteilen. Der*Die den Antrag stellende Psychotherapeut*in, Psychologische 
Psychothe- rapeut*in oder Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut*in hat die 
Weiterbildung, für die die Befugnis beantragt wird, näher zu bezeichnen sowie die 
Weiterbildungsstätte zu nennen.  

(8) Zur Sicherstellung einer qualitätsgemäßen Weiterbildung kann der*die 
Weiterbildungsbefugte Psychotherapeut*in, Psychologische Psychotherapeut*in oder 
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut*in von der Psychotherapeutenkammer zur 
Teilnahme an Qualitätssicherungsmaßnahmen verpflichtet werden. Weiterbildungsbefugte 
sollen sich im jeweiligen Gebiet oder Bereich regelmäßig fortbilden.“ 

 

 

Für die Kommission 

Karen Krause (Sprecherin der Kommission) 

 

 



Curriculum im Rahmen der Weiterbildung „Psychotherapie in Institutionen“: 

1. Kindeswohlgefährdung 
2. Kinder psychisch kranker Eltern 

3. Selbstfürsorge/Burnout-Prophylaxe (Selbsterfahrung) 
4. Sexualität und sexuelle Bildung in der Arbeit mit Jugendlichen 
5. Sexualisierte Gewalt; Gesprächsführung zur Verdachtsabklärung 
6. Umgang mit psychisch kranken Eltern in der Jugendhilfe 
7. Krisenmanagement im Netzwerk  
8. Psychische Erkrankung und Geistige Behinderung im Kontext von Borderline u. FAS 

9. Zielfindung und Zielkonflikte in der Hilfeplanung  
10. Rechtliche Grundlagen KJHG (Hilfeplanung) 
11. Diversität und sexuelle Vielfalt in der Jugendhilfe 
12. Entwicklungstraumata und Delinquenz in der Jugendhilfe 
13. Gesprächsführung in konfliktreichen Kommunikationsstrukturen 
14. Rechtliche Hintergründe und Gesprächsgestaltung/Gesprächsziele 

15. Arbeit in hochstrittige Familiensystemen 
16. Verfahrensrichtlinien zum Umgang mit Krisensituationen (Bsp.: Prävention, 

Aufklärung, Schutz und Aufarbeitung); Schutzkonzepterstellung  
17. Methodenkompetenz-WS 
18. Anleitung und Führung von pädagogischen Mitarbeitern 
19. Kultursensibles Arbeiten 

20. Rassismus und Stereotype in der eigenen Arbeit 
21. Armut als prekäre Lebensumwelten 
22. Mobbingerfahrungen sensibel erfragen und bearbeiten 
23. Prävention und frühe Hilfen 
24. Arbeit mit Flüchtlingsfamilien 
25. Schulabsentismus  

26. Professionen der Jugendhilfen – Chancen und Herausforderungen 
27. Jugendhilfe und Gesundheitshilfe und Schule 
28. Trennung, Scheidung und die Auswirkungen auf das Familiensystem 
29. Partizipation und Empowerment 
30. Hilfen gemäß 35 a 
31. Sozialgesetzübergreifende Hilfen; Zusammenarbeit versch. Rehabilitationsträger 

32. Vernetzte Krisenintervention zur Prävention chronischer Psychiatrisierung 

 

 



Dominique Kok   -   Peter Schott 

 

Psychotherapeutenkammer NRW  
Kommission Großschaden / Notfallpsychotherapie 

Kurzbericht  
an die 2. Sitzung der 6. Kammerversammlung am 23. November 2024 
 

Unter dem Vorbehalt der Entscheidung des neuen Vorstands für den Fortbestand der 

Kommission hatte diese bereits zum Ende der letzten Wahlperiode einen möglichen 

Sitzungstermin für den Oktober abgestimmt. Am Tag vor der konstituierenden Sitzung der 

neuen Kammerversammlung fand der furchtbare Anschlag in Solingen statt – sicher nicht 

zuletzt unter dem Eindruck dieses Ereignisses fasste der Vorstand sehr zügig den erwarteten 

Beschluss, sodass die Sitzung am 8. Oktober wie erwartet stattfinden konnte. Da ein 

Kommissionsmitglied in Solingen ansässig ist, wurde ein Großteil der Sitzungszeit dem 

erschütternden Bericht über den Anschlag gewidmet, aber ebenfalls der Diskussion über die 

daraus zu ziehenden Folgerungen für die Arbeit der Kommission  und die bereits in Solingen 

selber erfolgten Konsequenzen, z.B. Installation eines Runden Tisches mit diversen 

Akteurinnen und Akteuren, wie Feuerwehr, Opferschutzbeauftragter, der PTK NRW  etc.  

Ansonsten nahm die Kommission die bereits in Arbeit befindlichen Themen wieder auf. 

Beschlüsse wurden noch nicht gefasst, da die Sitzung noch ohne Vorstandmitglied stattfand. 

Inhaltlich verweisen wir ansonsten auf den Bericht an die 11. Sitzung der 5. 

Kammerversammlung am 24. Mai 2024, der den aktuellen Stand vor Solingen wiedergibt. Die 

nächste Sitzung der Kommission wird bereits Anfang Dezember stattfinden. Die Kommission 

lädt dazu den für die PSNV in Solingen verantwortlichen Vertreter der Feuerwehr ein. Wir 

werden anlässlich der Kammerversammlungssitzung im Mai 2025 wieder berichten.   



BerichterstaƩung der Kommission „Klimaschutz“ der PTK NRW zur Kammerversammlung am 
23.11.24 durch die Sprecherin der Kommission Carla Cuvelier 

Kommissionsmitglieder:  
Carla Cuvelier (Sprecherin) 
Wibke Dymel 
Helma Höllermann 
Anna Katharina Miege 
Andreas Pichler (für den Vorstand) 

 

Infolge des Vorstandsbeschlusses, die Kommission „Klimaschutz“ weiterzuführen, fanden seit Beginn 
der neuen Legislatur der Kammerversammlung zwei weitere Sitzungen der Kommission staƩ.  

Bezüglich des Curriculums „Klimakrise und psychische Gesundheit“ der BPtK steht eine aktuelle 
Rückmeldung zum FortschriƩ des Curriculums noch aus. Ein nächstes Treffen der Klima AG der BPtK 
soll Anfang Dezember staƪinden. Bezüglich der Materialien zum Thema „NachhalƟge Praxisführung“, 
welche ebenfalls seitens der BPtK zur Verfügung gestellt werden sollen, hat es noch keine neue 
InformaƟon seitens der BPtK gegeben. Hier erfolgt in Kürze eine Nachfrage seitens der Kommission. 
Sollten hier zeitnah keine Materialien zur Verfügung gestellt werden können, wird die Kommission 
selbst solche erstellen. Die Kommission nimmt weiterhin an den Sitzungen des zentralen Netzwerks 
für gesundheitsbezogenen Hitzeschutz teil, organisiert durch das LZG NRW. Ziel ist hier eine weitere 
Vernetzung mit Akteuren des Gesundheitssystems sowie ein Hinwirken auf die Etablierung wirksamer 
IntervenƟonen um die besonders vulnerable Gruppe der psychisch erkrankten Menschen zu stärken 
sowie die subklinische bzw. möglicherweise zukünŌige psychische Belastung aufgrund der Folgen der 
Klimakrise in der Bevölkerung durch geeignete PrävenƟonsmaßnahmen zu reduzieren. Weiterhin 
möchte die Kommission dem Kammervorstand zeitnah die OrganisaƟon eines Vernetzungstreffens 
mit beiden Ärztekammern und KVen in NRW vorschlagen um eine konkrete Vernetzung zu erreichen. 
Ziel des Treffens soll der Austausch sowohl zu bereits erfolgten SchriƩen in den jeweiligen 
InsƟtuƟonen als auch zu zukünŌigen Projekten im Bereich „Klimaschutz = Gesundheitsschutz“ sein. 
Auch die Möglichkeiten von gemeinsamen Projekten soll erörtert werden. Sofern möglich, möchten 
wir hier eine*n Vertreter*in von KLuG miteinbeziehen, z.B. Dipl.-Psych. Lea Dohm. Schließlich strebt 
die Kommission den Kontakt und eine Stärkung der Vernetzung unserer Vertreter*innen in den 
kommunalen Gesundheitskonferenzen an um hier ebenfalls den Status Quo bzgl. des Themas 
„Klimaschutz = Gesundheitsschutz“ zu erfragen und für das Thema zu sensibilisieren. Ein Vorschlag 
zur Vorgehensweise soll dem Vorstand ebenfalls in Kürze vorgestellt werden. MiƩelfrisƟg möchte die 
Kommission dem Kammervorstand die OrganisaƟon eines Fachtages zum Thema „Klimaschutz = 
Gesundheitsschutz“ vorschlagen, zu welchem Vertreter*innen der anderen Heilberufekammern 
(insbesondere Ärztekammern), KVen als auch die ministeriale Ebene in NRW eingeladen werden soll. 
Ein solches Projekt könnte u.a. auch als gemeinsame Veranstaltung als erfolgreiches Ergebnis des 
geplanten Vernetzungstreffens mit ÄK und KVen hervorgehen. Auch dies würde die Kommission 
gerne unter Miteinbeziehung eines bzw. einer Vertreter*in von KLuG planen.  
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„Wahltaktische Interessen überwinden: Maßnahmen für psychisch gesundes 

Aufwachsen und Kinderschutz prioritär behandeln und jetzt umsetzen!“ 
 

Das psychisch gesunde Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen in 

Deutschland muss jetzt in die Hand genommen werden. Jegliche Verzögerung 

führt dazu, dass Kinder und Jugendliche, die heute auf konkrete Unterstützung 

angewiesen sind und für die Hilfsangebote fehlen, in ihrer psychischen Gesundheit 

gefährdet oder beeinträchtigt werden. Jede siebte Minderjährige und jeder siebte 

Minderjähriger hat depressive Symptome, jede dritte fühlt sich einsam. In den 

letzten zwei Jahrzehnten hat die psychische Gesundheit von Heranwachsenden 

stetig abgenommen. Besonders gefährdet sind Kinder und Jugendliche aus 

einkommensschwachen Familien. 

In der Kindheit wird der Grundstein für ein gesundes Leben im Erwachsenenalter 

gelegt. Wer als Kind oder Jugendliche/Jugendlicher psychisch erkrankt, ist auch 

als Erwachsener und Erwachsener psychisch stärker gefährdet als andere. 

Psychische Erkrankungen im Kindes- und Jugendalter erhöhen das Risiko einer 

beeinträchtigten schulischen, beruflichen und gesellschaftlichen Teilhabe mit 

Folgen bis weit ins Erwachsenenalter. Der beste Schutz für die psychische 

Gesundheit ist es, wenn Kinder gar nicht erst psychisch erkranken. Verstärkte 

Gesundheitsförderung und Prävention, die bereits im Kindesalter ansetzen, sind 

daher ebenso zentral wie eine frühzeitige Diagnostik und Behandlung von 

psychischen Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen. 

Eine wichtige Schnittstelle zum Gesundheitswesen sind Kita und Schule als 

Lebenswelten der Kinder und Jugendlichen, aber auch die Jugendhilfe und 

psychosoziale Hilfs- und Unterstützungsangebote für Familien mit psychisch oder 

suchterkrankten Kindern und Eltern. Diese Angebote müssen dringend ausgebaut 

und stärker miteinander vernetzt werden. Das ist auch entscheidend, um 

Kindeswohlgefährdungen abzuwenden. Kinderschutz muss Priorität in unserer 

Gesellschaft haben und über alle Politikbereiche vorangetrieben werden.  

Körperlicher, psychischer und sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche 

muss – auch im digitalen Raum – besser vorgebeugt, Gefahren frühzeitig 

identifiziert und wirkungsvolle Abwehrmaßnahmen etabliert werden. Betroffene mit 

Gewalterfahrungen müssen leichter und unmittelbar die Unterstützung erhalten, 

die sie benötigen, um ihre Rechte wahrzunehmen und traumatische Erfahrungen 

bewältigen zu können. 

Kinderschutz und das psychisch gesunde Aufwachsen dürfen kein Spielball von 

wahltaktischen Manövern werden. Hier muss gemeinsam an einem Strang gezogen 

werden, um mit vereinter politischer Kraft die gebotenen Verbesserungen zu 

schaffen.  
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Mit dem Entwurf des Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetzes (GVSG), dem 

Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Strukturen gegen sexuelle Gewalt an 

Kindern und Jugendlichen (UBSKMG) sowie dem Referentenentwurf für ein Gesetz 

zur Ausgestaltung der Inklusiven Kinder- und Jugendhilfe (IKJHG) wurden wichtige 

Initiativen zur Stärkung des psychisch gesunden Aufwachsens angestoßen. Diese 

drohen nun zu versanden. Die junge Generation braucht aber ein Zeichen 

verlässlicher Kinder- und Jugendpolitik auch in Krisenzeiten!  

Die Mitglieder der 6. Kammerversammlung der Psychotherapeutenkammer 

Nordrhein-Westfalen fordert daher die Bundespolitik auf, umgehend bessere 

Rahmenbedingungen für ein psychisch gesundes Aufwachsen von Kindern und 

Jugendlichen in Deutschland zu schaffen und den Kinderschutz zu stärken. Dazu 

zählen insbesondere: 

•  

• Der Ausbau niedrigschwelliger Präventionsprogramme in den   

Lebenswelten der Kinder und Jugendlichen; 

• Die Etablierung psychotherapeutischer Gruppenangebote bei psychisch 

belasteten Kindern und Jugendlichen, damit eine psychische Erkrankung 

gar nicht erst entsteht; 

• Der Ausbau verhältnispräventiver Maßnahmen, um Kinder und Jugendliche 

wirksam insbesondere vor schädlichem oder abhängigem Konsum von 

Tabak, Alkohol und Drogen sowie vor pathologischem Glücksspiel und 

pathologischer Mediennutzung zu schützen; 

• Der Ausbau und die Sicherung einer ausreichenden Finanzierung der 

Frühen Hilfen, um Familien von Anfang an und in schwierigen familiären 

und kritischen Situationen Unterstützung zu bieten; 

• Die Bekämpfung jedweder körperlichen, psychischen und sexualisierten 

Gewalt gegen Kinder und Jugendliche – auch im digitalen Raum – durch 

verstärkte Aufklärung, einen kontinuierlichen Ausbau und eine stringente 

Weiterentwicklung von verbindlichen Kinderschutzmaßnahmen sowie 

Kinderschutzkonzepten; 

• Die strukturelle Stärkung des Schutzes vor und der Bekämpfung von 

sexualisierter Gewalt und Ausbeutung von Kindern und Jugendlichen. Das 

UBSKMG sollte sofort beschlossen werden; 

• Der Ausbau von psychotherapeutischen Behandlungsangeboten, inklusive 

aufsuchender Psychotherapie in den Lebenswelten, um einen 

gleichberechtigten und zeitnahen Zugang zur psychotherapeutischen 

Versorgung für alle Kinder und Jugendlichen mit psychischen Erkrankungen 

zu gewährleisten; 

• Die Berücksichtigung spezifischer Bedürfnisse von Kindern und 

Jugendlichen sowie Anforderungen beim Aufbau und der Weiterentwicklung 

des digitalisierten Gesundheitswesens, insbesondere bei der elektronischen 

Patientenakte, einschließlich Informationsangebote zu digitaler 

Gesundheitskompetenz, die auch helfen, die besondere Sensibilität von 

Daten zu psychischen Erkrankungen zu berücksichtigen; 

• Die Ausgestaltung der inklusiven Kinder- und Jugendhilfe, die die 

Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen mit seelischen Behinderungen 

berücksichtigt. Die Beratung des IKJHG muss von der nächsten Regierung 

zügig fortgeführt werden. 
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• Die Bekämpfung von Kinderarmut und die Gewährleistung ausreichend 

bezahlbaren Wohnraums für Familien mit niedrigem Einkommen. 

• Keine weitere Aufweichung des Personalschlüssels, in Quantität und 

entsprechend Qualifizierung, für Bildungs- und Betreuungs-, und 

Gesundheitseinrichtungen für Kinder und Jugendliche. 
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„Für Vielfalt und Respekt: Gesellschaftlichen Zusammenhalt und psychische 
Gesundheit stärken“ 
 

Die aktuelle gesellschaftliche Entwicklung ist gekennzeichnet durch eine Zunahme 

von Hass und Hasskriminalität, gezielter Desinformation, volksverhetzender 

Parolen antidemokratischer Gruppierungen, Diffamierung und Diskriminierung. 

Dies betrifft vor allem Menschen aus marginalisierten Gruppen. Die Zunahme von 

rassistischen, antisemitischen, antifeministischen, sexistischen und 

transfeindlichen Einstellungen, wie sie aktuell durch die Leipziger Autoritarismus-

Studie beschrieben wird, und der damit verbundenen Handlungen gefährden die 

psychische und physische Gesundheit der betroffenen Menschen. 

Die Mitglieder der 6. Kammerversammlung der Psychotherapeutenkammer 

Nordrhein-Westfalen bekennen sich zu Demokratie und Freiheit, Menschlichkeit, 

Gerechtigkeit, Vielfalt und Respekt als zentrale Werte unseres professionellen 

Selbstverständnisses. Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten achten die 

Würde ihrer Patientinnen und Patienten, unabhängig von Geschlecht, Alter, 

sexueller Orientierung, sozialer Stellung, Nationalität, ethnischer Herkunft, Religion 

oder politischer Überzeugung. Sie setzen sich für die Förderung der psychischen 

Gesundheit aller Menschen und die dafür unverzichtbaren soziokulturellen und 

natürlichen Lebensgrundlagen aktiv ein. 

Um den Zugang zu einer diskriminierungssensiblen Psychotherapie für 

marginalisierte Gruppen zu verbessern, entwickelt und implementiert die 

Psychotherapeutenkammer Nordrhein-Westfalen eine Antidiskriminierungs-

strategie. 

Die 6. Kammerversammlung fordert die Politik auf, sich für ein Gesundheitswesen 

einzusetzen, das einen gleichberechtigten Zugang zur Gesundheitsversorgung für 

alle Menschen sicherstellt. Maßnahmen wie der geplante Aktionsplan für ein 

diverses, inklusives und barrierefreies Gesundheitswesen müssen endlich 

ernsthaft vorangetrieben und verbindlich umgesetzt werden. 
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„Psychosoziale Versorgung – Kahlschlag verhindern“ 

 

Durch Kürzungen im Haushaltsentwurf der Landesregierung sind 2025 in NRW eine 

Vielzahl von psychosozialen Einrichtungen sowohl von massiven Kürzungen als 

auch von einem Aus bedroht. 

Für vulnerable Gruppen mit einem psychosozialen Versorgungsbedarf brechen 

damit dringend benötigte Angebote weg. Davon betroffen sind insbesondere Kinder 

und Jugendliche, Familien in Krisensituationen, Suchterkrankte, Obdachlose und 

Geflüchtete. In besonderem Maße sind psychisch erkrankte Menschen auf die 

Unterstützungsangebote psychosozialer Träger angewiesen. Deren Angebote 

vermitteln einen Weg in gesellschaftliche und wirtschaftliche Teilhabe, bieten 

Strukturen und ermöglichen soziale Beziehungen. 

Fehlende Landesmittel bedeuten auch, dass die Projektarbeitsverträge von 

spezialisierten Fachkräften für das Jahr 2025 eventuell nicht verlängert werden 

können. Damit entfallen wichtige Bezugspersonen für die Hilfesuchenden. Ein 

mühsames Unterfangen wird es, die Fachkräfte wieder zurückzugewinnen. Ebenso 

mühsam wird es, erneut ein Vertrauensverhältnis zu den Hilfesuchenden 

herzustellen, wenn die bekannten Gesichter und Strukturen wegbrechen. 

Die Mitglieder der 6. Kammerversammlung der Psychotherapeutenkammer 

Nordrhein-Westfalen appellieren an die Landespolitik, die Finanzierung der 

bestehenden psychosozialen Angebote sicher zu stellen. Die Kommunen sind 

ebenfalls in der Pflicht, die Rettung psychosozialer Projekte zu unterstützen. 
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„Keine Pseudo-Qualitätssicherung, keine zusätzliche Bürokratie! 

Gesetzlichen Auftrag für das QS-Verfahren Ambulante Psychotherapie 

streichen!“ 

Per Gesetz wurde der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) beauftragt, ein 

einrichtungsübergreifendes Qualitätssicherungsverfahren (QS-Verfahren) für die 

ambulante Psychotherapie einzuführen. Aufgrund der evidenten Mängel und 

Limitationen des vom Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im 

Gesundheitswesen (IQTIG) entwickelten QS-Verfahrens hat der G-BA zunächst 

eine sechsjährige Erprobung in der Modellregion NRW mit Start zum 1. Januar 2025 

beschlossen. Falls bis dahin keine Vereinbarung über eine angemessene 

Finanzierung der Arbeitsleistungen und Materialkosten beschlossen wurde, 

erscheint ein Start des Erprobungsverfahrens zu diesem Zeitpunkt nicht vertretbar 

und muss daher ausgesetzt werden. 

Qualitätssicherung in der Psychotherapie ist uns ein wichtiges Anliegen. Die 

ambulante Psychotherapie verfügt bereits über eine Reihe von Maßnahmen zur 

Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung, die über die Kassenärztlichen 

Vereinigungen und die Psychotherapeutenkammer geregelt werden. Bei Problemen 

oder Beschwerden können Patient*innen Rückmeldesysteme in den Praxen nutzen 

sowie die Beschwerdestellen bei der Ärzte- bzw. Psychotherapeutenkammer. 

Dennoch hat der Gesetzgeber ein zusätzliches QS-System beschlossen, wie es in 

einigen Bereichen der Somatik üblich ist. Allerdings ohne die Besonderheiten der 

Psychotherapie und bestehende Strukturen zu beachten. 

Das geplante QS-Verfahren ist grundsätzlich ungeeignet für die Qualitätssicherung 

in der ambulanten Psychotherapie. Selbst nach Beseitigung der wesentlichen 

Mängel der entwickelten Instrumente wären gezielte Qualitätsverbesserungen mit 

dem Ansatz der datengestützten Qualitätssicherung nach der Richtlinie zur 

datengestützten einrichtungsübergreifenden Qualitätssicherung (DeQS-Richtlinie) 

des G-BA nicht möglich: Viel zu heterogen sind die Patientengruppen, 

Behandlungsdauern und Behandlungsverfahren, die mit einem einheitlichen Ansatz 

betrachtet werden sollen. Problematisch ist auch, dass durch die Anonymisierung 

und Aggregation der Daten aus der Patientenbefragung keine Erkenntnisse darüber 

gewonnen werden können, bei welchen Behandlungen und Subgruppen von 

Patientinnen und Patienten innerhalb einer Praxis gegebenenfalls 

Qualitätsprobleme aufgetreten sind. Auffälligkeiten bei den einzelnen 
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Qualitätsindikatoren sind dadurch nicht interpretierbar und konkrete 

Handlungsanschlüsse, wo und wie Versorgungsprozesse verbessert werden 

können, können nicht abgeleitet werden. 

Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten befürworten Maßnahmen, die 

helfen, die Qualität der psychotherapeutischen Behandlung zu sichern und 

kontinuierlich zu verbessern.  

Demgegenüber verursacht das geplante QS-Verfahren ambulante Psychotherapie 

jedoch für die psychotherapeutischen Praxen einen sehr hohen zeitlichen und 

finanziellen Aufwand, ohne einen Nutzen für einzelne Behandlungen oder 

übergreifende Prozesse in den psychotherapeutischen Praxen zu generieren. 

Wichtige Zeit für die psychotherapeutische Versorgung geht so verloren und der 

bürokratische Aufwand in den Praxen steigt weiter an. Allein während der 

Erprobung in NRW ist von jährlichen Bürokratiekosten im zweistelligen 

Millionenbereich auszugehen. Unser Gesundheitssystem kann es sich nicht leisten, 

für viel Geld ein QS-Verfahren zu erproben, bei dem für alle Fachexpertinnen und 

Fachexperten bereits jetzt erkennbar ist, dass es Qualitätssicherung lediglich 

suggeriert und relevante Qualitätsverbesserungen nicht anstoßen kann. 

Angesichts steigender Versorgungsbedarfe und begrenzter Ressourcen im 

Gesundheitswesen muss in der kommenden Legislaturperiode des Deutschen 

Bundestages der Weg des Bürokratieabbaus im Gesundheitswesen konsequent 

beschritten werden. Auch der Aufbau neuer bürokratischer Aufwände muss dabei 

konsequent verhindert werden. Deshalb fordert die 6. Kammerversammlung der 

Psychotherapeutenkammer Nordrhein-Westfalen den Gesetzgeber auf, den Auftrag 

zur Einführung des geplanten QS-Verfahrens für die ambulante 

psychotherapeutische Versorgung ersatzlos zu streichen. 

 

 


